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Mit einer Ausstellung zur legendären 
Bauhausvilla Tugendhat gratuliert 
Leipzigs tschechischer Städtepartner 
Brünn der Stadt zum Jubiläum. Das 
Meisterwerk des deutschen Architekten 
Ludwig Mies van der Rohe gilt als Ikone 
der modernen Architektur und steht seit 
2001 auf der UNESCO-Welterbeliste. Van 
der Rohe hatte das Haus 1929 bis 1930 für 
das jüdische Unternehmerehepaar Grete 
und Fritz Tugendhat in Brünn – in Stahl- 
skelettkonstruktion und ausgestattet mit 
exklusiven Materialien – bauen lassen. 
Damals ein Novum für Privatbauten.  
Seit 28. Mai zeigt das Grassi-Museum 
für Angewandte Kunst nun die Son-
derschau mit Fotos, Dokumenten und 
einem Modell der Villa. Zu Leipzig gibt 
es viele Brücken: Mies van der Rohe selbst 
hat sich hier mehrfach zur Grassi-Messe 
aufgehalten. Zudem besitzt das Museum 
in seiner Möbelserie einen „Brno-Stuhl“ 
sowie einen „Barcelona-Chair“ – beide 
von ihm entworfen. Das erste Modell 
war direkt für die Villa  konzipiert, der 
zweite Stuhl für die Weltausstellung in 
Barcelona 1929.  

Im Grassi: Schau 
zur Villa Tugendhat 

Villa Tugendhat im tschechischen Brünn: 
Ihr gilt bis zum 5. Juli eine Schau im Gras-
si-Museum.              Foto: David Zidlicky

Kongresse im Herzen der Stadt
KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig vereint Tagungen und Kultur

Nicht mehr nur schöne Fassade: die KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig. Nach aufwendiger Sanierung – hier der Telemann-Saal 
außen  (re. oben), der Große Saal (li. unten) und der Bach-Saal – wird sie als Kongresszentrum vom CCL der Leipziger Messe 
GmbH betrieben. Fotos: Stefan Nöbel-Heise / Leipziger Messe GmbH

Die KONGRESSHALLE am 
Zoo Leipzig ist eröffnet. Den 
feierlichen Rahmen dazu  hat 
am 29. Mai der Festakt „1000 
Jahre Leipzig“ geboten, im 
Anschluss konnten sich Leip-
ziger und Gäste das Grün-
derzeitgebäude erstmals 
nach der Sanierung wieder 
ansehen. Künftig wird es 
als modernes Kongress- und 
Tagungszentrum vom Con-
gress Center Leipzig (CCL) 
betrieben, das zur Leipziger 
Messe gehört. Zahlreiche 
Veranstalter haben bereits 
Interesse bekundet und wer-
den das Gebäude mit neuem 
Leben füllen.

„Das Interesse an Leipzig als 
Tagungsstandort ist in den 
vergangenen Jahren stetig 
gewachsen, und die Stadt 
zählt zu den beliebtesten 
deutschen Standorten für 
internationale Kongresse. 
Dafür kommen jedes Jahr 
Tausende Gäste aus aller 
Welt hierher“, sagt Martin 
Buhl-Wagner, Sprecher der 
Geschäftsführung der Leipzi-
ger Messe. „Die Kongresshalle 
bietet hervorragende Mög-
lichkeiten, neben kulturellen 
Events auch neue Tagungen 
in die Stadt zu holen, und von 
einer steigenden Zahl an Kon-
gressteilnehmern profi tieren 

auch Hotellerie, Gastronomie, 
Einzelhandel und mehr.“

Das CCL verfügt hier 
jetzt über 15 Säle und Räu-
me unterschiedlicher Größe 
für Gruppen von zehn bis 
1 200 Teilnehmern,  die mit 
modernster Konferenz- und 
Medientechnik ausgestattet 

sind. Begleitende Ausstellun-
gen fi nden auf der Expo-Flä-
che mit 800 Quadratmetern 
Platz. Vor allem Gäste von 
außerhalb profi tieren sowohl 
vom zentralen Standort als 
auch von der Nähe zu Hotels 
aller Preiskategorien. Seine 
Lage macht das Gebäude aus 

einem weiteren Grund zu 
etwas ganz Besonderem: Die 
Kombination von modernem 
Tagungszentrum und Zoo mit 
wissenschaftlichem Schwer-
punkt ist weltweit einmalig. 
Der Zoo ist weit über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannt 
und zählt zu den renommier-

testen und innovativsten 
der Welt. Diese Verbindung 
macht die KONGRESSHAL-
LE als Austragungsort für 
wissenschaftliche Kongresse 
mit breitgefächerten The-
men attraktiv. So kommt im 
Herbst beispielsweise der 
„Internationale Kongress der 

Zootierpfl eger“ nach Leipzig. 
Die Tagung ist eine von vie-
len, die bereits im Veranstal-
tungskalender notiert sind. 
Darüber hinaus spiegelt der 
Kalender – einzusehen auf der 
Homepage – das breite Spek-
trum von Veranstaltungen, 
die die KONGRESSHALLE 
begrüßen wird. So wird im 
Juni das German Convention 
Bureau (GCB) mit seiner Mit-
gliederversammlung zu Gast 
sein. Die KONGRESSHALLE 
ist Preferred Partner des GCB, 
das den Kongressstandort 
Deutschland international 
und national repräsentiert 
und vermarktet. Am 5. Juli 
lädt die Leipziger Messe zum 
Abschluss ihrer Festwoche 
„850 Jahre Leipziger Messen“ 
zum Tag der offenen Tür mit 
„Messegeschichte(n)“ ein. 
Im Oktober gibt es kulturel-
le Events wie das Musical 
„Servus Peter“ und die Show 
„Celtic Angels“.

Das Congress Center 
Leipzig blickt auf fast 20 
Jahre Erfahrung zurück und 
ist international vernetzt. 
Wie das CCL gehört auch 
die KONGRESSHALLE am 
Zoo Leipzig als Partner zur 
Kongressinitiative do-it-at-
leipzig.de. 

Ein Bronzemodell der ehemaligen Uni-
versitätskirche St. Pauli erinnert künftig 
am Augustusplatz an den Willkürakt 
ihrer Zerstörung 1968. Am heutigen 
30. Mai wird die Installation um 10 Uhr 
vor dem Paulinum in Gegenwart u. a. von 
OBM Burkhard Jung und Rektorin Prof. 
Dr. Beate Schücking feierlich enthüllt. Im 
Anschluss können Interessierte bis 13 Uhr 
die Baustelle Paulinum besichtigen. 

Bronzemodell der 
Uni-Kirche enthüllt

Vom 3. bis 10. Juni erwartet Jerusalem 
Gäste aus Leipzig. Israels Hauptstadt ver-
anstaltet ihr Lichtfest, das gute Anknüp-
fungspunkte für eine Leipzig-Woche 
aus Anlass „50 Jahre deutsch-israelische 
Beziehungen“ bietet. Neben einem 
Orgelkonzert mit David Timm, dem 
Otto-Reutter-Programm mit Meigl Hoff-
mann und einer historischen Fotoschau 
von Dr. Heinz Peter Brogiato zu Palästina 
präsentiert sich die Stadt hier mit einem 
Lichtprojekt des Künstlers Jürgen Meier. 
Michael Faber, Kulturbürgermeister, 
wird es an der Erlöserkirche eröffnen. 
Gemeinsam mit Dr. Gabriele Goldfuß, 
Leiterin des Referates für Internationa-
le Zusammenarbeit, reist er zuvor für 
Gespräche nach Herzliya, Leipzigs Städ-
tepartner in Israel. Nach Jerusalem heißt 
die dritte Station Massada, hier stehen 
u. a. ein Besuch des Opernfestivals und 
ebenso Arbeitsgespräche an. Die Woche 
geht auf die Initiative der Kulturstiftung 
Leipzig zurück. 

Leipzig-Woche 
in Jerusalem Bachfest schöpft aus 

reichen Quellen der Stadt

Mobilität für alle

Leipzig hat Stadtentwicklungs-
plan Verkehr und öffentlicher 
Raum fortgeschrieben
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Alles Öko

Leipziger Umwelttage 
laden zu spannenden 
Debatten und zur Ökofete
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„So herrlich stehst du, liebe 
Stadt!“ titelt das diesjährige 
Bachfest und meint damit 
das 1000-jährige Leipzig. 
Eine Fülle von hochkarätigen 
Konzerten, auch verpackt 
in die beliebten Reihen wie 
„BACHmosphäre“, „Bach on 
Air“, „b@ch für uns!“ oder  
„Bach unterwegs“werden 
vom 12. bis 21. Juni in Leipzi-
ger Kirchen, im Gewandhaus 
auf dem Markt und anderswo 
erklingen – alle bestückt mit 
Werken, die in Leipzig ent-
standen sind. Damit zeigt die 
Stadt im Jubiläumsjahr einmal 
mehr, aus welchen reichen 
musikalischen Quellen sie 
schöpfen kann. Exemplarisch 
für die großen Meister steht 
gleich das Eröffnungskonzert 
am 12. Juni, 17 Uhr in der 
Nikolaikirche, das per Video 
auf den Markt übertragen 
wird: Auf dem Programm ste-
hen Werke  u. a. von Bartholdy 
und natürlich Bach-Senior. 
Ihm zu Ehren präsentiert 
Leipzig der Öffentlichkeit 
am Eröffnungstag auch das 
einzig wahre Bach-Porträt,  
das, für Jedermann zu sehen,  
schon ab 13. Juni seinen festen 
Platz in der Schatzkammer 
des Bach-Museums fi nden 
wird. Am Abend des 12. Juni 
können sich Bachfestfreun-

de ab 22 Uhr auf das erste 
Konzert in der Reihe „Bach 
on Air“ auf dem Markt freu-
en, außerdem gibt‘s in der 
Moritzbastei ab 22.30 Uhr 
Bach-Refl ections in Jazz zu 
erleben. Am Folgetag laden 
in ihrer Reihe „Leipziger 
Gespräch“ Volkshochschule 
und Sparkasse zu einem 
Special ins Alte Rathaus ein: 
11 Uhr plaudert Moderator 
Thomas Bille mit dem Prä-
sidenten des Bach-Archivs, 
Sir John Eliot Gardiner, und 
Bach-Archiv-Direktor Prof. 
Dr. Peter Wollny über das 
Bachfest-Motto und Leipzigs 
Musikleben. Mit letzterem 
eng verbunden ist auch Georg 
Christoph Biller. Der Alt-Tho-
maskantor hatte sein Amt zu 
Jahresbeginn aus gesundheit-
lichen Gründen niederlegen 
müssen. Während des Bachfes-
tes wird er am 18. Juni, 9.30 Uhr 
in der Thomaskirche feierlich 
verabschiedet. Zuvor kann 
ihn das Bachfestpublikum 
am 17. Juni noch einmal in 
seiner Hauptwirkungsstätte 
erleben: Er wird die Chor-
kantate „Haddock“ mit der 
Leipziger Cantorey und der 
Staatskapelle Weimar auffüh-
ren. Gesamtprogramm unter: 

www.bachfest
leipzig.de
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1000 Jahre in einem Tag: 
„Wir wollen die Stadt emotionalisieren“

Erste Probe fürs Finale des „StadtFestSpiels“ auf dem Augustus-
platz: Noch fehlen Farbe, Musik und Licht, die das Ganze dann zur 
großen Inszenierung werden lassen.  Foto: Mahmoud Dabdoub

Lipsias Löwen sind los. Heute 
halten sechs löwenartige, 
überdimensionierte Wunder-
maschinen die ganze Stadt 
mit dem „StadtFestSpiel“ in 
Atem. Von fünf Plätzen  aus 
(Geyser-Haus, Stuttgarter 
Allee – Marktplatz, Marian-
nenpark, Heinrich-Schütz-
Platz, Clara-Zetkin-Park 
– AOK-Gesundheitszent-
rum)  begeben sie sich ab 14 
Uhr auf ihre spezielle Reise 
durch Leipzigs 1000-jährige 
Geschichte. 

In Szene gesetzt hat das 
große Spektakel Theater 
Titanick, logistisch  in enger 
Kooperation mit der Fairnet 
GmbH. „Die Story basiert 
auf der Leipziger Löwen-
jagd von 1913“, erklärt  Uwe 
Köhler, verantwortlich für die 
Gesamtinszenierung. „Wir 
fanden die Anekdote so faszi-
nierend, dass die Grundidee 
bereits   in den Konzepttagen 
entstand, jeden der Löwen als 
Wappentier Leipzigs mit den 
starken Themen der Stadt zu 
besetzen .“ Neben ihm haben 
drei weitere Regisseure die 
Hände im Spiel:  Volker Insel  
entwickelte die Löwen „Buch 
& Medien“ und „Wissen-
schaft & Bildung“, Andreas 
Rehschuh die Löwen „Wirt-
schaft & Handel“ und „Sport 

& Umwelt“, Gundolf Nan-
dico den Löwen „Kunst 
& Kultur“, Köhler selbst 
übernahm die „Lipsia“ und 

das Finale am Augustusplatz. 
Entworfen hat die Metalltiere 
Bühnenbildner André Böh-
me. Sechs Techniker-Teams 
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werkelten in einem Schicht-
modell aus Bauen und Pro-
ben an den Skulpturen, die 
insgesamt aus sieben Tonnen 
Metall bestehen und 300 
Kubikmeter Styropor für die 
elf Meter hohe, fünf Meter 
breite und acht Meter lange 
Lipsia  verschlungen haben. 
Die Löwen selbst werden 
von Allround-Künstlern 
(Schauspielleitung: Clair 
Howells) betrieben und 
bespielt. „Unsere Schauspie-
ler müssen auch Artisten sein, 
unsere Techniker parallel 
Akteure – das ist Bestandteil 
unseres Konzepts, das sich  
bei dieser Produktion außer-
dem auf Musik von Regisseur 
Gundolf Nandico und Effekte 
von Robert Schiller stützt,“ 
erklärt Köhler. Wie das Kon-
zept und die vielen Ideen im 
großen Spiel aufgehen,  wird 
das Fest zeigen. Unzählige 
Amateure und Helfer gestal-
ten es mit Bürgerbrunchs, 
Löwenperformance, fünf 
Paraden mit insgesamt 30 
Stops, die 21.30 Uhr im Fina-
le auf dem Augustusplatz 
zusammenlaufen. „Es soll die 
Leipziger emotionalisieren“, 
wünschen sich Köhler und 
sein 90-köpfi ges Team, „und 
stark machen für heute und 
morgen.“

e

http://www.kongresshalle.de/
http://www.bachfestleipzig.de/de/bachfest


Mit tausend Wassern ...
Junge Welt geht im Sommertheater Leipzigs Historie auf den Grund

Alles Auftauchen: Das Theater der Jungen Welt erzählt Episoden aus der 1 000-jährigen Stadtgeschich-
te auf dem Karl-Heine-Kanal.                      Foto: Tom Schulze

Leipzig ahoi! Nach vierjähriger 
Pause holt das Theater der Jun-
gen Welt für sein Sommerthea-
ter endlich wieder die Schuten 
raus und macht die Leinen los. 

Im Juni 2015 ist es so weit: Der 
Karl-Heine-Kanal wird zur 
Bühne. „Mit tausend Wassern 
gewaschen“ heißt das Stück – 
und richtig – Anlass dafür ist 
kein geringerer als das tausend-
jährige Jubiläum der Stadt. Was 
wäre da geeigneter als eine Zeit-
reise durch Leipziger Geschich-
te und Geschichten – von der 
Siedlungsgründung über den 
Aufstieg zur Messemetropole, 
das goldene Gründerzeitalter 
und die friedliche Revolution 
bis hin zur Lebensqualität und 
Lebenslust im „neuen Leipzig“. 
Begegnungen mit historischen 
Persönlichkeiten wie Hierony-
mus Lotter, Johann Sebastian 
Bach und Karl Heine sind nicht 
ausgeschlossen. Mit im Boot 
sind auch Puppenspieler, der 
Leipziger Klangkünstler Ato-
nor, der „Crazy Generation 
Chor“ und die Mitspieler dreier 
Theater-Spielclubs. Ins Wasser 
geht‘s vom 5. bis 21. Juni am 
Bootshaus des Kanu- und Frei-
zeitzentrums Leipzig Südwest, 
Nonnenstraße 23. 
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 Glückwünsche

Die Glückwünsche der Stadt-
verwaltung gingen im Mai 
an folgende Jubilare: Char-
lotte Ernst (22. Mai) und 
Charlotte Matzel (24. Mai) 
feierten ihren 101. Geburts-
tag. Käthe Stehle (25. Mai) 
ließ sich zum 102. Ehrentag 
gratulieren. 

Die Stadt
gratuliert 

 Auf einen Blick

Offene Kirchen
Im Rahmen der Festwo-
che „1 000 Jahre Leip-
zig“ laden am 3. Juni ab 
18 Uhr Kirchen, Synago-
gen, Moscheen und Got-
teshäuser anderer Glau-
bensgemeinschaften ein zu 
einer „Nacht der offenen 
Gotteshäuser“. Um 22 Uhr 
wird in allen Gottes- und 
Gebetshäusern der Abend 
mit einem Gebet für die 
Stadt abgeschlossen. 

Museums-App
Das Museum in der „Run-
den Ecke“ geht mit der 
Zeit. Die neue mehrspra-
chige App „Leipzig `89“ 
führt Interessierte entlang 
der Stelenausstellung zu 
den Orten der Friedlichen 
Revolution in Leipzig. Die 
App bietet weiterführende 
Informationen in Form von 
Fotos, Dokumenten und 
Filmen. Download unter: 
www.runde-ecke-leipzig.de. 

Musikfest für alle
Der 31. Mai steht im Zeichen 
des Musik-Nachwuchses. 
Ab 10 Uhr richten die Musik-
schule Leipzig „Johann 
Sebastian Bach“ und die 
Musik- und Kunstschule 
„Ottmar Gerster“ das 20. 
Musikfest für alle aus. Gast-
geber ist das Gewandhaus, 
das seine Säle für die Dar-
bietungen aller Fach- und 
Altersklassen öffnet. Alle 
Leipziger sind eingeladen, 
der Eintritt ist frei. 

Schauspiel präsentiert neue Spielzeit

Grassi-Museum lädt zum Keramikmarkt
Nach der erfolgreichen Pre-
miere im vergangenen Jahr 
fi ndet in den Innenhöfen des 
Grassi-Museums am 13. und 
14. Juni, jeweils von 10 bis 18 
Uhr wieder der Keramikmarkt 
statt. Insgesamt 56 ausgewählte 
Keramiker aus ganz Deutsch-
land sind dort vertreten. Von 
Gebrauchskeramik bis hin zu 
freien künstlerischen Arbeiten 
reicht ihr Angebot. Zarte Tee-
schalen stehen neben fi gürli-
chen Arbeiten und kraftvollen 
Gefäßen aus dem Holzbrand. 

Mit pastellfarbenen Bechern, 
Krügen, Aufl aufformen und 
Kasserollen ist die Norddeut-
sche Sophia Binney vertreten. 

Hausmusik: Alte Tradition sucht neue Orte
Notenspur-Förderverein benötigt Gastgeber / Erste Notenspur-Nacht am 21. November

Musikliebhaber wird es freuen: 
Ein besonderes Erlebnis wartet 
zum 1000-jährigen Stadtjubilä-
um auf alle musikbegeisterten 
Leipzigerinnen und Leipziger. 
Am 21. November lädt die 
erste Notenspur-Nacht der 
Hausmusik zum Klanggenuss 
in privaten Räumen ein.

Die Musikliebe in Leipzig 
hat ihre Wurzeln in den Häu-
sern der Stadt, und die Noten-
spur-Nacht der Hausmusik 
möchte dies erfahrbar machen. 
Private Räume öffnen sich, um 
Musik über den eigenen Freun-
deskreis hinaus gemeinsam zu 
erleben. Die Idee dafür hatte der 
Notenspur-Förderverein e. V., 
unterstützt vom Leipzig 2015 
e. V. Der Verein freut sich nun 
über viele Anmeldungen von 
Gastgebern und Musikern, die 

diese schöne Idee zum Klingen 
bringen wollen. „Wir haben uns 
das Ziel gesetzt, fünfzig Orte 

über die ganze Stadt verteilt zu 
gewinnen. Neben Wohnungen 
kommen auch Kanzleien, Stu-

dios oder Läden infrage – pri-
vate Räume, die sonst nicht für 
öffentliche Musikdarbietungen 
genutzt werden“, erläutert 
Notenspur-Initiator Prof. Dr. 
Werner Schneider. Neben dem 
wohl häufi gsten Fall, dass Musi-
ker in ihren eigenen Räumen 
auftreten und ihre Wohnung für 
Gäste öffnen, besteht auch die 
Möglichkeit, sich als Gastgeber 
ohne Musiker bzw. als Musi-
ker ohne geeignete Wohnung 
in einer Vermittlungsbörse 
registrieren zu lassen. Ab Mitte 
September können sich dann 
Besucher anmelden. Alle Gast-
geber stellen ihre Wohnung 
kostenlos zur Verfügung, die 
Künstler spielen unentgelt-
lich, und der Eintritt ist frei. 

Kunstvolle Gebilde, aber auch Töpferwaren für den täglichen Be-
darf: All das bietet der Keramikmarkt im Grassi.         Foto: Grassi

„Wieso dürfen die und wir 
nicht?“ Mit dieser brennend 
aktuellen Frage beschäftigt 
sich das Schauspiel Leipzig 
in der kommenden Spielzeit 
2015/2016. Auch eine Eröff-
nungsinszenierung ist dem 
Thema gewidmet.

Schwerpunkt in der nächsten 
Spielzeit sind die gegenwär-
tigen gesellschaftlichen Dis-
kussionen über die sich weiter 
differenzierende Gesellschaft 
und die Frage, wer „wir“ 
sind. „Theater ist dazu da, zu 
verarbeiten, was passiert, und 
nicht, um abzubilden“, erklärt 
Intendant Enrico Lübbe. „Wie-
so dürfen die und wir nicht?“ 
fragen die Flüchtlinge in Elfrie-
de Jelineks Stück „Die Schutz-
befohlenen“. Zusammen mit 
dem ältesten Dramentext zu 
Flucht und Asyl „Die Schutz-
flehenden“ von Aischylos 
gehört es zu den Eröffnungs-
inszenierungen der kommen-
den Spielzeit; Premiere ist am 
2. Oktober. Mit dem Thema 
Flucht und Asyl beschäftigen 
sich auch Schillers „Die Räu-
ber“, „Metropolis“ nach Thea 
von Harbou und Fritz Lang, 
Franz Kafkas „Amerika“ oder 
Matthias Matschkes Projekt 
„Germans are different“. Auch 
„God’s Entertainment“, die im 
Oktober in der Residenz ihre 
Zelte aufschlagen, widmen 
sich mit „Die neue europäische 
Tragödie – Erster Teil einer 
Trilogie“ diesem Problem.

Mit der Audiodeskription, 
also der mündlichen Erläute-
rung des Bühnengeschehens, 

für blinde und sehschwache 
Besucher ist das Schauspiel 
bundesweit führend. In der 
kommenden Saison wird das 
Angebot erweitert um den 
„Zauberer der Smaragden-
stadt“ nach Alexander Wol-
kow. Damit bietet das Haus 
erstmals die Audiodeskription 
speziell auch für sehbehinder-
te Kinder und Jugendliche an.

Weitergeführt werden die 
Kooperationen mit anderen 
Leipziger Institutionen, denen 
sich das Haus schon seit län-
gerem widmet. Los geht es 
bereits am 19. September mit 
William Shakespeares „Ein 
Sommernachtstraum“ mit der 
Bühnenmusik von Felix Men-
delssohn Bartholdy. Koope-
rationspartner ist diesmal 
das Gewandhausorchester. 
Regie führt Philipp Preuss, 
der damit seinen Einstand 
als neuer Hausregisseur gibt. 
Gleichfalls neu als Hausregis-
seurin ist Claudia Bauer, die 
mit Bernhard Studlars „Die 
Ermüdeten oder Das Etwas, 
das wir sind“ das erfolgreiche 
Uraufführungsprogramm 
in der Diskothek mit einem 
weiteren Stück voranbringt. 
Studlar scheut den Abgrund 
nicht, der sich zwischen Freun-
den und Bekannten in der 
Lebensmitte auftut, die an 
Karrieren feilen, bürgerliche 
Weltanschauungen pfl egen, 
bodenständig oder prekär, 
aber immer traumlos leben. 
Dazu passt noch einmal Elfrie-
de Jelinek: „Wir sind gekom-
men, doch wir sind gar nicht 
da.“  

Expressive 
Bildteppiche

Der Künstlerin Johanna 
Schütz-Wolff (1896–1965) wid-
met das Grassi-Museum für 
Angewandte Kunst bis zum 
20. September eine Sonderaus-
stellung. Wie der Titel „Expres-
sive Bildteppiche“ verrät, wer-
den rund 20 Wandbehänge im 
Mittelpunkt stehen, denn vor 
allem für ihre großformatigen 
Teppiche mit abstrakten Figu-
renkompositionen ist Schütz-
Wolff bekannt. Kombiniert 
werden sie mit ausgewählten 
Beispielen aus dem grafi schen 
Werk der Künstlerin. Anlass 
für die Ausstellung ist der 
50. Todestag der Künstlerin 
und das Jubiläum „100 Jahre 
Burg Giebichenstein Kunst-
hochschule Halle“, an der sie 
selbst ausgebildet wurde und 
später auch lehrte. 

Hausmusik soll wieder aufl eben: Dafür rühren Notenspur-Vereins- 
chef Prof. Dr. Werner Schneider (li.) und „Leipzig 2015“-Beauftrag-
ter Torsten Bonew (2. v. li.) die Werbetrommel. Foto: N. Rembarz 
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Erste Tageszeitung 
kommt aus Leipzig

Etwa 330 Tageszeitungen gibt 
es heute in Deutschland. Die 
allererste, die „Einkommen-
de Zeitung“,  ist 1650 in Leip-
zig herausgegeben worden 
von Timotheus Ritzsch.

Um in der frühen Neuzeit 
eine Tageszeitung zu dru-
cken, mussten einige Voraus-
setzungen gegeben sein. Ne-
ben der Drucktechnik spiel-
ten gesellschaftliche Bedin-
gungen eine Rolle. Ausge-
baute Kommunikationswege 
und ein Netz von Korrespon-
denten machten erst die Bereit-
stellung aktueller Nachrichten 
möglich, und nicht zuletzt wa-
ren Genehmigungen einzuho-
len. Schon während des Drei-
ßigjährigen Krieges wurden 
auf deutschem Gebiet in meh-
reren Städten an den Knoten-
punkten der Kommunikati-
onswege erste Versuche ge-
macht, Nachrichtenblätter zu 
etablieren, in denen tagesak-
tuelle Meldungen aus anderen 
Orten abgedruckt waren. In 
Leipzig erschienen 1634 erste 
wöchentliche Zeitungen, zu-
nächst ohne Titel, ab 1635 als 
„Ordentliche Wochentliche 
Zeitungen“, mit Nachrichten 
von Kriegsschauplätzen. Für 
diese Blätter wurde den He-
rausgebern Moritz Pörner und 
George Kormart ein kurfürst-
liches Privileg erteilt. Obgleich 
der Titel der „Wochentlichen 

Zeitungen“ eine wöchentliche 
Erscheinungsweise vermuten 
ließ, brachte es dieses Medi-
um durch die Menge der per 
Post oder Boten einlaufenden 
Nachrichten auf durchschnitt-
lich vier bis fünf Ausgaben pro 
Woche, fast schon wie eine 
echte Tageszeitung. 

1642 geriet Leipzig un-
ter schwedische Besatzung, 
und das Erscheinen aller ge-
druckten Zeitungen wurde 
untersagt. Der Drucker Timo-
theus Ritzsch bemühte sich 
als einziger um eine schwe-
dische Zeitungslizenz, die er 
auch erhielt. Bis 1650 druck-
te er die „Wöchentlichen Zei-
tungen“, insgesamt erschie-
nen 100 Nummern. Nach dem 
Ende des Krieges und dem Ab-
zug der Schweden bekam er 
dann auch das kurfürstliche 
Privileg zum Druck der Zei-
tungen für weitere zehn Jahre. 
Ab 1. Juli 1650 erschienen sei-
ne neu konzipierten „Einkom-
menden Zeitungen“ sechsmal 
wöchentlich bis Mitte 1652. 
Nicht nur die Zahl der Ausga-
ben beeindruckt, sondern auch 
die Qualität und Ausgewo-
genheit der Meldungen. Kor-
respondenten aus den wich-
tigsten europäischen Städten 
sorgten mit ihren Informati-
onen für Aktualität und Viel-
falt. Die erste wirkliche Tages-
zeitung war geboren. 

Autor: Bettina Rüdiger

Flucht und Asyl 
sind zentrale Themen

Bildteppich „Frau unter Bäu-
men“, 1949.              Quelle: 
Nachlass Johanna Schütz-Wolff

„Baal“: Brecht-Stück 
feiert Premiere 

Viele Jahre lebte sie in England 
und ließ sich dort von ländlich 
anmutendem Gebrauchsge-
schirr inspirieren. Heute ist sie 
eine der wenigen Keramikerin-
nen in Deutschland, die sich mit 
Schlickermalerei beschäftigen. 
Aus Leipzig dabei ist unter 
anderem Yvonne Penter mit 
ihren kleinen Vogelhäuschen 
aus weißem Porzellan. Fanta-
sievolles Kindergeschirr bietet 
die Dessauer Keramikerin 
Dörte Teichert.

Auch die Besucher können 
sich beim Töpfern versuchen 
oder sich beim Spiel mit hand-
gefertigten Bausteinen aus Ton 
ausleben. 

Bertolt Brechts „Baal“ kehrt in 
die Stadt seiner Uraufführung 
zurück. Am 5. Juni feiert das 
frühe Brecht-Stück, das am 8. 
Dezember 1923 im Alten Theater 
zum ersten Mal zu sehen war, 
Premiere im Schauspielhaus. 
Regisseur Nuran David Calis 
hat sich dieses ungestümen 
Textes angenommen, denn 
ein angenehmer Zeitgenosse 
ist dieser Baal wahrlich nicht. 
Er „verschlingt“ die Frauen 
und verstößt sie, wenn er ihrer 
überdrüssig geworden ist; 
er verprellt seinen Verleger, 

tötet seinen Freund. Brecht hat 
mit Baal eine zerstörerische, 
rauschhafte, anarchische Figur 
geschaffen. Er berauscht sich 
an allem, was ihn umgibt, tut 
alles, wozu es ihn treibt, hat 
kein moralisches Gesetz in 
sich, nur die Sterne über sich 
und die Kloake unter sich. Am 
Ende verreckt Baal im eigenen 
Dreck. Die Uraufführung 1923 
löste einen Skandal aus. Das 
Stück wurde auf Drängen des 
Oberbürgermeisters wieder 
vom Spielplan abgesetzt. Das 
ist heute nicht zu befürchten ...

Bibliotheca Albertina öffnet 
und zeigt neue Schau

Zum Tag der offenen Tür 
lädt die Bibliotheca Albertina, 
Beethovenstraße 6, am 7. Juni 
von 10 bis 18 Uhr ein. Geboten 
werden Vorträge und ein Blick 
hinter die Kulissen der Univer-
sitätsbibliothek. Die Besucher 
erleben Digitalisierung live, 
und Besitzer alter und vielleicht 
wertvoller Bücher erhalten 
Expertenrat. Das Haus kann 
erkundet und Restaurierungs-
werkstatt und Buchbinderei 
besucht werden. Im Mittelpunkt 
steht die neue Dauerausstellung 
„Widerschein der Buchkultur“ 

im Foyer, in der 16 große, 
beleuchtete Glastafeln von 
herausragenden Handschriften, 
von den wertvollen Sammlun-
gen und von der Geschichte des 
Gebäudes künden. 

Eine weitere Ausstellung 
öffnet am 10. Juni um 19 Uhr. 
Unter dem Titel „Labor und Kli-
nik“ widmet sie sich anlässlich 
des 600-jährigen Jubiläums der 
Medizinischen Fakultät bis zum 
18. Oktober den Höhepunkten 
der Leipziger Universitätsme-
dizin im 19. Jahrhundert, die 
damals Weltgeltung erlangte. 

Nicht repräsentativ, dafür täglich aktuell:  die „Einkommende 
Zeitung“, hier eine Ausgabe von1659.  Foto: Stadtarchiv Leipzig 

www.notenspur-
leipzig.de/hausmusik

www.tdjw.de



Leipzig hat Stadtentwicklungsplan Verkehr und öffentlicher Raum fortgeschrieben 

Leipzig verändert sich rasant: Vor 15 Jahren 
noch war es eine „schrumpfende Stadt“, 
heute wächst die Einwohnerzahl kräftig. 
Das ist erfreulich. Zugleich aber ist es eine 
planerische Herausforderung. Neben einem 
erhöhten Bedarf an Kitas, Schulen und 
anderer Infrastruktur bedeutet Wachstum 
schließlich auch mehr Verkehr. 

Wege besser organisieren – 
unnötigen Verkehr vermeiden 

Die jetzt vorliegende Fortschreibung des 
Stadtentwicklungsplans Verkehr und öffent-
licher Raum (Step VöR) gibt die Grundlinien 
vor, an denen sich die Verkehrsplanung und 
die Gestaltung des öffentlichen Raums aus-
richten, eng verknüpft mit dem Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept. Konkretisiert 
wird der Step VöR dann durch die einzelnen 
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Liebe Leipzigerinnen
und Leipziger,

Dorothee 
Dubrau

Menschen und ihre Mobilitätsbedürf-
nisse stehen bei der Verkehrsplanung 
immer im Mittelpunkt. Das betrifft die 
Nutzung der vorhandenen Straßen, 
Plätze und Verkehrsanlagen ebenso wie 
die Planung neuer oder die Verände-
rung von Stadträumen und Verkehrswe-
gen. Sie sind der Maßstab, ganz gleich, 
ob sie ihre Wege zu Fuß, mit dem Rad, 
dem ÖPNV oder dem Kfz zurücklegen, 
dass insbesondere im Wirtschaftsver-
kehr ein große Rolle spielt. 

Eine gute Planung muss regelmäßig 
den sich wandelnden Gegebenheiten 
angepasst werden. Deshalb haben wir 
in einem mehrstufi gen Verfahren den 
2003 vom Stadtrat beschlossenen  Stadt-
entwicklungsplan Verkehr und öffent-
licher Raum fortgeschrieben. Denn seit 
2003 ist Leipzig gewachsen und wächst 
weiter. Der Autobahnring um Leipzig 
ist geschlossen, und dank des City-Tun-
nels gibt es ein neues S-Bahn-Netz. 
Ferner galt es, dem sich wandelnden 
Mobilitätsverhalten der jüngeren Gene-
rationen Rechnung zu tragen und neue 
technische Entwicklungen im Blick zu 
behalten. Wir haben – auch mit Ihrer 
Beteiligung zum Beispiel am Bürger-
wettbewerb – nach realistischen Mög-
lichkeiten für eine größere Flexibilität 
bei der Wahl von Verkehrsmitteln, für 
eine stadt- und umweltverträgliche Ent-
wicklung des Verkehrs und für lebens-
werte Wohnquartiere gesucht. Den mit 
dem Plan entstandenen Rahmen aus 
Zielen und Strategien gilt es fortan mit 
Maßnahmen auszufüllen, die dazu bei-
tragen, Leipzig weiter als prosperieren-
de Stadt mit hoher Lebensqualität zu 
gestalten.

Ihre Dorothee Dubrau
Bürgermeisterin und Beigeordnete für 
Stadtentwicklung und Bau

Stadtverkehr: Menschen sind der Maßstab

Herr Jana, will die Stadt den Bürgern 
vorschreiben, mit welchem Verkehrs-
mittel sie unterwegs zu sein haben? Ist 
insbesondere der im Step beschlossene 
„Modal Split“ eine Reglementierung und 
Bevormundung?

Selbstverständlich wollen wir nieman-
den bevormunden. Übrigens könnten 
wir es auch gar nicht. Wie sollten wir 
denn den Bürgerinnen und Bürgern  
vorschreiben, ob sie, wenn sie das Haus 
verlassen, jetzt zu Fuß, mit dem PKW, 
der Straßenbahn oder dem Rad unterwegs 
zu sein haben? Natürlich sind alle frei 
in der Wahl ihrer Fortbewegungsmittel, 
soweit ihre persönlichen Umstände dies 
zulassen. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu 
sorgen, dass Mobilität tatsächlich für alle 
möglich ist. Denn die Voraussetzungen 
sind ja sehr unterschiedlich – Kinder und 
Jugendliche oder ältere Personen haben 
z. B. andere Mobilitätsbedürfnisse und 
sind in der Wahl der Verkehrsmittel oft 
eingeschränkt.  Aber sie müssen ihre Ziele 
genauso gut und sicher erreichen können 
wie alle anderen. Der Modal Split ist für 
uns schlicht eine notwendige Mess- und 
Zielgröße. Er liefert uns Erkenntnisse über 
das reale Mobilitätsverhalten der Bürger, 
denn er sagt aus, welchen Anteil welches 
Verkehrsmittel an den Wegen der Leip-
zigerinnen und Leipziger hat. Außerdem 
ermöglicht er es dem Stadtrat, politische 
Vorgaben und damit Handlungsschwer-
punkte für die Verwaltung zu formulieren. 
Im Übrigen wird er bereits seit 40 Jahren 
erhoben. Für jede Planung werden ja Ein-
gangsdaten benötigt, und auch der Erfolg 
muss überprüfbar sein. Dazu bedarf es es 
eben solcher Messgrößen. 

Wenn der Modal Split auch eine Zielgröße 
ist und das Ziel darin besteht, dass der 
Anteil der mit dem Kfz zurückgelegten 
Wege in den nächsten zehn Jahren sinken 
soll, enthält der Step dann nicht doch 
direkte oder indirekte Zwangsmaßnah-
men?

Auch hier muss ich widersprechen. Es 
hat im Stadtrat zur Beschlussfassung kei-
nen einzigen Antrag gegeben, irgendeine 
Maßnahme aus dem Plan zu streichen. 

„Wir haben dafür zu sorgen, dass Mobilität für alle möglich ist“

Mehr Menschen, mehr Mobilität, mehr Verkehr: Leipzig ringt um Lösungen zur Verkehrsstrategie für eine wachsende Stadt. 
Foto:  Stefan Nöbel-Heise / Stadt Leipzig / Mahmoud Dabdoub

Michael Jana. 
Foto: 

Stadt Leipzig

Grafi k Modal Split

Verkehrskonzepte. Gleichrangig kommt der 
Gestaltung von Straßen und Plätzen eine 
wichtige Rolle zu. 

Angesichts begrenzter Ressourcen hat der 
Erhalt der vorhandenen Infrastruktur Vorrang 
gegenüber dem Straßenneubau. Innerhalb 
der Stadt hat der Wirtschaftsverkehr große 
Bedeutung. Er soll seine Ziele möglichst 
umwegefrei und mit geringen Belastungen 
für Anwohner und Anlieger erreichen können. 
Für die wachsende Einwohnerschaft müssen 
die täglichen Wege vor allem in der Innenstadt 
anders organisiert werden, um unnötigen Ver-
kehr zu vermeiden. Etwa durch gut gewählte 
Standorte für neue Schulen und Kitas und 
durch die Stärkung kleinteiligen Gewerbes 
und Einzelhandels. Rund 50 Prozent der werk-
tags per Auto in Leipzig zurückgelegten Wege 
sind heute kürzer als 5 Kilometer. Sie könnten 

Planungsgrundsätze

Und dieser ist ja durchaus kontrovers 
diskutiert worden. 

Aber einige Bürger benannten in ihren 
Briefen an die Verwaltung aufgrund 
der Berichterstattung in den lokalen 
Medien schon Genaues. Sie meinten, 
geplant sei der Rückbau von Straßen 
und Parkplätzen, der Autoverkehr solle 
extrem behindert und gegenüber anderen 
Verkehrsmitteln benachteiligt werden. 
Ampeln würden nun so umgestellt, dass 
Autos nicht mehr vorankämen, und 
überall würde Tempo 30 eingeführt, 
wenn nicht gar Tempo 20 oder 10. Dafür 
würde eine Minderheit von Radfahrern 
überproportional viel Raum bekommen.

Lassen Sie mich ein oft genanntes Bei-
spiel nehmen, die Georg-Schumann-Stra-
ße. Man hat uns vorgeworfen, dass wir 
dort den Kfz-Verkehr durch die auf der 
Fahrbahn vorgenommene Markierung 
von Radstreifen auf die Gleise der Stra-
ßenbahn zwingen und so zusätzlich sogar 
noch die Tram behindern würden. Aber 

die Autos haben auch schon vorher die 
Gleise in der Georg-Schumann-Straße 
befahren, nur dass die Straße vierspurig 
war, während sie jetzt zweispurig ist. Bevor 
wir die besagte Markierung vornahmen, 
gab es weder Parkplätze noch Radver-
kehrsanlagen. Daher parkten viele Autos 
illegal auf dem Gehweg, und auch Radler 
wichen oft lieber auf die Gehwege aus. 
Dass das den Fußgängern und Geschäfts-
inhabern deutliche Nachteile einbrachte, 
liegt auf der Hand. Mit dem Ausbau der 
Max-Liebermann-Straße haben wir die 
Voraussetzung für weniger Verkehr auf 
der Georg-Schumann-Straße geschaffen. 
Der Vorschlag zur neuen Markierung kam 
aus der Bürgerschaft, der Stadtrat hat den 
entsprechenden Antrag beschlossen, und 
wir haben diesen umgesetzt. Jetzt können 
Autos ganz legal im Straßenraum parken, 
und es steht ein Radstreifen zur Verfügung. 
Seitdem sind die Fußwege wieder frei, der 
Radverkehr hat zugenommen, und die 
ansässigen Gewerbetreibenden sind ausge-
sprochen froh über die Lösung, die ihnen 

Auslagemöglichkeiten auf dem Gehweg 
und Parkplätze vor den Läden gebracht 
hat. Behinderungen der Straßenbahn gab es 
an genau zwei Kreuzungspunkten und nur 
zu Spitzenzeiten des Verkehrs. Teilweise 
haben wir auch diese bereits durch Ummar-
kierungen reduzieren können. Und der 
fl ießende Kfz-Verkehr ist kaum betroffen, 
da wir die Kreuzungen in ihrer Leistungs-
fähigkeit erhalten haben und es diese sind, 
welche die Leistungsfähigkeit einer Straße 
bestimmen. Die Georg-Schumann-Straße 
ist also ein sehr gutes Beispiel dafür, wie 
die Verkehrsverhältnisse insgesamt opti-
miert und verbessert werden können. Auch 
für die anderen Befürchtungen gibt es im 
Stadtentwicklungsplan keine Grundlage. 
Tempo 30 kennt beispielsweise auch jeder 
Leipziger, denn das ist bereits in so gut wie 
allen Wohngebieten der Stadt seit etwa 20 
Jahren ausgewiesen – und nichts bekom-
men wir öfter als Briefe von Bürgern, die 
sich auch auf bestimmten Hauptstraßen 
Tempo 30 wünschen. Aber hier muss 
abgewogen werden. Denn das  Hauptstra-
ßennetz muss leistungsfähig bleiben. Aus 
diesem Grunde kann dies nur im Einzelfall 
geprüft werden, zum Beispiel an Schulen. 

Wenn im Plan nichts von Zwangsmaß-
nahmen steht, bleibt aber noch der 
Vorwurf, mit dem Stadtratsbeschluss 
habe die Baubürgermeisterin nun einen 
Freibrief, all diese Dinge einfach fest-
zulegen, und keiner könne mehr darauf 
Einfl uss nehmen. 

So wie der Stadtrat diesen Plan beschlos-
sen hat, so hat er auch in den letzten 25 Jah-
ren alle wesentlichen verkehrspolitischen 

Beschlüsse gefasst. Das ist sein verbrieftes 
Recht und seine Pflicht, und es kann 
ihm weder entzogen noch abgenommen 
werden. Der Stadtrat fasst bekanntlich 
auch die Planungs- und Baubeschlüsse zu 
Straßenbauvorhaben, denn auch dafür ist 
er zuständig. Nehmen Sie dann den breiten 
Beteiligungsprozess, den wir mit den Wirt-
schaftskammern, Vereinen, Verbänden, 
der Politik und den Bürgern zu diesem 
Plan durchgeführt haben, und betrachten 
Sie auch die intensive Beteiligung an den 
Planungen zur Karl-Liebknecht-Straße 
oder zur Könneritzstraße: Sie können 
daran erkennen, dass die Verwaltung 
äußerst interessiert ist an Lösungen, die 
von möglichst vielen Bürgern und Inter-
essenvertretern getragen werden, weil sie 
gemeinsam gefunden wurden. Aber, wie 
gesagt, das letzte Wort in solchen Dingen 
hat der Stadtrat, und dort entscheiden 
Mehrheiten. Nicht jeder wird sich immer 
mit seinen Interessen vollständig berück-
sichtigt sehen. 

Ein letztes noch: Es heißt, bei der Erar-
beitung des Stadtentwicklungsplans 
Verkehr und öffentlicher Raum sei eine 
völlig veraltete Datenbasis verwendet 
worden. Wie verhält es sich wirklich? 

Es geht bei diesem Vorwurf wieder um 
den Modal Split. Die Erhebungen dafür 
fi nden nur alle fünf Jahre statt. So ist es 
nicht verwunderlich, dass die Zahlen 
daraus zum Zeitpunkt einer Planerstellung 
nicht immer taufrisch sein können. Die 
Aufstellung des Stadtentwicklungsplans 
hat von der Analyse bis zum Beschluss 
des Planes unter Einschluss des aufwen-
digen Beteiligungsprozesses drei Jahre 
in Anspruch genommen. Aber die neuen 
Zahlen zum Modal Split aus der letzten 
Erhebung liegen jetzt vor und werden 
demnächst veröffentlicht. So viel kann ich 
jetzt schon sagen: Sie stellen den Plan nicht 
auf den Kopf. 
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• Verkehrspolitik ist Stadtpolitik   

• gleichwertige Mobilitätschancen sind 
zu sichern

• stadt- und umweltverträgliche Orga-
nisation des Verkehrs ist zu fördern

• der Wirtschaftsstandort Leipzig ist 
zu stärken

• der multifunktionale öffentliche 
Raum ist als Gestaltungsaufgabe zu 
begreifen

• knappe Ressourcen sind effektiv ein-
zusetzen

• Verkehrsplanung ist als offener 
Prozess zu gestalten

oft auch zu Fuß oder mit dem Rad bewältigt 
werden. Ein gut funktionierender öffentlicher 
Nahverkehr, attraktive Fuß- und Radverkehrs-
anlagen sowie Carsharing könnten den Pri-
vat-Pkw entbehrlich machen.

Die Verkehrsplanung muss versuchen, 
möglichst den Bedürfnissen aller Gruppen 
gerecht zu werden – auch denen der Kinder, 
Jugendlichen und der alten Menschen. Dabei 
soll der Verkehr aber nicht zunehmen, die 
Belastung durch Lärm und Luftbelastung wei-
ter zurückgehen. Die Ausgangsbedingungen 
dafür sind in Leipzig gut.

Breite Beteiligung: Ideen 
der Bürger sind eingefl ossen

Der Step VöR ist in einem einmalig breiten, z. T.
vom Bund geförderten Beteiligungsprozess 
fortgeschrieben worden. An einem Runden 
Tisch begleiteten Vertreter von Politik, Wirt-
schaft, Vereinen und Verkehrsunterneh-
men den gesamten Prozess. Renommierte 
Wissenschaftler erarbeiteten parallel dazu 
neun Fachgutachten. Ebenfalls parallel 
lief der Bürgerwettbewerb „Ideen für den 
Stadtverkehr“, der 382 Beiträge mit 618 
Vorschlägen in die Diskussion brachte. 
Eine Jury prämierte die besten Ideen, die 
in Workshops mit den Einreichern wei-
terentwickelt wurden. Alle Zwischener-
gebnisse und Dokumente sind im Internet 
veröffentlicht, wie auch der vom Stadtrat 
verabschiedete Step VöR. 

Glossar

Stadtentwicklungsplan: Der Stadtentwick-
lungsplan ist ein langfristiges Entwicklungs-
konzept einer Kommune, das Schwerpunk-
te und Leitlinien für die mittel- bis langfris-
tige informelle Planung einer Stadt formu-
liert. Neben der formellen Planung (Bauleit-
planung), die über kommunale Satzungen 
(Flächennutzungsplan und Bebauungsplan) 
allgemeinverbindliches Planungsrecht vor-
schreibt, funktioniert er als Steuerungsins-
trument, das die Verwaltung darin bindet, 
auf welche Ziele und in welchem Rahmen 
sich die zu entwickelnden Maßnahmen und 
Projekte konzentrieren sollen.

Modal Split wird in der Verkehrsstatistik die 
Verteilung des Transportaufkommens auf ver-
schiedene Verkehrsmittel (Modi) genannt. 
Je nachdem wofür der Modal Split berech-
net wird, können sehr unterschiedliche Er-
gebnisse auftauchen. Leipzig lässt – zusam-
men mit anderen Städten – den Modal Split 
für die privaten Wege seiner Einwohner be-
reits seit den siebziger Jahren in einem Be-
fragungsverfahren ermitteln und verfügt so 
über eine längere Zeitreihe von Ergebnissen. 

www.leipzig.de/
umwelt-und-verkehr

Missverständnisse zum Step Verkehr: Michael Jana, Amtsleiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes der Stadt Leipzig, im Interview

Zielstellung des werktäglichen Modal-Split der Leipziger 2025.           Quelle: Stadt Leipzig

http://www.leipzig.de/umwelt-und-verkehr/
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Die Kiesgrube Hirschfeld ist ein Bergbaubetrieb der Schotter- und Kies-Union GmbH & 
Co. KG. Es besteht in vielen Bereichen des Standortes Lebensgefahr. Betriebsfremden ist 
deshalb das illegale Betreten und Befahren des Standortes untersagt.
Im Bereich der Tagebau- und Abraumhaldenböschungen sowie im Bereich der Fertigpro-
dukthalden führen laufende Setzungen, Rutschungen, Abbrüche zu Gefährdungen. Es be-
steht Absturz- und Verschüttungsgefahr. Das Baden im Kiessee ist verboten.
Der Bergbaustandort ist aus diesem Grund durch Warnschilder, Schutzwälle oder sonstige 
Barrieren gegen das Umfeld ausgegrenzt.
Wir bitten Sie, die vorgenommene Ausschilderung und Abgrenzung zu beachten und den 
gegebenen Hinweisen im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit nachzukommen. Bitte achten 
Sie auf Ihre Kinder.
Hinweise nehmen wir über die örtliche Betriebsleitung gern entgegen.

Geschäftsleitung der SKU

Hinweise zur Gewährleistung 
der Sicherheit im Kieswerk Hirschfeld

Unfallversicherung: Gliedertaxe nach Maß
Ein schwerer Unfall verändert 
das Leben von Grund auf. Vor 
allem, wenn eine dauerhafte In-
validität zurückbleibt. Die neuen 
Barmenia-Unfalltarife – „Premi-
um-Schutz“, „Top-Schutz“ und 
„Basis-Schutz“ – bieten für den 
Fall eines Falles die passende Ab-
sicherung. Und sie sind flexibler 
denn je.

Maßgeschneiderter  
Versicherungsschutz 

Novum ist die Wunschgliederta-
xe. Mit ihr lässt sich eine auf den 
persönlichen Bedarf zugeschnit-
tene Gliedertaxe zusammenstel-
len. Wichtig ist das für Personen, 
bei denen es auf Feinfühligkeit 
oder handwerkliche Fähigkeiten 
ankommt – etwa Berufsmusiker, 
Handwerker, Ärzte, Apotheker 
oder Journalisten. Dort können 
schon geringe Einschränkungen 
bestimmter Körperteile dazu füh-
ren, dass der Beruf aufgegeben 
werden muss. 

Und was geschieht, falls Haus oder 
Wohnung behindertengerecht um-
gebaut werden müssen? In diesem 
Fall übernimmt die Barmenia im 
Premium-Schutz ab einer 50-pro-
zentigen Invalidität die Ausgaben 
für den Umbau von Wohnung oder 
des Kfz – bis zu 50.000 Euro. Und 
wird nach unfallbedingter Berufs-
unfähigkeit eine berufliche Neuo-
rientierung notwendig, werden die 
Kosten für staatlich anerkannte 
Umschulungsmaßnahmen bis zu 
20.000 Euro gezahlt. 

Neu zudem: Die privatärztliche 
Behandlung in einem in Deutsch-

land gelegenen Krankenhaus – bei 
freier Krankenhaus- und Arztwahl 
und Unterbringung im Zweibett-
zimmer. Weitere Leistungen: Etwa 
die Beitragsbefreiung von bis zu 
zwölf Monaten bei Arbeitslosig-
keit oder Arbeitsunfähigkeit; oder 
eine um 20 Prozent erhöhte Inva-
liditäts- und Todesfallleistung im 
Fall von Kopfverletzungen, wenn 
bei einem Fahrrad-, Ski-, Reit- 
oder Inliner-Unfall ein Helm ge-
tragen wurde. 

Und dank Innovationsklausel 
profitieren Bestandskunden auto-
matisch von kostenlosen Verbes-
serungen im Vertrag.

Hier erhalten Sie zusätzliche In-
formationen zu dem neuen Ange-
bot: www.barmenia.de oder ru-
fen Sie uns an: (0202) 4 38-2250 
Barmenia-Kundenbetreuung. 
Montags bis freitags von 8:00 
bis 20:00 Uhr und samstags von  
8:00 bis 15:00 Uhr. 

Die Architektenkammer Sachsen 
organisiert nach 2008 und 2010 in die-
sem Jahr zum dritten Mal den Archi-
tektursommer Sachsen. Gemeinsam 
mit zahlreichen Partnern wurden in 
den letzten Wochen Veranstaltun-
gen rund um das Thema „Leipzig 

Architektursommer Sachsen 2015 – Leipzig wächst? 
Stadt. Mensch. Umland.

alle Akteure aus dem weiten Feld der 
Architektur und Stadtplanung ihre 
Ideen und Visionen präsentieren. 
Und auch weiterhin können über 
den gesamten Sommer zum Thema 
passende Veranstaltungen angemel-
det werden. 
„Immer mehr Menschen zieht es nach 
Leipzig. Die Stadt wächst und mit 
ihr die Herausforderungen in allen 
Bereichen. Häuser und Gebäude 
prägen ebenso unsere Lebenswirk-
lichkeit wie Freifl ächen und Park-
anlagen. Von der Innenarchitektur 
bis zur Planung von Verkehrswegen 
- das alles strukturiert unseren Alltag 
und prägt unser Lebensgefühl in 
Stadt und Land. In diesem Sinne 
versteht sich der Architektursommer 
als Plattform für Beiträge zur säch-
sischen Planungs- und Baukultur.“, 
wirbt Christiane Domke, Projektlei-
terin Architektursommer Sachsen, 
für das Ereignis.

Erste Programmpunkte 
stehen fest 

Hiermit laden wir herzlich zur Auf-
taktveranstaltung des Architektur-
sommers am 24. Juni, 17:00 Uhr in die 
Galerie Architektursommer Sachsen 
2015, Georgiring 6/7 in Leipzig (am 
Tapir Zeltplatz Mitte) ein. Bei dieser 
Gelegenheit wird unter anderem 
das Sonderheft der Leipziger Blätter 
zum Architektursommer Sachsen 
präsentiert. Den eigentlichen Auftakt 
bildet dann der Tag der Architektur 

Virtuell gärtnern für den guten Zweck
Interaktive Spendenaktion zum Welt MS Tag

Im Mittelpunkt der Maßnahmen 
zum diesjährigen Welt MS Tag 
am 27. Mai steht bei Genzyme ein 
virtueller Rosengarten. Getreu des 
Aktionsmottos „Multiple SkleRO-
SE“ möchte das Unternehmen in 
diesem Jahr wieder zu einer spie-
lerischen Sammlung von Spenden-
geldern aufrufen. Der Erlös wird 
dem Bundesverband der Deut-
schen Multiple Sklerose Gesell-
schaft (DMSG) und dem Förder-
kreis Hessischer Multiple Sklerose 
Kranker e.V. zugutekommen.

Schnelles Wachstum auch 

Wer Spaß daran hat, seinen vir-
tuellen Rosengarten anzulegen, 
zu bepfl anzen und zu pfl egen und 
dafür auch noch bis September 
Spendengelder sammeln möchte, 
der ist bei dem neuen Online-Spiel 
„Ab ins Rosenbeet“ richtig. Unter 

www.ms-begleiter-rosengarten.de 
ist jeder Hobbygärtner herzlich 
willkommen, seine Rosen zu set-
zen. Mit regelmäßiger Pfl ege wie 
gießen und Unkraut jäten wachsen 
Pfl änzchen, bis die Rose erblüht 
und geschnitten werden kann. 
Ein Rosenstrauß entspricht einer 
Spende in Höhe von einem Euro. 

Dr. Gerhard 
Becker, Di-
rector Patient 
Care Services 
bei Genzy-
me: „’Ab ins 
R o s e n b e e t ‘ 
verbindet die 
Freude am 
Spielen mit 
dem guten 
Zweck. Wir 
wollen mit 
dem Spiel vie-
le Menschen 
erreichen und 

so mehr Aufmerksamkeit und Res-
pekt für Multile Sklerose-Patienten 
schaffen.“
Das Spiel ist webbasiert und für 
alle gängigen Softwareversionen 
mobiler Endgeräte wie Smart-
phones oder Tablets optimiert. 
Ab 2016 soll „Ab ins Rosenbeet“ 
regelmäßig erweitert werden.
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wächst? Stadt. Mensch. Umland.“ 
geplant und zusammengetragen. Ob 
Baustellenführung, Workshop, Vor-
trag, Schulprojekt, Lesung, Exkursion 
oder Stadtspaziergang, ob Privatper-
son, Verein oder Firma - wir haben ein 
breit aufgestelltes Programm, in dem 

am 27. und 28. Juni mit interessanten 
Objekten und Architekturbüros zum 
Besichtigen. 
Am 30. Juni,11:00 Uhr fi ndet die 
Präsentation der Projektergebnisse 
„Architektur macht Schule“ ebenfalls 
in der Galerie Architektursommer 
Sachsen 2015 statt. Im aktuellen 
Schuljahr hat die Stiftung Sächsischer 
Architekten begleitet durch das Büro 
Bauexpediton zum zweiten Mal das 
Projekt zur Architekturvermittlung 
an sächsischen Schulen durchge-
führt. Die vielfältigen Ergebnisse 
werden durch die Schüler gemein-
sam mit ihren Architekten unter-
haltsam präsentiert. Die Ausstellung 
dazu ist vom 24. Juni bis 16. Juli zu 
sehen.
Über den gesamten Zeitraum des 
Architektursommers laden wech-
selnde Ausstellungen an verschie-
dene Orte in Leipzig ein. So wird 
zum Beispiel die Sommerschau der 
Architektenkammer Sachsen vom 
4. bis 27. August in der Landesdi-
rektion, Braustraße 2, anhand von 
Zeichnungen, Skizzen, Gemälden, 
Fotografien und Collagen das 
künstlerische Werk hinter der 
Arbeit von Architekten zeigen. Die 
Ausstellungen zu „Passivhausschu-
len“ der Stadt Leipzig, „Geschützt, 
gerettet, saniert - Kulturdenkmale 
der Landkreise Nordsachsen und 
Leipzig“ der Kulturstiftung Leip-
zig und „Schöne Architektur“ des 
Bundes Deutscher Architekten, 
Landesverband Sachsen sind in 
der Galerie Architektursommer 
zu sehen.
Die Fakultät Architektur und Sozial-
wissenschaften der HTWK Leipzig 
beteiligt sich am 1. Juli mit einem 
Kolloquium zur Frage „Wie kommt 
die Gesellschaft ins Entwerfen? Parti-
zipation - Aneignung - Urbane Inter-
vention“ am Architektursommer. 
Und am 16./17. September fi ndet 
der 9. Bundeskongress Nationale 
Stadtentwicklungspolitik „Städti-
sche Energien - Integration leben“ 
in der Kongresshalle Leipzig statt. 
Der Abschluss ist mit der Übergabe 
des Architekturpreises der Stadt 
Leipzig geplant.
Das gesamte Programm fi nden Sie 
unter www.architektursommer-
sachsen.de
Seien sie mit dabei und schauen Sie 
immer mal wieder rein!
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Kleinmesse-
Standort erhalten!

Straßenbahn 9 
muss bleiben

Theater zukunfts-
fest machen!

Andrea
Niermann

Stadträtin

Fraktionen zur Sache: Mit dieser Serie gibt das Amtsblatt den Fraktionen im Leipziger Stadtrat Gelegenheit, ihre konkreten Positionen darzulegen. In jeder neu-
en Ausgabe können sie zu kontrovers diskutierten Themen der Stadtpolitik Stellung nehmen oder Themen aufgreifen, die sich mit kom-
munalpolitischen Zielen verbinden. Die Autorenschaft der Beiträge liegt bei den einzelnen Fraktionen.   Fotos: Stadt Leipzig/M. Jehnichen

25 Jahre 
freie Wahlen

Christopher
Zenker

Stadtrat

Norman
Volger

Fraktionsvorsitzender

Soziale 
Infrastruktur

Christian
Kriegel

Stadtrat

Franziska
Riekewald

Stadträtin

Die Fraktion Die Linke hat im Stadtrat 
beantragt, die Straßen bahnlinie 9 auch 
nach dem Fahrplanwechsel im Dezember 
2015 auf dem Streckenabschnitt Connewitz 
Kreuz – Stadtgrenze weiter zu betreiben. 
Hintergrund hierfür ist, dass die Stadt 
Markkleeberg die Linie 9 auf ihrem 
Gebiet ab Dezember nicht mehr weiter 
fahren lassen möchte. Sie soll dann ab dem  

Conne witzer Kreuz durch 
einen Bus ersetzt werden. 
Dadurch jedoch würde 
der öffentliche Nahver-
kehr im Süden deutlich 
an Attraktivität verlieren. Am stärksten 
betrof fen wären der Wildpark und das 
Wohngebiet „Wolfswinkel“. Gerade diese 
Gebiete dürfen nicht vom Rest der Stadt 

ab geschnitten werden. Der 
Wild park ist seit Jahren 
ein attraktives Ausfl ugs-
ziel für Familien aus der 
gesamten Stadt.  Auch die 

gute ÖPNV-Anbindung hat dazu ein Stück 
beige tragen. Diese Anbindung muss auch 
künftig er halten bleiben. Für eine wachsen-
de Stadt wie Leipzig ist ein gut aus ge bautes 

und weitver zweigtes Straßenbahn netz 
auch in die Stadt rand bereiche und zu 
den  Er holungs- und Ausflugs zielen  
zwingend notwendig. Nur so können das 
Ver kehrschaos in Grenzen ge halten und 
eine gesunde Umwelt ge sichert werden. 
Gerade der für Verspä tungen sehr anfäl-
lige Bus kann kein adäquater Ersatz für 
eine gute Straßenbahnanbindung sein. �

Ist der traditionelle Standort der Leipziger 
Kleinmesse, der sich seit 1936 auf dem 
Gelände am Cottaweg befi ndet und von 
der Ratsversammlung im Februar 2005 mit 
überwältigender Mehrheit auch förmlich 
als „Kleinmesseplatz“ benannt wurde, in 
Gefahr? Bekanntlich wurde in der Folge 
auch der Ratsbeschluss zur baulichen 
Sanierung des Platzes in vorbildlicher 

Weise umgesetzt – in Mil-
lionenhöhe freilich, unter 
dem Aspekt einer sinn-
vollen Mehrfachnutzung 
außerhalb der Kleinmes-
se-Veranstaltungen! Seitens der Stadtver-
waltung und einiger Stadträte wurde auf 
dieser Grundlage sogar eine unterstützende 
Studie für Empfehlungen an den Leipziger 

Schausteller-Verein zur 
weiteren Verbesserung 
der Wirtschaftlichkeit der 
Kleinmessen angefertigt. 
Dies alles wird derzeit 

durch das Ansinnen von RB Leipzig infrage 
gestellt, dessen Trainingsgelände auf Kos-
ten des Schausteller-Vereins zu erweitern. 
Hinter den Kulissen! Die AfD-Fraktion 

fi ndet: so nicht! Der derzeitige Standort ist 
schon wegen seiner günstigen Verkehrs-
anbindung und zentralen städtischen 
Lage beizubehalten – wohl ganz im Sinne 
vieler Freunde der Leipziger Kleinmesse! 
Die Schausteller sind schnellstens in die 
Gespräche mit dem OBM, seiner Verwal-
tung und RB einzubeziehen, um örtlich 
eventuelle Kompromisse auszuloten!  �

Die Wirtschaftspläne 2015 für unsere Kul-
turbetriebe kommen einem Offenbarungs-
eid gleich: Oper und Gewandhaus planen 
schon dieses Jahr mit Fehlbeträgen, für 
die anderen Theater sind in den nächsten 
Jahren Verluste zu erwarten. Damit ist 
endgültig klar: Ein Weiter so kann es nicht 
mehr geben, eine wirksame Strukturreform 
für unsere Kulturbetriebe ist unverzichtbar.

Bereits 2010 wurde 
von der CDU-Fraktion 
eine solche Strukturre-
form auf die Agenda 
des Stadtrats gesetzt. Es 
gab in der Folge aufwendige Gutachten, 
Workshops und Arbeitsgruppen. Aber: 
Zu einem klaren Entscheidungsvorschlag 
konnten sich weder der OBM noch der 

Kulturbürgermeister ent-
schließen. Diese Entschei-
dung fordern wir nun ein! 
Unser Vorschlag ist die 
Verschmelzung der städti-

schen Theater zu einem Mehrspartenhaus. 
Dieses soll gemeinsam geführt werden 
von den für ihren Bereich künstlerisch 
verantwortlichen Spartenintendanten und 

einem geschäftsführenden Direktor (mit 
Vetorecht in wirtschaftlichen Fragen). Sol-
che Mehrspartenhäuser funktionieren in 
Deutschland vielfach gut und erfolgreich. 
Das weltbekannte und traditionsreiche 
Gewandhaus soll hingegen eigenständig 
bleiben. Hier können wir uns eine größere 
Selbstständigkeit, etwa in Form einer 
GmbH oder Stiftung, vorstellen. �

Ist das kein Grund zum Feiern? In diesen 
Wochen jährt sich das 25. Jubiläum der ers-
ten freien Wahlen des Stadtrates, des Stadt-
präsidenten und des ersten frei gewählten 
Oberbürgermeisters nach der Friedlichen 
Revolution. Eigentlich ein Grund zu feiern, 
möchte man meinen, doch weit gefehlt. 
Kaum etwas ist von Feierlichkeiten oder 
Gedenken an die bewegten Maitage des 

Jahres 1990 zu sehen. 
Und das, obwohl Leipzig 
in diesem Jahr sehr viele 
Feierlichkeiten ausrichtet. 
Leider scheinen Events, 
die sich vermarkten lassen und Geld ein-
spielen, eine höhere Priorität zu genießen 
als das Erinnern an die Errungenschaften 
der Revolution von 1989. 

Wir Grünen fi nden das 
sehr schade. Leider wird 
oft und viel zu schnell 
vergessen, dass die Pio-
niere der Revolutionszeit 

uns Leipzigern und auch mir persönlich 
erst die Möglichkeiten geschaffen haben, 
Jubiläen und Feste zu feiern, wie wir es 
jetzt kennen. Und zugleich auch die Mög-

lichkeit geschaffen haben, auf Missstände 
und Versäumnisse straffrei hinweisen 
zu dürfen. 

Die Errungenschaft unserer freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung 
und die ersten freien Wahlen in Leipzig 
vor 25 Jahren wären es wert gewesen, 
gefeiert zu werden. Daran werden wir 
immer wieder erinnern. �

In unserer Stadt werden Schulen und Kitas 
gebraucht. Das ist uns allen nicht neu, denn 
seit Jahren steigen die Geburtenzahlen. 
Die Kinder brauchen dann zuerst einen 
Betreuungs- und später einen Schulplatz. 
Im Bereich der Kitas werden die Bedarfe in 
den nächsten zwei Jahren gedeckt werden 
können. Bei den Schulen sind die Aufgaben, 
vor denen die Stadt steht, unweit größer. 

Eines der großen Pro-
bleme, vor denen wir in 
dieser Hinsicht stehen, 
sind die notwendigen 
Flächen, auf denen Schu-
len und Kindertagesstätten errichtet 
werden können. Weil unsere Stadt so 
dynamisch wächst, wird es immer schwie-
riger, entsprechende Areale in der Stadt 

zu fi nden, auf denen neue 
Schulen entstehen können.

Die SPD-Fraktion mahnt 
seit Jahren eine strategische 
Liegenschaftspolitik an, 

durch die eine Flächenbevorratung für die 
soziale Infrastruktur, also vor allem für 
Schulen und Kindertagesstätten, möglich 
wird. Leider agiert das Liegenschaftsamt 

noch immer vorrangig als Verkäufer und tritt 
kaum als Käufer auf, um geeignete Grund-
stücke zu erwerben. Ich bekräftige deshalb 
noch einmal die Forderung der SPD-Fraktion, 
zu der auch ein Antrag im Ratsverfahren ist, 
dass Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 
für Käufe von Grundstücken verwendet wer-
den müssen. Nur so kann eine strategische 
Liegenschaftspolitik gelingen!  �



Wasserstadt wächst ins Zentrum
Elstermühlgraben zwischen Friedrich-Ebert- und Elsterstraße offen / Im Herbst beginnt Abschnitt Lessing-/Thomasiusstraße 

Neue Wasserstraße: Paddler müssen noch die Fertiggstellung des Schreberwehrs im Oktober abwarten, aber es spaziert sich schon sehr schön 
am neuen Stück Elstermühlgraben. OBM Burkhard Jung und Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (re.) mit Leipzigs Spitzensportlern Franz An-
ton (vorn) und Jan Benzien bei der Eröffnung  des Abschnitts zwischen Friedrich-Ebert- und Elsterstraße.    Foto: S. Nöbel-Heise / Olaf Jäger

Es ist geschafft: Der Els-
termühlgraben zwischen 
Friedrich-Ebert-Straße und 
Elsterstraße fl ießt. Damit sind 
die Freilegungsarbeiten am 
ersten Teil des dritten Bau-
abschnittes abgeschlossen. 
Strahlendes Wetter, die Musik 
eines Bläserensembles und 
viele Schaulustige am Ufer 
haben eine stimmungsvolle 
Kulisse für die Freigabe durch 
Oberbürgermeister Burkhard 
Jung abgegeben.

„Der Elstermühlgraben ist 
prägend für das Antlitz unserer 
Stadt und verkörpert nicht nur 
einen unverzichtbaren Faktor 
für den Hochwasserschutz“, 
betonte Jung. „Jeder freigelegte 
Abschnitt bedeutet ein Plus 
an Lebensqualität, welches 
ich insbesondere den Anwoh-
nern gönne, die während der 
Arbeiten zwei Jahre lang vieles 
ertragen mussten.“

Der jetzt übergebene Teil-
bauabschnitt hat insgesamt 
rund 7,3 Millionen Euro gekos-
tet. Fördermittel kamen von der 
EU, vom Bund und Freistaat 
sowie von der Allianz Umwelt-
stiftung, die sich mit 200 000 
Euro beteiligte. Vorbereitend 
mussten Beleuchtung und 
Verkehrsfl ächen zurückgebaut 
und Leitungen verlegt werden. 
Für den Ausbau selbst waren 
u. a. Bohrpfahlwände einzu-
bauen sowie die Grabenwände 
und die Gewässersohle zu beto-
nieren. Zusätzlich wurden die 
Uferzone abgesenkt sowie eine 

Kommunales / Bau / Wirtschaft 
Leipziger Amtsblatt
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„Labor der Zukunft“ 
eröffnet am 1. Juni 

im Herzzentrum

Das leistungsfähigste Herz-
labor der Welt steht jetzt in 
Leipzig: Am 1. Juni werden die 
HELIOS-Kliniken das  Labor für 
Elektrophysiologische Unter-
suchungen (EPU) im Leipziger 
Herzzentrum in Betrieb neh-
men. Dank modernster Tech-
nik eröffnet das Herz-Labor 
Einblicke in das menschliche 
Herz mit bislang einzigartiger 
Präzision. Damit ergeben sich 
für Kardiologen neue Therapie-
ansätze, für Patienten  bessere 
Heilungschancen, denn: Für 
jeden Herzkranken können die 
Spezialisten dessen individuelle 
Therapie maßschneidern. Für 
6 000 Patienten pro Jahr etwa rei-
chen die Behandlungskapazitä-
ten. Zur Eröffnung haben sich 
Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe und Sachsens 
Ministerpräsident Stanislaw 
Tillich angekündigt.  

 Zahl der Woche

1 000 000
Mehr als eine Million Anrufe sind seit Einführung des Bürgerte-
lefons vor vier Jahren in der Stadtverwaltung Leipzig von den 
Kolleginnen und Kollegen entgegengenommen worden. Ein 
Beweis dafür, dass sich das Bürgertelefon als kompetenter An-
sprechpartner in Sachen Fragen an die Stadtverwaltung etab-
liert hat. Das Bürgertelefon steht unabhängig von den Sprechzei-
ten der einzelnen Fachbereiche von Montag bis Freitag zwischen 
7.30 Uhr und 18 Uhr durchgängig zur Verfügung. Fast 90 Prozent 
aller eingehenden Anrufe wurden in den vergangenen Jahren an-
genommen, die meisten sogar innerhalb von 20 Sekunden.  Mit 
dem Bürgertelefon wurden und werden die Fachbereiche von 
Anrufen entlastet. 

Die Aktualisierung des Inte-
grierten Stadtentwicklungs-
konzeptes  (INSEK)  kann 
beginnen. Am 20. Mai hat 
der Stadtrat grünes Licht für 
die Überarbeitung des Strate-
giepapiers gegeben. Sie wird 
notwendig, weil sich Leipzig 
seit der Erstfassung des Kon-
zepts 2009  deutlich verändert 
hat. Die Stadt ist die derzeit 
am zweitstärksten wachsende 
Kommune in Deutschland – 
jährlich kommen über 10 000 
Einwohner dazu. Der Zustrom 
wirkt sich auf fast alle Lebens-
bereiche aus und wirft Fragen 
auf. Was bedeutet er z. B. für 
die Versorgung mit sozialer 
Infrastruktur, für die Mieten, 
für die Grün- und Freiräume 
oder die vielen kreativen 
Projekte in der Stadt? Welche 
Stadträume müssen in Zukunft 
stärker beachtet werden? 
Und wie können dabei neue, 
auch technische Lösungen im 
Klimaschutz, in Energie, Mobi-
lität, Verwaltung, Wirtschaft 
und Gesundheit aufgegriffen 
werden? Antworten, Anregun-
gen und Ideen will die Stadt 
gemeinsam mit den Leipzige-
rinnen und Leipzigern fi nden. 
Im November 2015 plant  
Leipzig dazu eine erste große 
öffentliche Auftaktveranstal-
tung, ab 2016 wird in Grup-
pen, Foren und Workshops 
gearbeitet. Der Entwurf für das 
Konzept soll 2017 abschließend 
mit der Öffentlichkeit disku-
tiert werden. Parallel dazu 
wird ab November 2015 die 
Möglichkeit angeboten, sich 
online zu beteiligen. 

Das Stadtentwicklungs-
konzept fasst seit 2009 die 
verschiedensten Bereiche zu 
einer Zukunftsstrategie der 
Stadtentwicklung  zusammen 
und ist damit auch Grundla-
ge für die Beantragung von 
Fördermitteln. Berücksichtigt 
wurden bisher die Fachthemen 
Wohnen, Kultur, Verkehr und 
Technische Infrastruktur, Frei-
raum und Umwelt, Wirtschaft 
und Beschäftigung, Bildung, 
Denkmalpfl ege, Sport, Sozia-
les, Nahversorgung sowie die 
Wissenschaft. 

Neue Schule und Hort für „forum thomanum“

Nicht nur die Stadt plant und 
baut neue Schulen in  Leipzig. 
Am 22. Mai ist der Grundstein 
für die neue Grundschule 
des „forum thomanum“ an 
der Sebastian-Bach-Straße 1 
gelegt worden. Auf dem künf-
tigen Bildungscampus steht 
bereits eine Kindertagesstätte 
und natürlich auch die tra-
ditionsreiche Thomasschule. 
„Mit dem Schulneubau wird 
der Campus ´forum thoma-
num´ wesentlich vervollstän-
digt“, ist Vereinsvorsitzender 
Pfarrer i. R. Christian Wolff 
überzeugt. Zurzeit befi ndet 
sich die Grundschule mit 
97 Schülern in einem Inte-
rim in Gohlis Nord. Nach 
ihrer Fertigstellung auf dem 
Campus können in der neuen 
Grundschule 224 Schülerin-
nen und Schüler lernen. Die 
drei Profi le des „forum tho-

manum“ – Musik, Sprache, 
Religion – gelten auch als 
tragende Säulen der Grund-
schule. Die Schule, wie auch 

die kommunale Grundschule 
Anna-Magdalena-Bach, ist 
Teil der Nachwuchsförde-
rung für den Thomanerchor. 

LVB saniert in 
Georg-Schwarz- 

Straße 
In der Georg-Schwarz-Straße 
wird gebaut. Die Leipziger Ver-
kehrsbetriebe GmbH erneuern 
hier in drei Bauabschnitten Glei-
se und Haltestellen.  Zwischen 
Ellernweg und Weinbergstraße 
laufen die Bauarbeiten bis 
24. Juni. Parallel dazu wird bis 
19. Juni die Gleiskurve an der 
Kreuzung Georg-Schwarz-Stra-
ße/Merseburger Straße kom-
plett saniert. Ab 1. Juni und bis 
einschließlich 21. August kom-
men die Bauarbeiten für neue 
Gleise und den behindertenge-
rechten Umbau der Haltestellen 
dazu. Während der Baumaß-
nahmen muss der Kfz-Verkehr 
umgeleitet werden. So  ist die 
Merseburger Straße zwischen 
Demmering- und Erich-Köhn-
Straße inklusive Kreuzung bis 
12. Juni voll gesperrt. Vom 2. bis 
12. Juni muss auch der Bahn- 
und Busverkehr ruhen. In 
Richtung Stadt führt die Umlei-
tung über Merseburger Straße, 
Schomburgkstraße, Plaut- und 
Lützner Straße. Stadtauswärts 
geht es über Am Sportforum 
und Hans -Driesch-Straße. Vom 
13. bis 19. Juni bleibt die Georg-
Schwarz-Straße zwischen Mer-
seburger- und Holteistraße 
gesperrt. 

Weltmarktführerforum 
wird erstmalig in Leipzig stattfi nden

Vom 11. bis 13. November  
2015 wird Leipzig Gastgeber 
des Weltmarktführerforums 
sein. Etwa 250 teilnehmen-
de Mittelständler aus dem 
In- und Ausland werden in 
Leipzig drei Tage lang mit 
wirtschaftspolitischen Ent-
scheidern auf Bundes- und 
Landesebene und interna-
tionalen Weltmarktführern  

zusammentreffen. Ein umfas-
sendes Rahmenprogramm 
schlägt dabei die Brücke zur 
Region Leipzig. Ab sofort 
präsentiert sich das Forum 
auch im Internet: Interessierte 
können sich unter www.welt  
marktfuehrerforum-leipzig.
de anmelden und sich über 
das gesamte Programm infor-
mieren. 

Trotz Baustelle: Die „KÖ“ feiert

Ab Herbst 
Zukunftsfragen 

diskutieren

In Schleußig steigt am 
13. Juni ab 14 Uhr das jährliche 
Könneritzstraßenfest. Händ-
ler und Gastronomen laden 
ein zum Basteln, Schminken, 
Essen, Trinken, Lachen, Tan-
zen und Shoppen. Und das 
unter besonderen Umstän-
den, denn baubedingt fi ndet 
das bunte Treiben diesmal 
neben Baggern, Warnba-
ken und Baustellenschildern 
statt. Neben den ansässigen 
Gewerbetreibenden werden 
weitere Leipziger Hand-
werker und Designer sowie 
Bands, Künstler und Vereine 
dabei sein. Eine Schnitzeljagd 

Das künftige Haus auf dem 
Campus und der Umbau des 
ehemaligen Gemeindehauses 
zum Hort sollen rund 7,2 Mio. 

Musik auf dem Bauplatz: Die Grundsteinlegung für ihre neue Schule und den Hort gestaltete  mu-
sikalisch der Grundschulchor unter Leitung von Matthias Schubotz. Foto: Stefan Nöbel-Heise

hält Überraschungen für Groß 
und Klein bereit. Mit der Stadt 
Leipzig, den Leipziger Ver-
kehrsbetrieben (LVB) GmbH 
und der KWL – Kommunale 
Wasserwerke Leipzig GmbH 
beteiligen sich in diesem Jahr 
auch die Bauherren mit einem 
Infostand. Von 10 bis 17 Uhr 
gibt es an der Könneritzstraße 
/ Ecke Anton-Bruckner-Allee 
Informationen zum Bauge-
schehen, Bastelaktionen und 
auch die Möglichkeit zum 
Kanaleinstieg in den sanierten 
Abwassersammler unter der 
Könneritzstraße. Die Anmel-
dung dazu erfolgt vor Ort. 

Achtung: Bei Regenwetter 
kann der Kanaleinstieg leider 
nicht stattfi nden. 

Seit Baubeginn im März 
hat sich zwischen Oeser- und 
Stieglitzstraße sowie zwi-
schen Holbein- und Alfred-
Frank-Straße einiges getan: 
Trinkwasserleitungen wur-
den gebaut, Gleisanlagen 
erneuert und mit dem Stra-
ßen- und Fußwegbau begon-
nen. Damit der Baubereich 
für Anlieger befahrbar bleibt, 
wird jeweils halbseitig gear-
beitet. Weitere Informationen 
zum Umbau der „KÖ“ unter 
www.leipzig.de/koe. 

Grundstein am Bildungscampus für neue Grundschule und Umbau des ehemaligen Gemeindehauses gelegt

Archiv sucht 
Redebeiträge von 
Montagsdemos

Die Statements der Montagsde-
mos von 1989 und 1990 besitzen 
historische Dimension. Gerade 
im Oktober und November 
1989 sind zentrale Forderungen 
nach Veränderungen montags 
gestellt und  mittwochs schon 
umgesetzt worden. Diese Rede-
beiträge will das Archiv Bürger-
bewegung jetzt dokumentie-
ren, um sie der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Einige 
Manuskripte liegen bereits vor, 
doch das Archiv  – zuständig 
für die Sammlung von Zeit-
zeugnissen der Opposition 
und Zivilcourage in der DDR 
– legt Wert auf die vollständige 
Überlieferung. Menschen, die 
auf den Kundgebungen der 
Montagsdemonstrationen bis 
zum 12. März 1990 gesprochen 
haben, sind daher aufgerufen, 
sich zu melden. Kontakt: info@
archiv-buergerbewegung.de

Treppe und Rampen installiert. 
Mit der im Herbst beginnen-

den Freilegung des rund 100 
Meter langen Abschnitts zwi-
schen Lessing- und Thomasius-
straße soll ein weiterer Teil der 
bestehenden Lücke zwischen 

den beiden bereits freigeleg-
ten Abschnitten geschlossen 
werden. Danach wird die Fun-
kenburgbrücke gebaut. Zum 
dritten Bauabschnitt insgesamt 
gehören drei Flussabschnitte, 
vier Brücken sowie das Verle-

gen von Versorgungsleitungen 
und der Bau von Wehranlagen. 
Die Kosten betragen insgesamt 
ca. 18 Millionen Euro.  

Der Elstermühlgraben war 
1879 im Ranstädter Steinweg 
überwölbt worden, 1961 

dann komplett verrohrt. 
1992 beschloss der Stadt-
rat, die Mühlgräben wieder 
freizulegen. Mit dem Elster-
mühlgraben ist 2004 begon-
nen worden,  2020 soll er voll 
geöffnet sein. 

Euro kosten. „Davon konnten 
wir schon über drei Millionen 
Euro an Spendengeldern 
einwerben“, ist Christan 
Wolff stolz. 290 000 US-Dollar 
davon spendete Ingrid May, 
eine ehemalige deutsche Leh-
rerin, die in den USA lebt. Ihr 
zu Ehren soll der Schulsaal  
den Namen „Ingrid’s Hall“ 
erhalten. „Der heutige Tag 
ist ein Ja zur Zukunft, zur 
Entwicklung der Stadt, zur 
Gemeinschaft von Stadt und 
Gemeinde“, betonte OBM 
Burkhard Jung in seiner Rede 
zur Grundsteinlegung. Den 
Umbau des Gemeindehauses 
zum Hort fördert die Stadt 
mit 450 000 Euro, der Freistaat 
Sachsen bezuschusst den 
Schulneubau mit 1,4 Mio. 
Euro. Zum Schuljahreswech-
sel 2016/2017 sollen Schule 
und Hort fertig sein. 

Erste Quartalszahlen 
von 2015 liegen vor

Zahlenmaterial vorrangig für 
den Zeitraum Januar bis März 
2015 hat das Amt für Statistik 
und Wahlen vorgelegt. Neben 
den stetig steigenden Einwoh-
nerzahlen – 7 675 Zuzüge im 
ersten Vierteljahr – enthält 
der Bericht u. a. Beiträge zu 
Leipzigern mit Migrationshin-
tergrund 2014, zu Wohndauer, 
Wanderungen nach Gemein-
degrößenklassen, oder Lebens-
stilen von Um- und Zuzüglern. 
Weiter trifft die Broschüre 
Aussagen zur Länge von Wegen 
zu  Arbeit und Ausbildung, zu 
Wachstum und Stabilisierung 
der Stadtregion Leipzig-Halle 
sowie zu Luftverkehr und 
Tourismus 2014. Details unter: 
www.leipzig.de/statistik. 

Reinhilde Willems übernimmt Leitung 
der Agentur für Arbeit Leipzig

Reinhilde Willems führt ab 
1. Juni die Geschäfte der Arbeits-
agentur Leipzig. Die 52-jährige 
Diplom-Verwaltungswirtin  
wechselt aus der Nürnberger 
Zentrale der Bundesagentur 
für Arbeit nach Leipzig, wo sie 
derzeit noch als Fachbereichs-
leiterin arbeitet. Die Beteiligung 
von arbeitslosen Menschen, die 
bisher aus unterschiedlichen 

Gründen nur wenig von der 
guten Arbeitsmarktentwick-
lung profi tieren konnten, ist 
Willems wichtig. „Gemeinsam 
mit meinem Team will ich mit 
dem gesamten Dienstleistungs-
angebot der Arbeitsagentur 
dazu beitragen, dass Angebot 
und Nachfrage besser zusam-
menfi nden“, so die gebürtige 
Triererin. Reinhilde Willems. Foto: BAfA

Die städtischen Kitas und Hor-
te werden durch die Gewerk-
schaften ver.di und GEW seit 
dem 8. Mai bestreikt. Viele El-
tern müssen sich anderweitig 
um eine Betreuung für ihre 
Kinder bemühen. Die Gewerk-
schaften fordern für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im 
Sozial- und Erziehungsdienst 
deutlich höhere Eingruppie-
rungen; unterm Strich würde 
dies Einkommenszuwächse von 
15 bis zu 20 Prozent bedeuten. 
Die Kommunen können dies 
nicht leisten, ohne Abstriche in 
anderen Bereichen zu machen 
und die Gebühren für Eltern 

spürbar erhöhen zu müssen. 
Die Stadt kann nicht von sich 
aus diesen Arbeitskampf be-
enden. Die Kommunen  ha-
ben sich in der „Vereinigung 
der kommunalen Arbeitge-
ber“ (VKA) zusammengetan, 
die bundesweit die Tarifver-
handlungen führt. Die VKA 
hat höhere Eingruppierungen 
in einzelnen Bereichen ange-
boten, woraufhin die Gewerk-
schaften die Verhandlungen 
abgebrochen haben. Die Stadt 
wird sich dafür einsetzen, dass 
die Verhandlungen möglichst 
schnell wieder aufgenommen 
werden.  

Stadt sucht Lösung im Kita-Streik
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 Auf einen Blick

Vorsorge im Alter
Zur Vorsorge im Alter infor-
miert eine Veranstaltung der 
Volkshochschule am 3. Juni 
im Pfl egeheim „Heiterblick“, 
Am Vorwerk 15. Eine Rechts-
anwältin spricht ab 10 Uhr 
über Patientenverfügung, 
Betreuungsverfahren und 
die aktuelle Entwicklung 
der Rechtsprechung. Eintritt: 
8 Euro. 

Multiples Myelom
Für Patienten mit Multiplem 
Myelom/Plasmozytom und 
ihre Angehörigen veranstaltet 
die Leipziger Selbsthilfegrup-
pe am 6. Juni ein Symposium. 
Es beginnt um 10 Uhr bei der 
AOK, Willmar-Schwabe-Stra-
ße 2. Die Gruppe, der bereits 
40 Mitglieder angehören, ist 
seit acht Jahren Ansprechpart-
ner für Betroffene. 

Alltag meistern 
Wie man den Alltag bei 
Erkrankungen wie Arthrose, 
Schlaganfall oder Parkinson 
mit wenigen Hilfsmitteln 
meistern kann, darüber infor-
miert das Pflegenetzwerk 
Leipzig e. V. am 9. Juni von 
16 bis 18 Uhr in der Rosa-
Luxemburg-Straße 27 (List-
haus). Der Eintritt ist frei, 
um Anmeldung wird gebeten 
unter Tel. 0800 5 83 24 11. 

Gut bei Stimme
„Gut bei Stimme bis ins hohe 
Alter“ heißt die nächste 
Veranstaltung des Forums 
Seniorengesundheit, zu der 
die Volkshochschule am 
10. Juni ab 15 Uhr in die Löhr-
straße 3–7 einlädt. Nach einer 
kurzen theoretischen Einfüh-
rung werden die Teilnehmer 
einige Übungen durchführen, 
mit denen sich die Stimme 
trainieren lässt.  

„Kletterfi x“ 
hilft Fassaden 
zu begrünen

Graue Wände vertragen Grün, 
besonders an Straßen und 
Ecken, die kein Grün besitzen. 
Um hier ein gesünderes und 
attraktiveres Wohnumfeld 
zu schaffen, startet das Amt 
für Stadtgrün und Gewässer 
gemeinsam mit dem Ökolö-
wen–Umweltbund Leipzig e. V.
die Aktion „Kletterfi x“, eine 
im Luftreinhalteplan der Stadt 
verankerte Maßnahme. Ziel sei, 
die positiven Funktionen der 
Fassadenbegrünung bekannter 
zu machen und die Leipziger 
zum Selbstpflanzen zu ani-
mieren, erklärt der Ökolöwe. 
Gerade in stark versiegelten  
Bereichen, in denen Feinstaub 
und Wärmestau Probleme mit 
sich brächten, müssten Lösun-
gen gefunden werden, die das 
Mikroklima verbessern, Lärm 
mindern und den Feinstaub 
verringern. Außerdem beugt 
Fassadengrün auch gegen 
Graffi ti vor und kann zur ener-
getischen Optimierung eines 
Gebäudes beitragen.

 Jeder kann sich einbringen, 
egal ob Mieter oder Eigen-
tümer. Einfach unter www.
kletterfix-leipzig.de infor-
mieren, anmelden und Bera-
tungstermin vereinbaren,  um 
Tipps zur Auswahl, Pfl ege und 
Beschaffung zu erhalten. Jeder 
Teilnehmer erhält bis zu fünf 
Pfl anzen gratis dazu. 

Fußballturnier: Porsche und RB 
initiieren Viertelfi nale für Kids

Weg von der Spielkonsole 
zurück auf den Bolzplatz:  Das 
will die Porsche AG gemeinsam 
mit RB Leipzig und ihrem gera-
de ins Leben gerufenen „Leipzi-
ger Viertelfi nale“ erreichen. Die-
ses Fußballturnier richtet sich 
an Kinder und Jugendliche von 
acht bis dreizehn Jahren und soll 
im September in vier Leipziger 

Stadtteilen ausgetragen wer-
den. Die Vorrunden werden am 
1., 3., 8. und 10. September aus-
gespielt. Die Siegerteams mes-
sen sich unmittelbar vor einem 
Bundesliga-Spiel an einem 
Heimspieltag von RB.  Wer 
sich anmelden will, fi ndet alle 
Fakten unter www.leipziger-
viertelfi nale.de. 

Bild xx

Die Endspiele des 4. LVV-Cups 
werden am 13. Juni in der Sport-
schule „Egidius Braun“ ausge-
tragen. Zwölf Mannschaften 
der A- bis F-Junioren messen 
sich. Außerdem beginnt am 
Nachmittag eines der größten 
G-Juniorenturniere Deutsch-
lands: 25 Mannschaften treten 
an. Ringsherum organisieren 

der Fußballverband der Stadt 
Leipzig (FVSL) als Veranstal-
ter und die LVV Leipziger 
Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH als wichtigster 
Partner ein großes Familienfest 
in der Abtnaundorfer Straße: 
Promi-Spiel, Bambini-Turnier, 
Aktionen, Kommentare von 
Experten gehören dazu. 

Der Campus Jahnallee 59 wird 
vom 10. bis 12. Juni zum Festi-
valgelände. In Kooperation mit 
der Moritzbastei organisiert der 
Studentenrat der Universität 
das mittlerweile 17. Campus-
fest. Los geht es am 10. Juni, 
18 Uhr und open air mit dem 
Leipziger Jugendsinfonieor-
chester sowie einem Songslam. 
An den Folgetagen  wechseln  
Bands und Songwriter unge-
ahnt viele Sounds und Stile. Ne-
ben der Kultur gehören Politik 
und Sport zum Campusfest. Die 
Diskussionen drehen sich um 
Antirassismus, Gleichstellung, 
Lebensweisen und Inklusion. 
Beim Sport messen sich rund 600 
Studentinnen und Studenten in 
verschiedenen Spielsportarten, 
und Workshops informieren 
über Trendsportarten. Details: 
www.campusfest-leipzig.de 

LVV-Cup: Junioren kicken 
am 13. Juni beim Familienfest

Platzsparend und attraktiv: be-
grünte Hauswände. 
                    Foto: Stadt Leipzig

Arten auf 
der Spur

In 24 Stunden soviel wie mög-
lich heimische Tiere und Pfl an-
zenarten entdecken und do-
kumentieren, das will der Geo-
Tag der Artenvielfalt errei-
chen. Am 13. Juni organisie-
ren diesen Tag für Leipzig Mit-
arbeiter des Projektes „Leben-
dige Luppe“ gemeinsam mit 
dem Sächsischen Naturschutz-
bund. Von Sonnenauf- bis Son-
nenuntergang liefern sie zahl-
reiche Veranstaltungen rund 
um die Auwaldstation in Lütz-
schena-Stahmeln. Schon ab 
7 Uhr können Frühaufsteher 
mit dem Vogelstimmenkon-
zert in den Tag starten. Für 
Nachtschwärmer bietet sich 
die letzte Führung um 21 
Uhr an, die  die Suche nach 
Glühwürmchen aufnimmt. 
Dazwischen rücken Auwald-
bewohner wie Libellen, Fi-
sche, Pfl anzen, Pilze und vie-
le andere in den Blickpunkt.
Ausgangspunkt für die vier-
zehn über den Tag verteilten 
Exkursionen ist die Auwaldsta-
tion, in der Naturfreunde au-
ßerdem Wissenswertes zum 
Projekt „Lebendige Luppe“ 
erfahren können. Bei diesem 
Projekt geht es um die Revi-
talisierung von ehemaligen 
Flussläufen im nordwestlichen 
Auwald. Alle Details zum Geo-
Tag unter:

www.lebendige-
luppe.de

Kletterorchester „spielt“!

Geige, Flöte oder Harfe: Alles ist auf dem Spielplatz Kreuzung Pfl au-
menallee/Theodor-Neubauer-Straße bespielbar. Foto: Stadt Leipzig

Beim Klettern Musikinstrumen-
te erfahren – die Idee haben 
vier Partner für den neuen 
Spielplatz im Landschaftspark 
Volkshain Stünz realisert. Das 
sogenannte Notenrad-Kletter-
orchester vereint Harfe, Flöten 
und Geige und lädt seit 18. Mai 
zum Balancieren, Klettern und 
Toben ein. Umgesetzt haben 
das Projekt der Bürgerverein 
Sellerhausen-Stünz, die Stiftung 
Bürger für Leipzig, das Leip-
ziger Notenrad und das Amt 
für Stadtgrün und Gewässer. 
Der Spielplatz liegt zwischen 
zwei Stationen des künftigen 
Notenrads – einer  40 Kilometer 
langen Radroute, die musikge-
schichtlich interessante Orte der 
Stadt verbindet.  Hier sind es die 
Gedächtniskirche Schönefeld  
als Hochzeitskirche von Clara 
und Robert Schumann und der 
Gutspark Mölkau, wo das Paar 
seinen Hochzeitstag verbracht 
haben soll. 

1000 Klicks für Leipzig

Leipziger Jubiläumsimpressionen:  Wer sie einfängt und an die Aus-
lober des Fotowettbewerbs  „Leipzig ‘15 ...augenKLICKmal!“ sendet, 
kann gewinnen und seine Fotos eventuell in einer Ausstellung oder 
einem Bildband wiederfi nden. Die Leipzig Tourismus- und Marketing 
GmbH ruft gemeinsam mit dem Leipzig 2015 e. V. alle Leipzigerinnen 
und Leipziger ab 18 Jahre auf, ihre maximal zehn schönsten Motive bis 
zum 31. Dezember 2015 digital oder per Post einzusenden. Das Mot-
to lautet „1000 Jahre Leipzig“ und orientiert sich an den   Themen 
„Buch & Medien“,  „Kunst & Kultur“, „Sport & Umwelt“, „Wirtschaft 
& Handel“ sowie „Wissenschaft & Kultur“.  Aber auch Alltagsszenen  
sind  gefragt unter der Kategorie „Alltag & Leben“.  Alle Teilnahme-
bedingungen unter www.leipzigaugenklickmal.de.      Foto: LTM

Kinder können im Landschaftspark Stünz Instrumente entdecken LTM-Wettbewerb sucht Jubiläumsfotos

Sprecher gewählt – Jugendparlament kann loslegen

Voller Enthusiasmus: das erste Jugendparlament der Stadt. Im Neuen Rathaus werden die Jugend-
lichen künftig zu ihren öffentlichen Sitzungen zusammenkommen.             Foto: Dave Tarassow

Das im April gewählte erste 
Jugendparlament der Stadt 
Leipzig bekommt Struktur.  
Mit Abschluss der zweiten  
Sitzung am 18. Mai im Neuen 
Rathaus  standen sowohl die 
Namen des Sprecherkreises 
als auch die Vorschlagsliste für 
den Jugendbeirat fest. Glück-
wünsche gehen an Pauline 
Zeidler, die  die notwendige 
Stimmenzahl für die Wahl zur 
Sprecherin auf sich vereinigen 
konnte. Votiert hatten die Jung-
parlamentarier auch für zwei 
Stellvertreter. 

Für den Jugendbeirat sind 
acht mögliche Abgeordnete auf 
die Liste gesetzt. Noch vor der 
Sommerpause steht ihre Wahl 
an, damit sie ab September 

gemeinsam mit jeweils einem 
Vertreter/einer Vertreterin 
jeder Fraktion ihre Arbeit auf-
nehmen können. Die nächste 
Sitzung des Jupa ist für den 
24. Juni, 17 Uhr, Neues Rat-
haus, geplant. Dann wird es um 
zu gründende Arbeitsgruppen 
gehen, die sich speziellen The-
men widmen.  Junge Leute, die 
sich mit Ideen, Vorschlägen, 
Wünschen oder Hinweisen an 
das Parlament wenden wollen, 
fi nden natürlich schon jetzt 
ein offenes Ohr über folgende 
Kanäle: facebook.com\jupa.
leipzig oder www.jugend 
parlament-leipzig.de. Die 
Sitzungen des Jupa sind öffent-
lich, interessierte  Jugendliche 
können gern teilnehmen. 

Campusfest: Politik 
Kultur und Sport

Auch Kinder sollen ihren Spaß 
am Stadtjubiläum haben. Des-
halb veranstaltet der Anker am 
6. Juni das Kinderfest „Tausend 
und ein Spiel“. Es beginnt um 
14 Uhr im Interim Gustav-
Kühn-Straße 8. Bis 18 Uhr 
können Familien aus mehr als 
1 000 Spielen wählen. Da ist für 
jeden etwas dabei – von Brett-
spielen, Playstation und Billard 
bis hin zu Outdoor-Spielen wie 
Streetsoccer, Riesenschach und 
Skateparcours. 

Bereits ab dem 1. Juni lädt 
der Anker  zudem ein zu seiner 
Themenwoche „Die Geschichte 
Leipzigs mit Kinderaugen erle-
ben“. Jeden Tag ab 14 Uhr steht 
ein anderes geschichtliches 
Ereignis auf dem Programm, 
vom Mittelalter und dem Kai-
serreich über die Gründung der 
DDR bis hin zur Friedlichen 
Revolution. Weitere Infos: 
www.anker-leipzig.de. 

Tausend und ein Spiel: 
Jubiläum für Kinder

Tigermücke, Waschbär, Ambro-
sia oder Riesenbärenklau – in 
Parks und Gärten sind sie nichts 
Ungewöhnliches mehr. Den-
noch gehören diese sogenann-
ten „Neobiota“ nicht in unsere 
Gefi lde, sind durch Handel und 
Tourismus erst in Deutschland 
eingeführt worden. Am 1. Juni, 
17 bis 18.30 Uhr, bietet das Amt 

für Umweltschutz aus Anlass 
der 59. Leipziger Naturschutz-
woche eine Sprechstunde zu 
den gebietsfremden Arten an, 
im UiZ, Prager Straße 118–136. 
Umweltbürgermeister Heiko 
Rosenthal, Biologin Dr. Uta 
Kleinknecht sowie Experten 
des Amtes informieren  und 
beantworten Fragen.  

„Neobiota“: Sprechstunde zu 
heimisch gewordenen Exoten

König Eduard von Raubart: Als Baum und Herrscher des Waldes wird er auch in diesem Jahr riesig und anmutig über die Ökofete 
stolzieren, kündigt der Ökolöwe Umweltbund e. V.  an.                                                                                                Foto: Ökolöwe e. V.

Nachhaltigkeit auf der Agenda
Leipziger Umwelttage laden zum Diskutieren ein / Höhepunkt ist die Ökofete im Clara-Zetkin-Park

Lesungen und Diskussio-
nen, Filme und Workshops, 
Exkursionen und Vorträge, 
Stadtrundfahrten, Fahrrad- 
und Wandertouren – über 55 
Veranstaltungen erwarten 
die Besucher der Leipziger 
Umwelttage 2015. Vom 5. bis 
14. Juni finden engagierte 
Natur- und Umweltschützer 
sowie interessiertes Publikum 
hier eine wichtige Plattform 
zu den Themen Umwelt und 
Naturschutz.

Das Programm der diesjährigen 
Umwelttage startet vielseitig. 
Gleich der Einstiegstag, 5. 
Juni, lockt mit einer Elektro-
mobilitätsrallye und einem 
Schautermin bei einer Imkerei. 
Die Eröffnungsveranstaltung 
widmet sich in einem Tisch-
gespräch dem Thema Ernäh-
rungswende. Beim gemein-
samen Gemüseschneiden mit 
Stadtsoziologe Prof. Dr. Dieter 
Rink, Raumplaner und Buch-
autor Philipp Stierand und 
Künstler Reinhard Krehl wird 
über Gemeinschaftsgärten und 
urbane Landwirtschaft disku-
tiert. Zwei Stadtrundgänge am 
9. Juni zeigen, wie nachhaltiges 
Leben und faires Einkaufen in 
Leipzig funktionieren können. 
Auf dem Weg durch die Innen-
stadt erklärt Marcel Pruß vom 
Projekt „Wir und die Welt“ 

des Vereins WeltOffen ver-
schiedene Wirtschaftsmodelle 
und globale Zusammenhänge. 
Das komplette Programm ist 
auf der Website des Veranstal-

ters unter www.oekoloewe.
de nachlesbar. Höhepunkt 
und Abschluss der Leipziger 
Umwelttage ist die Ökofete am 
14. Juni im Clara-Zetkin-Park.. 

Über 130 Stände zeigen die bun-
te Vielfalt und Möglichkeiten 
des Natur- und Umweltschut-
zes. Zahlreiche Unternehmen 
stellen hier ihre nachhaltigen 

Produkte und Dienstleistungen 
vor. Über 15 000 Besucherinnen 
und Besucher erlebten im letz-
ten Jahr das größte Umweltfest 
Mitteldeutschlands. 



Im Rahmen des Leipziger Stadtfestes fi ndet am 
Freitag, den 05.06.2015, zwischen 21.00 und 23.00 
Uhr der 5. Leipziger Nachtlauf in der Innenstadt 
statt.
Der zu absolvierende Rundkurs verläuft durch 
die Leipziger Innenstadt mit Start und Ziel auf 
dem Augustusplatz.
Ab 19.30 Uhr wird es deshalb entlang folgender 
Laufstrecke zu Einschränkungen kommen:
• Augustusplatz –> Moritzbastei –> Schillerpark 

–> Petersstraße –> Oberer Martin-Luther-Ring 
–> Hugo-Licht-Straße –> Lotterstraße –> Oberer 
Martin-Luther-Ring –> Ratsfreischulstraße –> 
Burgstraße –> Thomasgasse –> Markt –> Hain-
straße –> Runde auf dem Richard-Wagner-Platz 
–> Brühl –> Nikolaistraße –> Richard-Wagner-
Straße –> Ritterstraße –> Kleine Ritterstraße –> 
Goethestraße –> Augustusplatz.

Spätestens ab 20.45 Uhr wird der Rundkurs 
voll gesperrt sein. Die Ein- bzw. Ausfahrt zur 
Innenstadt ist während der Veranstaltung nur 
im Ausnahmefall über die Universitätsstraße 
bzw. Am Hallischen Tor möglich. Dabei sind die 
Hinweise und Anordnungen der Ordnungskräfte 
und Polizei unbedingt zu beachten. Die Sicherheit 
des Läuferfeldes hat immer Vorrang.
Um Beachtung der Haltverbote auf den ausgeschil-
derten Flächen und Entfernung der Fahrzeuge von 
der Wettkampfstrecke wird unbedingt gebeten.
Die Straßenbahnlinien 4, 7, 12 und 15 verkehren 
ab Hauptbahnhof über den Georgiring zum 
Augustusplatz.

Am 13.06.2015 fi ndet in der Red Bull Arena ein 
Konzert von Herbert Grönemeyer statt, zu dem 
ca. 45 000 Zuschauer erwartet werden.
In Zusammenhang mit dem An- und Abreise-
verkehr sowie der Baumaßnahme auf der Mer-
seburger Straße ist im Bereich des Sportforums 
mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu 
rechnen.
Bereits ab 12.00 Uhr wird das westliche Wald-
straßenviertel – begrenzt durch Waldstraße, 
Gustav-Adolf-Straße, Friedrich-Ebert-Straße 
und Goyastraße – für den gesamten Individual-
verkehr gesperrt. Die Anwohner des betroffenen 
Wohngebietes erhalten gesonderte Informatio-
nen. Ab 16.00 Uhr wird aus Sicherheitsgründen 
die Straße Am Sportforum zwischen Leutzscher 
Allee und Parkplatzzufahrt Arena gesperrt.
Im Umfeld des Sportforums stehen nur begrenzt 
Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge zur Verfü-
gung. Besucher des Konzertes sollten deshalb die 
ausgeschilderten P+R-Plätze „Leipziger Messe“, 

Start und
Ziel

5. Leipziger Nachtlauf am 05.06.2015

Karte: Stadt Leipzig, Ordnungsamt

Am 03.06.2015 starten um 19.00 Uhr rund 11 000 
Teilnehmer auf der Strecke des 8. Commerzbank 
Firmenlaufs rund um die Red Bull Arena. Durch 
die Veranstaltung kommt es vorübergehend zu 
Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.
Für den Aufbau des Start- und Zielbereiches 
erfolgt am 03.06.2015 die Freihaltung und ab 
14.00 Uhr die Sperrung des Cottaweges.
Folgende Sperrungen sind am Veranstaltungs-
tag notwendig:
• In der Zeit 14.00-22.00 Uhr wird der Cottaweg 

zwischen Jahnallee und Hans-Driesch-Straße 
gesperrt.

• Ab 19.00 Uhr ist für rund 90 Minuten die 
Laufstrecke beginnend mit dem Cottaweg 
→ Hans-Driesch-Straße → Straße Am 
Sportforum → Querung der Jahnallee →  
Marschnerstraße zwischen Jahnallee und 
Käthe-Kollwitz-Straße → Mainzerstraße → 
und die Jahnallee stadtauswärts ab der Straße 
Am Sportforum gesperrt.

Die eingesetzten Kräfte vor Ort werden alles 
tun, um die mit der Veranstaltung verbundenen 
Einschränkungen zu minimieren. Für dennoch 
eintretende Beeinträchtigungen wird um Ver-
ständnis gebeten.         
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8. Commerzbank Firmenlauf am 03.06.2015

Karte: Stadt Leipzig, Ordnungsamt

Die Buslinie 89 fährt in Richtung Hauptbahnhof 
ab Haltestelle „Neues Rathaus“ über Wilhelm-
Leuschner-Platz –> Augustusplatz –> Goethe-
straße. Die Abfahrt in Richtung Connewitz erfolgt 
ab Ersatzhaltestelle „Goethestraße“/Schwanen-
teichseite über Georgiring –> Augustusplatz –> 
Wilhelm-Leuschner-Platz –> Neues Rathaus und 
weiter in normaler Linienführung. 

„Schönauer Ring“, „Plovdiver Straße“, „Völker-
schlachtdenkmal“ und „Lausen“ nutzen.
Die LVB werden mit zusätzlichen Straßen-
bahnen die Verbindung Hauptbahnhof – Sport-
forum verstärken und folgende Sonderlinien 
einsetzen:
• Linie 4 E: Hauptbahnhof – Sportforum 

(Feuerbachstraße)
• Linie 52: P+R-Platz Leipziger Messe – Haupt-

bahnhof Westseite – Sportforum (Jahnallee)
• Linie 54: P+R-Platz Lausen – Adler – Sport-

forum (Jahnallee)
• Linie 7E: Hauptbahnhof – Sportforum 

(Jahnallee)
• Linie 51: Wahren – Feuerbachstraße (Sport-

forum)
Die Sonderstraßenbahnlinien werden ab 15:00 
Uhr im Einsatz sein.
Die Eintrittskarte berechtigt jeweils vier Stunden 
vor und nach dem Konzert zur kostenlosen 
Nutzung von Bussen und Straßenbahnen. 

Konzert von Herbert Grönemeyer 
in der Red Bull Arena am 13.06.2015

Mit Bestürzen und Trauer haben wir die Nachricht 
über den Tod unserer langjährigen Mitarbeiterin

Marion Görmer

erhalten. Wir verlieren mit ihr eine sehr empathische 
Kollegin, die stets mit Optimismus in die Zukunft 

blickte und immer für andere da war.
Wir werden sie in guter Erinnerung behalten.

Tief bewegt gilt unser Mitgefühl 
ihrem Ehemann und ihrer Familie.

Oberbürgermeister   Personalrat

Der Bebauungsplan Nr. E-238 „Ortszentrum Rück-
marsdorf“, 2. Änderung wird im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt. 
Das Plangebiet befi ndet sich in Leipzig Alt-West, 
im Ortsteil Burghausen-Rückmarsdorf zwischen 
Sandberg und Miltitzer Straße, der Bereich der 2. 
Änderung liegt südlich der Rathausstraße und 
ist im Plan schraffi ert dargestellt (entsprechend 
kartenmäßiger Darstellung). Mit der Planände-
rung soll im Wesentlichen der Entwicklung des 
Gebietes zu einem Standort für Einfamilienhäuser 
entsprochen werden. Der Entwurf der 2. Ände-
rung des Bebauungsplans und seine Begründung 
werden vom 09.06.2015 bis 08.07.2015 im Neuen 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, 
Stadtplanungsamt, vor dem Zi. 498, während 
der Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr, Di. 
8.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 
Uhr, zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.
Während der Auslegungsfrist können von jeder-
mann Stellungnahmen abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung des Bebauungsplans 
unberücksichtigt bleiben. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit 
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Bebauungsplan Nr. E-238 „Ortszentrum Rückmarsdorf“, 
2. Änderung, Leipzig Alt-West

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs

ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, 
die vom Antragssteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können. 

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. E-238 „Orts-
zentrum Rückmarsdorf“ (fett umrandet) mit Bereich 
der 2. Änderung (schraffi ert)

Kartengrundlage: Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung

Verkehrsraumeinschränkungen anlässlich Großveranstaltungen Ortschaftsräte
Ortschaftsrat Mölkau
09.06., 19.00 Uhr, Engelsdorfer Straße 88
- Wildtiere auf städtischem Gebiet – Zunahme 

der Populationen u. a. von Nutrias, Wasch-
bären und Wildschweinen

- Grundsatzbeschluss für die Maßnahme Bil-
dungs- und Bürgerzentrum Grünau (Neufas-
sung

Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln
08.06., 18.30 Uhr, Zimmer 3, Am Bildersaal 4
- Sofortmaßnahmen im Rahmen des Nord-

raumkonzeptes Leipzig 2025+ für die Jahre 
2015 und 2016 in Verbindung mit der Bestä-
tigung Über-/Außerplanmäßiger Aufwen-
dungen/Auszahlungen gem. § 79 (1) Sächs-
GemO

- Wildtiere auf städtischem Gebiet – Zunahme 
der Populationen u. a. von Nutrias, Wasch-
bären und Wildschweinen

- Leipziger Ortschaftsservice
- Instandsetzung Gehwege in der Gartenstadt
Ortschaftsrat Rückmarsdorf
09.06., 19.00 Uhr, Ehrenberger Straße 5
- Wildtiere auf städtischem Gebiet – Zunahme 

der Populationen u. a. von Nutrias, Wasch-
bären und Wildschweinen

Ortschaftsrat Engelsdorf
01.06., 19.00 Uhr, Engelsdorfer Straße 345
- Stand des Aufstellungsbeschl. für das Areal 

Hugo-Aurig-Str./Stabernack Holding GmbH
- Nutzungskonzept für die Mehrzweckhalle, 

Sachstand Kita
- Wildtiere auf städtischem Gebiet – Zunahme 

der Populationen u. a. von Nutrias, Wasch-
bären und Wildschweinen

- Regelung zu Sonntagsöffnungszeiten 2015
Ortschaftsrat Seehausen
09.06., 19.00 Uhr, Göbschelwitzer Straße 73
- Anfragen zur Arbeit des Dezernates Jugend, 

Soziales, Gesundheit und Schule (u. a. Kin-
dergartenbedarfsplan)

- Sofortmaßnahmen im Rahmen des Nord-
raumkonzeptes Leipzig 2025+ für die Jahre 
2015 und 2016 in Verbindung mit der Bestä-
tigung Über-/Außerplanmäßiger Aufwen-
dungen/Auszahlungen gem. § 79 (1) Sächs-
GemO

Ortschaftsrat Lindenthal
09.06., 19.00 Uhr, Erich-Thiele-Straße 2
- Ersatzneubau Kita Breitenfeld
- Sofortmaßnahmen im Rahmen des Nord-

raumkonzeptes Leipzig 2025+ für die Jahre 
2015 und 2016 in Verbindung mit der Bestä-
tigung Über-/Außerplanmäßiger Aufwen-
dungen/Auszahlungen gem. § 79 (1) Sächs-
GemO

- Wildtiere auf städtischem Gebiet – Zunahme 
der Populationen u. a. von Nutrias, Wasch-
bären und Wildschweinen

- Ökobad Lindenthal
Ortschaftsrat Liebertwolkwitz
11.06., 18.30 Uhr, Liebertwolkwitzer Markt 1
- Stellungn. z. überarbeiteten Rahmenbe-

triebsplan für Tontagebau Liebertwolkwitz
- Wildtiere auf städtischem Gebiet – Zunahme 

der Populationen u. a. von Nutrias, Wasch-
bären und Wildschweinen

Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
11.06., 18.30 Uhr, Leipziger Straße 81
- Stand der Wiederaufbaumaßnahmen RHC
- Wildtiere auf städtischem Gebiet – Zunahme 

der Populationen u. a. von Nutrias, Wasch-
bären und Wildschweinen

- Verkehrssituation Heinrich-Heine-Straße
Ortschaftsrat Hartmannsdf.-Knautnaundf.
10.06., 18.30 Uhr, Rehbacher Anger 10
- Raumordnungsverfahren „Kiessandtagebau 

Zitzschen/Großdalzig“ 

Stadtbezirksbeiräte
Stadtbezirksbeirat Leipzig-Süd
03.06., 17.00 Uhr, HdD Zi. 103, B.-Göring-Str. 152
(Vor der Sitzung fi ndet ab 16.15 Uhr eine Ortsbe-
sichtigung an der naTo, Karl-Liebknecht-Straße 46, 
zum Thema Verlagerung Fahrradbügel statt)
- Wildtiere auf städtischem Gebiet – Zunahme 

der Populationen u. a. von Nutrias, Waschbären 
und Wildschweinen

- Strategie- und Nutzungskonzept zur Entwick-
lung des agra-Areals in Leipzig-Dölitz

- Information zur Namensgebung der 9. Grund-
schule, Gersterstraße 74

Stadtbezirksbeirat Leipzig-Alt-West 
03.06., 17.30 Uhr, Georg-Schwarz-Straße 140
- Verpfl ichtg. v. Mitgl. d. Stadtbezirksbeirates
- Erwerb des Flurstücks 715/8, Gemarkung Linde-

nau, Erich-Köhn-Straße 7
- Wildtiere auf städtischem Gebiet – Zunahme 

der Populationen u. a. von Nutrias, Waschbären 
und Wildschweinen

- Nachbarschaftsschule in kommunale Träger-
schaft übernehmen

Stadtbezirksbeirat Leipzig-Nordost
03.06., 17.30 Uhr, Ossietzkystraße 37
- Verpfl ichtg. v. Mitgl. d. Stadtbezirksbeirates
- Wildtiere auf städtischem Gebiet – Zunahme 

der Populationen u. a. von Nutrias, Waschbären 
und Wildschweinen

- Perspektive Off. Freizeittreff, Klingenthaler 
Straße 14

Stadtbezirksbeirat Leipzig-Nordwest
04.06., 18.00 Uhr, Gustav-Kühne-Straße 8
- Georg-Schumann-Straße: Evaluierung der Stra-

ßenraumaufteilung
- Wildtiere auf städtischem Gebiet – Zunahme 

der Populationen u. a. von Nutrias, Waschbären 
und Wildschweinen

Stadtbezirksbeirat Leipzig-Nord
04.06., 17.30 Uhr, Zi. 340, Elsbethstraße 19-25
- Georg-Schumann-Straße: Evaluierung der Stra-

ßenraumaufteilung
- Wildtiere auf städtischem Gebiet – Zunahme 

der Populationen u. a. von Nutrias, Waschbären 
und Wildschweinen

Stadtbezirksbeirat Leipzig-Mitte
04.06., 18.00 Uhr, Turmzimmer, Neues Rathaus
- Straßenbenennung 1/2015
- Bebauungsplan Nr. 421 „Fahrradfachmarkt auf 

der Alten Messe“; Stadtbezirk Mitte, Ortsteil 
Zentrum-Südost; Freigabe zur frühzeitigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung

- Wildtiere auf städtischem Gebiet – Zunahme 
der Populationen u. a. von Nutrias, Waschbären 
und Wildschweinen

Stadtbezirksbeirat Leipzig-West
08.06., 18.00 Uhr, Freizeittreff „Völkerfreund-
schaft“, Großer Saal, Stuttgarter Allee 9
- Wildtiere auf städtischem Gebiet – Zunahme 

der Populationen u. a. von Nutrias, Waschbären 
und Wildschweinen

- Bebauungsplan Kulkwitzer See 

Das Amt für Jugend, Familie und Bildung 
möchte über ein Interessenbekundungsver-
fahren zwei Leistungen für Maßnahmen in der 
Internationalen Jugendarbeit für den Zeitraum 
2015 bis 2016 mit einem fi nanziellen Rahmen 
von jeweils 30 000 Euro (15 000 Euro pro Jahr) 
etablieren.
Die fachlichen Anforderungen zu den Ziel-
stellungen der Internationalen Jugendarbeit 
basieren auf den Ausführungen im Fachplan 
Kinder- und Jugendförderung 2012. Zielgrup-
pe des Angebotes sind Jugendliche und junge 
Volljährige im Alter zwischen 14 und 27 Jahren, 
insbesondere aber 14- bis 18-Jährige, die durch 
soziale Benachteiligungen oder individuelle 
Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf 
Unterstützung angewiesen sind.
Eine Leistung umfasst mindestens zwei Maß-
nahmen aus den Bereichen internationale 
Ferienfreizeiten, internationale Jugendbegeg-
nungen und Workcamps. Davon ist eine in den 
Sommer- bzw. Herbstferien 2015 und minde-
stens eine in den Ferien 2016 durchzuführen. 
Die Maßnahmen haben, insbesondere in Bezug 
auf den Aufbau von Kooperationsbeziehungen, 
nachhaltig zu sein, da die Fortsetzung der Lei-
stungsvereinbarung über den Zeitraum 2016 
nicht ausgeschlossen wird.
Inhalt des Konzeptes sind: Bedarf des Ange-
botes, Ziel und Zielgruppe des Angebotes sowie  
geplante bzw. angedachte Maßnahmen für die 
Jugendlichen. Ebenso soll beschrieben werden, 

wie die Zielgruppen erreicht werden und wie 
die Maßnahme personell umgesetzt werden soll. 
Der Umfang des Konzeptes ist auf maximal 10 
Seiten zu begrenzen. Die Durchführung sowie 
die Ergebnisse der Maßnahmen sind in einem 
Zwischenbericht zum Ende 2015 und einem 
Abschlussbericht zum Jahresende 2016 dem 
Jugendhilfeausschuss vorzustellen.
Den geeigneten Freien Trägern der Jugendhilfe 
mit Erfahrungen im Leistungsbereich Kin-
der- und Jugendförderung gemäß SGB VIII, 
vorzugsweise aus dem Raum Leipzig, wird im 
Rahmen eines öffentlichen Interessenbekun-
dungsverfahrens die Möglichkeit gegeben, bis 
zum 15.06.2015, 12.00 Uhr ein entsprechendes 
Leistungsangebot sowie ein dementsprechendes 
Finanzierungskonzept einzureichen, an:
 Stadt Leipzig
 Amt für Jugend, Familie und Bildung
 Abteilung Verwaltung und Finanzen
 SG Wirtschaftl. Jugendhilfe, Grundsatzfragen
 Naumburger Straße 26
 04229 Leipzig
Die Teilnahmeunterlagen sind im verschlos-
senen Umschlag und darauf aufgebrachten 
Sichtvermerk: „Teilnahmeunterlagen IBV IJA 
2015/2016“ einzureichen. 
Fachinhaltliche Fragen zum Thema beantwortet 
telefonisch Alexander Jäger, Tel. 1 23 46 94. 
Weitere Informationen zum Verfahrensablauf 
erhalten Sie unter der Rufnummer 1 23 35 84 
bei Uwe Kind. 

Interessenbekundungsverfahren 
zur Durchführung von Maßnahmen 
in der Internationalen Jugendarbeit

Verwaltungsausschuss
03.06., 17.00 Uhr, Neues Rathaus, Zi. 262, Ratsp-
lenarsaal
-  Bau- und Finanzierungsbeschluss Georg-Schu-

mann-Straße zwischen Huygensstraße und S-Bahn-
Brücke in Verbindung mit einer außerplanmäßigen 
Mehrausgabe gemäß § 79 Absatz 1 SächsGemO 
im Jahr 2016 im Innenauftrag 106654100010 – 
Straßenbeleuchtung investiv in Höhe von 75 850 
Euro

-  Erstellung Anhang und Rechenschaftsbericht zum 
Jahresabschluss 2013 der Stadt Leipzig 

Jugendhilfeausschuss
08.06., 16.30 Uhr, Neues Rathaus, Festsaal
Eine Tagesordnung lag zum Redaktionsschluss noch 
nicht vor. 

Grundstücksverkehrsausschuss
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am
01.06., 17.00 Uhr, Neues Rathaus, Raum 259
- Verkauf durch die Stadt Leipzig: Botanischer Gar-

ten Großpösna, Flurstück 278/15 der Gemarkung 
Großpösna

 Verkauf einer Teilfl äche von ca. 430 m˛ an die 
Gemeinde Großpösna zur Herstellung eines Fuß-
weges als zusätzliche Zuwegungsmöglichkeit vom 
öffentlichen Mühlweg zum Botanischen Garten

Beschlüsse aus der 8. nicht öffentlichen Sitzung 
am 20.04.2015
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
Beschlüsse aus der 9. öffentlichen Sitzung am 
04.05.2015
- Aufnahme von Kaufverhandlungen zum Objekt 

Riebeckstraße 37-43 / Witzgallstraße 18 (ehem. 
Paul-Lange-Heim), Riebeckstraße 45, Stötteritzer 
Straße 43 und angrenzenden Freifl ächen 

Friedensrichter
Schiedsstelle Mitte/Nordost 
11.06. u. 09.07., 16.00-18.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: 2. Do./Monat)
Schiedsstelle Ost/Südost 
17.06. u. 15.07., 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: 3. Mi./Monat)
Schiedsstelle Süd/Südwest 
02.06. u. 07.06., 16.00-18.00 Uhr, und 
nach Vereinbarung, Rödelstr. 6, 04229 Leipzig , 
(Sprechtag: 1. Di./Monat)
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Wir bitten die Termine mit der Schiedsstelle Süd/
Südwest abzustimmen oder diese Sprechtage dort 
zu nutzen 
Schiedsstelle West/Alt-West 
16.06. u. 21.07., 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: 3. Di./Monat) 

Fraktionen
Die Linke
01.06., 16.00 Uhr, Wahlkreisbüro Grünau, Stuttgarter 
Allee 16 , 04229 Leipzig
- Bürgersprechstunde in Grünau mit Sören Pell-

mann 

Schließtag SG Elterngeld
Das Sachgebiet Elterngeld bleibt aus betrieblichen 
Gründen am 02.06.2015 ganztägig geschlossen. 
Beratungen sind an diesem Tag nicht möglich. Ab 
04.06.2015 ist die Elterngeldstelle wieder regulär zu 
den Sprechzeiten geöffnet 

Verlegung Wochenmarkt
Anlässlich der StadtFestTage wird der Wochenmarkt 
Innenstadt am 29. Mai, am 02. Juni und am 05. Juni auf 
die Mendebrunnenseite des Augustusplatz verlegt. 
Eine weitere Verlegung auf den Augustusplatz wird es 
am 12. Juni im Rahmen des Bachfestes geben. 

 

Vergabe Erbbaurecht 
(Wohngebäude)

Exposénummer:  0410
Lage: Am Klosterfeld 17a
Gemarkung: Zweinaundorf
Flurstück: 405/2
Größe: 524 m²
Eigentümer: Stadt Leipzig
Kontakt: Frau Schöpe, Tel.1 23 56 82
Festpreis
Gebäude: 24 000 Euro
Mindestgebot
Erbbauzins:  2 096 Euro/Jahr

Die Stadt Leipzig vergibt o. g. Erbbaurecht. Gebo-
te sind bitte mit den Antragsformularen in einem 
verschlossenen Umschlag bis zum 29.06.2015 
bei der Stadt Leipzig, Liegenschaftsamt, Termin-
stelle 1, Exposé 0410, 04092 Leipzig einzureichen. 
Die Vergabe des Erbbaurechtes erfordert die Zu-
stimmung der zuständigen Gremien. 

(Angaben ohne Gewähr)

www.leipzig.de/immobilien

Verkauf städtischer 
Liegenschaft

Baugrundstück für Eigenheim

Exposénummer:  0876
Lage: Bayreuther Straße
Gemarkung: Kleinzschocher
Flurstück: 1327/1 (Tfl .)
Größe: ca. 635 m²

Eigentümer: Stadt Leipzig
Kontakt: Frau Schröder, Tel.1 23 56 17
Mindestgebot:  49 000 Euro

Die Stadt Leipzig verkauft aus ihrem Eigentum
o. g. Grundstück. Gebote sind bitte mit den An-
tragsformularen in einem verschlossenen Um-
schlag bis zum 29.06.2015 bei der Stadt Leip-
zig, Liegenschaftsamt, Terminstelle 1, Exposé 
0876, 04092 Leipzig einzureichen. Der Verkauf 
erfordert die Zustimmung der zuständigen Gre-
mien. 

(Angaben ohne Gewähr)

www.leipzig.de/immobilien

Kostenlose öffentliche 
Pilzberatung 

Im Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt 
der Stadt Leipzig werden in der Zeit vom 
04.05.2015 bis zum16.11.2015 wieder Pilz-
beratungen angeboten. Die Beratungen 
finden montags von 16.00 bis 18.30 Uhr 
und donnerstags von 16.00 bis 17.00 Uhr in 
der Pilzberatungsstelle des Veterinär- und 
Lebensmittelaufsichtsamtes, in der Theodor-
Heuss-Straße 43 „Am Röschenhof“, im Raum 
011 statt. Ab Anfang September kann man 
sich donnerstags dann bis 17.30 Uhr beraten 
lassen. Während der Beratungszeiten ist die 
Pilzberatungsstelle telefonisch unter der Ruf-
nummer 1 23 37 83 erreichbar. Die Beratung 
ist kostenfrei. 

Baden in Kies-Seen 
ist verboten

Die „Mitteldeutsche Baustoffe GmbH“ weist 
als Eigentümer der Kiessandtagebaue Klein-
pösna und Rehbach darauf hin, dass das Ba-
den sowie andere wassersportliche Aktivi-
täten in den Kiessandtagebauen Kleinpös-
na und Rehbach verboten sind. Die Gewäs-
ser sind Eigentum der Mitteldeutsche Bau-
stoffe GmbH, 06193 Petersberg, OT Senne-
witz. Das Betreten des Betriebsgeländes ist 
untersagt. Bei Zuwiderhandlungen wird 
der Eigentümer von seinem Hausrecht Ge-
brauch machen. 
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Südstraße 50 · 04178 Leipzig
Telefon: 03 41 / 4 42 75 51
Telefax: 03 41 / 4 42 75 54
E-Mail: info@
thiele-trockenausbau.de

Thiele Trockenausbau
Einblasdämmung
z. B. Zellulose

Kerndämmung
von doppelschaligem 
Mauerwerk

Blower-Door-Test
Thermografi e

WWW.THIELE-TROCKENAUSBAU.DE

Trocken- und 
Innenausbau

Raumakustik / 
Schallschutz
Ansprühverfahren

KOMPETENZ GESTALTET KOMPETENZ GESTALTET 
LEBENSRÄUMELEBENSRÄUME

HIER SIND SIE IN GUTEN HÄNDENHIER SIND SIE IN GUTEN HÄNDEN
Ihr Spezialist für

Sonnenschutz am Haus

LS-Systeme: Nie wieder streichen
Langlebige Tor- und Zaunanlagen aus Aluminium

STÄNDIGE MUSTERAUSSTELLUNG

Koburger Straße 216 · 04416 Markkleeberg

Telefon 0341 / 3 58 20 29 · www.LS-Systeme.de

Tore, Zäune und 
Fensterläden 

aus Aluminium

Seit 15 Jahren steht die Firma LS-Sys-
teme für hochwertige Tor-und Zaun-
anlagen aus beschichtetem Alumini-
um. Der Clou: Sind die Zäune und 
Tore montiert, braucht man sich um 
die Pfl ege nicht mehr zu kümmern. 
Durch die Pulverbeschichtung der 
Aluminiumelemente muss nichts ge-
strichen werden. „Das hält wie ein 
Autolack“, weiß Lutz Striegler. Der 
Markkleeberger kümmert sich seit 15 
Jahren mit seiner Firma LS-Systeme 
um langlebige Tor- und Zaunanla-

gen aus Aluminium. Längst gilt LS-
Systeme als Marktführer im Raum 
Leipzig-Halle. Über 3500 Referenz-
anlagen wurden bereits montiert.
Der individuellen Gestaltung steht 
dabei nichts im Wege. Der Vorteil: 
Nichts wird brüchig, nichts blät-
tert ab – eine Versiegelung mit Lack 
oder Firnis kann man sich sparen. 
Vor einem Ausbleichen der Farben 
braucht man keine Angst zu haben 
– selbst jahrelanges Sonnenlicht ist 
kein Problem.

Schöner baden mit besseren Ideen 
in unserer Ausstellung:

• Reparatur – Service – Beratung
• aktuelle Trends der Badgestaltung

• kreative Badlösungen für jeden Bedarf

Bad-Ausstellung: Waldzieststraße 9 • 04329 Leipzig
Tel: 0341/2711833

Dienstag und Donnerstag 9.00 bis 18.00 Uhr

Matthias Kahlo
Installationsbetrieb

Hauptsitz: 
Am Kellerberg 12, 
04349 Leipzig/Plaussig

Bad - Küche - HeizungBad - Küche - Heizung

Tel. 03 42 98 / 6 26 77 
Fax 03 42 98 / 6 26 79
Funk 01 72 / 3 40 16 81

Ihr Bad- und
HeizungsSpezialist
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WTS - Wintergarten Träume
Steffen Meersteiner
Feldstraße 6 · 04435 Schkeuditz
www.wintergarten-sachsen.eu

�  034205 - 42 119
3  034205 - 45 373
Ö  s.meersteiner@
 wintergarten-sachsen.eu

WINTERGÄRTEN & TERRASSENDÄCHER direkt ab Werk

FORDERN SIE JETZT IHRE KOSTENLOSE VOR-ORT-FACHBERATUNG AN

Aktionswintergarten
in 4 x 3 Meter Wohnraumqualität

ab 11.995,- €
inkl. MwSt, Aufmaß und Montage 

3,00 m x 6,00 m x 2,70 m
verschiedene Farbtöne wählbar
inkl. 1 Stk. Hörmann-Sectionaltor 
(2,50 m x 2,125 m)
mit Antrieb und Handsender
inkl. Statik für Bauamt 

JJEEETTTZZZZTTTT ZZZUUGGGRRRREEEEIIIIFFFFEEENNNN !!!!!
NNNNNUUURR SOLLAAANNNGGG DDDEEERRR VVVVVVOOOORRRRRRAAATTT RREEIICCCHHHHTTT !!TTT RREEIICCCHHTT !!

HHHHAAAAAAMMMMMMMSSSSSTTEEERRRRRRNNNN SSSSSSIIIEEEE SSSSSIIICCCC EEE HHH  IIHHHHRRREEEE

Fliesenland Leipzig GmbH & Co. KG
Braunstraße 15 · 04347 Leipzig
T 0341 24 55 50 · F 0341 24 55 555 5
www.fl iesenland-leipzig.de

Markenfl iesen ab

je m², zzgl. MwSt.

   FLIESEN-   FLIESEN-

SONDERPOSTEN
SONDERPOSTEN

MARKENFLIESEN STARK REDUZIERT

Bauwerksabdichtung Friderici
LEIPZIG   ☎ 03 41 - 6 51 79 07

Kostenlose Infos unter:

NASSE WÄNDE
FEUCHTE KELLER?

Wir haben die Lösung gegen Feuchtigkeit!
www.isotec.de

Dr. Helmut-Schreyer-Str. 14 · 04509 Delitzsch
Telefon 034202 / 510 01 · Fax 034202 / 51 10 03

Familien-Badespaß – Firma Glocke erfüllt Ihre PoolträumeFamilien-Badespaß – Firma Glocke erfüllt Ihre Poolträume

Qualität  seit 1991

info@pool-glocke.de
www.pool-glocke.de

04129 Leipzig/Eutritzsch · Büro/Verwaltung
Telefon 0341 / 912 30 26

Von preiswert über exklusiv bis zum spektakulären Event-Pool.

Schwimmbadbau Glocke
G
m
b
H Pools und alles, was dazu gehört

FRÜH aufgestellt

MITTAGS
Wasser marsch!

ABENDS
        Sprung ins 

klühle Nass!

Besuchen Sie uns in unserer schönen Ausstellung auf ca. 2.000 m² in DELITZSCH (neben Mc Donalds) mit Vorführung und individueller Fachberatung. Der weiteste Weg loht sich!

Alles aus einer Hand: Beratung • Planung • Finanzierung • Realisierung • Service

Die nächsten Veröffentlichungen
„Kompetenz gestaltet Lebensräume“
fi nden Sie im LEIPZIGER Amtsblatt

am 05.09.2015 und 17.10.2015

Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gern.
Telefon 0341 / 21 81 - 27 25



Die Stadt Leipzig erlässt für die Nutzung der 
durch die Kommune betriebenen Sportstätten 
auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 1, 41 Abs. 2 
Nr. 15 und 73 Abs. 2 der Sächsischen Gemein-
deordnung in Verbindung mit den §§ 10 bis 16 
des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung folgende 
Entgeltordnung:

§ 1
Gegenstand

(1) Diese Entgeltordnung mit den Anlagen 1 
bis 4 gilt für die Zurverfügungstellung und 
Nutzung aller Sporteinrichtungen der Stadt 
Leipzig, die für den Übungs-, Trainings- und 
Wettkampfbetrieb bestimmt und separat 
zugänglich sind.

(2) Diese Entgeltordnung gilt nicht für verpach-
tete Sportstätten der Stadt Leipzig, Sport-
stätten freier Träger und Sportstätten von 
Landeseinrichtungen etc. sowie für Sportein-
richtungen, die sich in Schulgebäuden befi n-
den und keinen separaten Zugang besitzen.
Darüber hinaus gilt diese Entgeltordnung 

nicht für die Nutzung der Sportstätten der 
Stadt Leipzig zur Durchführung des Vor-
schulsports der kommunalen und freien 
Träger der Jugendhilfe. Ferner gilt diese 
Entgeltordnung nicht für den kommunalen 
Schul- und Berufsschulsport.

(3) Die Zulassung zur Benutzung von Sport-
einrichtungen der Stadt Leipzig erfolgt 
ausschließlich auf der Basis des als Anlage 3 
beigefügten und zwischen dem Nutzer bzw. 
Antragsteller und der Stadt Leipzig, vertreten 
durch das Amt für Sport, zu schließenden 
privatrechtlichen Nutzungsvertrages, dessen 
Inhalt die Bestimmungen dieser Entgeltord-
nung, die Regelungen zu den Nutzergruppen 
und Entgelttarifen gemäß Anlage 1 und die 
Bestimmungen der Sportstättenvergabeord-
nung gemäß Anlage 2 umfasst.

§ 2
Entgeltpfl icht

(1) Für die sportliche Nutzung der Sportstätten 
der Stadt Leipzig wird für den Übungs-, Trai-
nings- und Wettkampfbetrieb nach Maßgabe 

Entgeltordnung für die Nutzung von Sportstätten der Stadt Leipzig

3 Entgelttabelle nach Nutzergruppen
Nutzergruppen Unterteilung der Nutzergruppen Entgelt

je ÜZE 
in Euro
bisher 

Entgelt
je ÜZE 
in Euro
01.01.2016 

A
Kinder- und Jugendsport der 
Leipziger Sportvereine und -ver-
bände, die Mitglied im Stadt-
sportbund (SSB) und Landes-
sportbund (LSB) sind und des 
SSB selbst

0,00 EUR 0,00 EUR

B
Erwachsenensport der Sport-
vereine und -verbände, die Mit-
glied im Stadtsportbund (SSB) 
und Landessportbund (LSB) sind 
und des SSB selbst

Anteil K/J über 50,0 % der Gesamtmitglie-
derzahl

1,00 EUR 2,50 EUR

Anteil K/J über 37,5 % bis 50,0 % der Gesamt-
mitgliederzahl 

2,00 EUR 3,50 EUR

Anteil K/J über 25,0 % bis 37,5 % der Gesamt-
mitgliederzahl 

3,00 EUR 4,50 EUR

Anteil K/J über 12,5 % bis 25,0 % der Gesamt-
mitgliederzahl 

4,00 EUR 5,50 EUR

Anteil K/J über 0 % bis 12,5 % der Gesamt-
mitgliederzahl 

5,00 EUR 6,50 EUR

C
andere Nutzer

Gruppen mit Vergünstigungen
z. B. andere Sportvereine, die nicht unter die 
Nutzergruppen A und B fallen, Vereine der 
Kinder- und Jugendpfl ege, Schulen in freier 
oder anderer Trägerschaft, Dienstsport der 
Polizei, Feuerwehr und Zoll, Volkshochschule

6,00 EUR 7,50 EUR

Freie Gruppen
z. B. Betriebssport, Lehrersport 

9,00 EUR 10,50 EUR

Kommerzielle Gruppen
z. B. Nutzer mit Gewinnerzielungsabsicht, 
private Nutzer

15,00 EUR 39,00 EUR

4 Übungsfl ächeneinheiten (ÜFE)
Die Sportstätten werden in Abhängigkeit von ihrer Größe und ihrer qualitativen Beschaffenheit 
in ÜFE eingeteilt. Sind Sportstätten mit nutzungseinschränkenden Mängeln behaftet, können 
sie ungeachtet ihrer Größe zu einer niedrigeren ÜFE herabgestuft werden. Folglich sind Abwei-
chungen in der Zuordnung möglich.

Festlegung von ÜFE für die einzelnen Sportstätten:

(1) Turn- und Sporthallen ÜFE

Sporträume (z. B. Gymnastik) (unter 200 m²) 0,5

Kleinsporthallen (unter 200 m²) 0,5

Einfeld-Sporthallen (ab 200 m²) 1,0

Anderthalbfeld-Sporthallen (ab 400 m²) 1,5

Zweifeld-Sporthallen (ab 600 m²) 2,0

Dreifeld-Sporthallen (ab 800 m²) 3,0

Die Größenangabe der Hallen beziehen sich auf die Hauptnutzungsfl äche.

(2) Sportfreianlagen

Kleinspielfelder (unter 20 x 40 m) 0,5

Spielfelder (ab 20 x 40 m) 1,0

Großspielfelder (ggf. mit LA-Anlagen) 3,0

(3) Sondersportanlagen

Krafträume 1,0

Werferhaus (Nordanlage) 1,0

Laufhalle/Laufschlauch 1,5

Radrennbahn (Alfred-Rosch-Kampfbahn) 3,0

Spezialsportstätten (LA-Nordanlage, Fechthallen, Ringerhallen etc.) *
*Die Spezialsportstätten werden in Abhängigkeit von ihrer Größe den ÜFE unter (1) und (2) ge-
nannten Sportstätten zugeordnet und aufgrund ihrer qualitativ höherwertigen Ausstattung mit 
+0,5 ÜFE berechnet.

5 Übungszeiteinheiten (ÜZE)
Die Dauer einer ÜZE wird für alle kommunalen Turn- und Sporthallen sowie alle sonstigen 
Sportanlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 der Entgeltordnung für die Nutzung von Sportstätten der 
Stadt Leipzig auf 45 Minuten festgelegt. Die Zuteilung von periodischen Hallenzeiten erfolgt 
in ÜZE pro Woche.

dieser Entgeltordnung ein privatrechtliches 
Entgelt auf Basis der als Anlage 1 beigefügten 
Entgelttarife ihrer jeweils gültigen Fassung 
erhoben.

(2) Das Nutzungsentgelt wird entsprechend 
der beabsichtigten Inanspruchnahme der 
jeweiligen Sportstätte berechnet und richtet 
sich nach 

 a)  Nutzergruppen,
 b)  Art, Beschaffenheit und Größe der einzel-

nen Sportstätte (Übungsfl ächeneinheiten) 
sowie 

 c)  Dauer der Nutzung (Übungszeitein-
heiten).

(3) Erfolgt die Vermietung der jeweiligen 
Sportstätten im Rahmen eines Betriebes 
gewerblicher Art, ist zuzüglich zum Nut-
zungsentgelt die gesetzliche Umsatzsteuer 
zu entrichten.

§ 3
Fälligkeit des Entgeltes

(1) Bei periodischer Zuteilung einer Sportstätte 
wird das Nutzungsentgelt für diese unabhän-

gig von ihrer tatsächlichen Auslastung mit 
Beginn der dem Nutzer für die Sportstätte zu-
gewiesenen fortlaufenden Hallenzeiten fällig.
Dies gilt nicht, wenn der Nutzer die Rückgabe 
der zugewiesenen fortlaufenden Hallen-
zeiten vier Wochen vor Nutzungsverzicht 
schriftlich gegenüber dem Amt für Sport 
erklärt.

(2) Bei terminlicher Zuteilung einer Sportstätte 
wird das Nutzungsentgelt für diese unab-
hängig von einer tatsächlichen Nutzung der 
Sportstätte mit Wirksamkeit des Nutzungs-
vertrages fällig. 

 Dies gilt nicht, wenn der Nutzer die Rückgabe 
des zugewiesenen Nutzungstermins bis zu 
zwei Wochen vor Nutzungsbeginn schriftlich 
gegenüber dem Amt für Sport erklärt.

(3) Für die Einhaltung der in den Absätzen 1 
bis 3 genannten Fristen ist der Eingang der 
Rückgabeerklärung beim Amt für Sport der 
Stadt Leipzig maßgeblich. Es gilt das Datum 
des Eingangsstempels des Amtes für Sport 
der Stadt Leipzig.

(4) Die Rechnungslegung erfolgt durch das Amt 
für Sport vierteljährlich zum Quartalsende.

§ 4
Entgeltschuldner

(1) Entgeltschuldner ist der in dem Nutzungs-
vertrag ausgewiesene Nutzer. Die Nutzer-
gruppen sind in Anlage 1 „Nutzergruppen 
und Entgelttarife“ ausgewiesen.

(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am 01.01.2016 in 
Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Entgeltordnung 
tritt die Entgeltordnung vom 14.12.2011 (RB-
1078/11) außer Kraft.
Leipzig, 21.05.2015   Stadt Leipzig
      Der Oberbürgermeister

Anlage 1: Nutzergruppen und Entgelttarife
Anlage 2: Sportstättenvergabeordnung
Anlage 3: Nutzungsvertrag 
Anlage 4: Hallenbelegungskriterien

1 Nutzergruppen
Nutzergruppen sind:
A Kinder- und Jugendsport der Leipziger 

Sportvereine und -verbände, die Mitglied im 
Stadtsportbund (SSB) und Landessportbund 
(LSB) sind und des SSB selbst, 

B  Erwachsenensport der Sportvereine und 
-verbände, die Mitglied im Stadtsportbund 
(SSB) und Landessportbund (LSB) sind und 
des SSB selbst, 

C andere Nutzer, z. B. andere Sportvereine, 
die nicht unter die Nutzergruppen A und B 
fallen, Vereine der Kinder- und Jugendpfl ege, 
Schulen in freier oder anderer Trägerschaft, 
Dienstsport der Polizei, Feuerwehr und Zoll, 
Volkshochschule, Betriebssport, Lehrersport, 
Nutzer mit Gewinnerzielungsabsicht, pri-
vate Nutzer.

2 Entgelte für die Nutzergruppen
(1) Die Höhe des zu zahlenden Nutzungsent-

geltes regelt sich entsprechend der Zuordnung 
der Antragsteller zu den in Ziffer 3 „Entgelt-
tabelle nach Nutzergruppen“ dieser Anlage 
aufgeführten Nutzergruppen A und B.

 Der Kinder- und Jugendsport der Leipziger 
Sportvereine und -verbände, die Mitglied im 
SSB und im LSB sind, nutzt die kommunalen 
Sportstätten zum günstigsten Tarif.

 Die Höhe des zu leistenden Nutzungsent-
geltes im Erwachsenensport der Leipziger 
Sportvereine und -verbände, die Mitglied 
im SSB und im LSB sind, wird entsprechend 
dem prozentualen Kinder- und Jugendanteil 
an der Gesamtmitgliederzahl des Vereines 
berechnet. 

 Grundlage für die Berechnung der Entgelte 
bildet die zu Beginn des Kalenderjahres 
beim SSB erhobene Bestandsaufnahme der 
Mitgliederzahlen.

 Nutzer, die keinen Anspruch auf kommu-
nale Sportförderung haben, werden in die 
Nutzergruppe B eingestuft.

(2) Zur Berechnung des Entgeltes werden unter 
Berücksichtigung der Eingruppierung in die 
Nutzergruppen die Übungsfl ächeneinheiten 
(ÜFE) mit den Übungszeiteinheiten (ÜZE) 
entsprechend der Antragstellung multipli-
ziert.

Anlage 1

Nutzergruppen und Entgelttarife
1 Allgemeine Regelungen
Nutzungszeiten für den Trainings- und 
Wettkampfbetrieb in den Sportstätten der 
Stadt Leipzig sind vorrangig den Leipziger 
Sportvereinen zuzuweisen. Darüber hinaus 
können auch Dritten Nutzungszeiten in den 
Sportstätten der Stadt Leipzig zur sportlichen 
Nutzung, insbesondere für den Trainings- und 
Wettkampfbetrieb zugewiesen werden.
Für die Nutzung der Sportstätten der Stadt 
Leipzig ist grundsätzlich ein schriftlicher for-
meller Antrag an das Amt für Sport zu stellen. 
Die entsprechenden Formulare sind im Inter-
net unter www.leipzig.de –> Bürgerservice –> 
Ämter und Behördengänge –> Formulare –> 
Formulare nach Anliegen –> Sport abrufbar.
Die periodische und die terminliche Nutzung 
sind separat zu beantragen.
Die Zuweisung der Nutzungszeiten gilt nicht an 
Feiertagen. Diese sind gesondert und ausschließ-
lich als terminliche Nutzung zu beantragen. 
Ebenso gilt die Zuweisung der periodischen 
Nutzungszeiten nicht in den Weihnachtsferien 
in Sachsen. Während dieser Zeit ist grundsätz-
lich keine Nutzung möglich. Über Ausnahmen 
kann im Einzelfall entschieden werden.
Die Zuweisung von Nutzungszeiten für den frei-
en Sport ist von Montag bis Freitag grundsätzlich 
nur in der Zeit von 17.15 bis 21.45 Uhr möglich. 
Die Sportstätte ist spätestens 15 min nach der 
zugewiesenen Nutzungszeit zu verlassen.
Terminliche Wochenendnutzungen sind vor-
rangig dem Wettkampfbetrieb vorbehalten.
Die Zuweisung von Hallenzeiten erfolgt dabei 
nach folgenden Gesichtspunkten:
-  Größe des für die einzelne Sportart erforder-

lichen Spielfeldes,
-  Beschaffenheit des Hallenbodens,
-  Geräteausstattung der Hallen,
-  örtliche Bindung zwischen Standort der Halle 

und Sitz des Sportvereines.
Die sach- und zweckgerechte Belegung der 
zugeteilten Hallenzeiten wird vom Amt für 
Sport der Stadt Leipzig überprüft.
2 Prioritäten der Sportstättenvergabe
Entsprechend dem „Sportprogramm 2015 
für die Stadt Leipzig“ (RBIV-1682/09 vom 
17.06.2009) sowie der Sportförderungsrichtli-
nie der Stadt Leipzig in der jeweils aktuellen 
Fassung (derzeit RBV-553/10 vom 20.10.2010) 
werden die nachstehenden Nutzergruppen in 
folgender Reihenfolge bei der Zuweisung von 
Übungszeiten in den Sportstätten der Stadt 
Leipzig berücksichtigt:
A Kinder- und Jugendsport der eingetragenen 

gemeinnützigen Sportvereine;
 Erwachsenensport der eingetragenen 

gemeinnützigen Sportvereine (innerhalb 
der Sportvereine gilt die Reihenfolge von 
Bundesliga abwärts bis zur Kreis- oder 
Stadtklasse),

B andere Nutzer.
3 Periodische Nutzung 
Ungeachtet der Regelung der §§ 1 und 2 dieser 
Sportstättenvergabeordnung gelten für die 
periodische Sportstättenvergabe folgende 
weitergehende Festlegungen:
Ein neuer Antrag auf periodische Nutzungszei-
ten ist spätestens bis zum 30.06. des laufenden 
Jahres schriftlich beim Amt für Sport der Stadt 
Leipzig einzureichen. 
Verspätet eingehende Anträge werden als 
Nachanträge behandelt und können nur Be-
rücksichtigung fi nden, wenn noch Kapazitäten 
zur Verfügung stehen.
Die für die periodische Nutzung beantragten 
Nutzungszeiten müssen dem vorgegebenen 
45-Minuten-Rhythmus folgen.
Nach Prüfung des Antrages erfolgt eine schrift-
liche Zuweisung in der Regel vier Wochen vor 
Beginn der beantragten Nutzungsperiode. Ist 
eine Nutzung nicht möglich, erfolgt die Absage 
innerhalb von vier Wochen nach Posteingang 

des Antrages im Amt für Sport. 
Bei der Vergabe von Hallenzeiten für eine 
periodische Nutzung werden vorrangig be-
rücksichtigt:
1. Hallensportarten vor Freiluftsportarten,
2. Mannschaftssportarten vor Individualsport-

arten (Fußball nur bis D-Jugend und bei freien 
Kapazitäten),

3. anerkannte Schwerpunktsportarten vor allen 
anderen Sportarten.

 Kinder- und Jugendmannschaften wer-
den bei der Hallenvergabe in der Zeit bis 
19.30 Uhr bevorzugt eingeordnet.

Die Mindestteilnehmerzahl pro Übungszeit-
einheit je Sportgruppe ist sportartspezifi sch 
und unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Leistungsklasse der Sportgruppe grundsätz-
lich einzuhalten (siehe Anlage 4).
Die Mindestteilnehmerzahl bezieht sich auf 
eine Übungszeiteinheit in einer Einfeld-Sport-
halle. Das Erreichen der jeweils vorgegebenen 
Mindestteilnehmerzahl ist zwingende Voraus-
setzung für die Zuweisung von Hallenzeiten.
4 Terminliche Nutzung
Ungeachtet der Regelung der §§ 1 und 2 die-
ser Sportstättenvergabeordnung gelten für 
die terminliche Sportstättenvergabe folgende 
weitergehende Festlegungen:
Ein Antrag auf terminliche Nutzung ist späte-
stens vier Wochen vor Beginn der beabsichtigten 
Nutzung schriftlich beim Amt für Sport der 
Stadt Leipzig einzureichen. 
Eine terminliche Nutzung ist grundsätzlich 
nur an den Wochenenden bzw. gesetzlichen 
Feiertagen möglich. Ausnahmen sind nach 
Einzelfallprüfung jedoch möglich. 
Die schriftliche Zuweisung der Hallenzeiten 
erfolgt unmittelbar nach Prüfung des Antrages. 
Ausschlaggebend für die Zuweisung ist die 
tatsächliche Nutzungszeit, d. h., der 45-Minuten-
Rhythmus fi ndet für die terminliche Nutzung 
keine Anwendung.
Ausschlaggebend für die Zuteilung der Sport-
hallen sind bei der terminlichen Belegung 
folgende Kriterien:
- Schwerpunktsportarten/Schwerpunktpro-

jekte/Veranstaltungen gemäß Sportpro-
gramm,

- Spielklasse/Leistungsstärke,
- Vorgaben der Sportfachverbände (z. B. 

Anstoß-/Anwurfzeiten, Ausstattung, Be-
schaffenheit).

5 Nutzungsausschluss
Die beantragte Nutzung ist zu versagen, wenn 
begründeter Anlass zu der Vermutung besteht, 
dass während der Nutzung zu strafbarem und 
ordnungswidrigem Verhalten aufgerufen wird 
bzw. durch die beabsichtigte Nutzung eine Stö-
rung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
oder eine Schädigung des Ansehens der Stadt 
Leipzig zu befürchten ist.
6 Nutzungseinschränkungen
Die Stadt Leipzig, vertreten durch das Amt für 
Sport, ist bei besonderen Situationen, insbe-
sondere Havarien, Bau- und Sanierungsmaß-
nahmen usw. berechtigt, Hallenschließungen 
oder Nutzungseinschränkungen bzw. Umver-
lagerungen der Nutzer in andere Sporthallen 
zu veranlassen.
7 Nutzerpfl ichten
Die Sportstätten der Stadt Leipzig dürfen nur 
in Anspruch genommen werden, wenn eine 
vom Nutzer und der Stadt Leipzig, vertreten 
durch das Amt für Sport der Stadt Leipzig, 
unterschriebene Ausfertigung des Nutzungs-
vertrages vorliegt, aus dessen Anlage sich die 
konkrete Zuweisung der Nutzungszeiten für 
die jeweilige Sportstätte ergibt.
Mit dem Abschluss des Nutzungsvertrages er-
kennt der Nutzer die Benutzungsbedingungen 
einschließlich der jeweiligen Sportstätten-
ordnung (siehe Aushang der Ordnung in der 
Sportstätte) sowie die Entgeltordnung für die 

Nutzung von Sportstätten der Stadt Leipzig in 
ihrer jeweils gültigen Fassung an.
Der Nutzer darf die Sportstätte nur zu dem 
vertraglich vereinbarten Zweck nutzen. Eine 
Weitervermittlung des Nutzungsrechtes an 
Dritte ist nicht gestattet und führt zum Verlust 
der Nutzungsberechtigung.
Der Nutzer verpfl ichtet sich, wahrheitsgemäße 
Angaben zu den Nutzergruppen, den in der 
Sportstätte ausgeübten Sportarten und allen 
weiteren für die Nutzung relevanten Kriterien 
zu machen. Ein Verstoß wird mit Entzug der 
Nutzungszeiten geahndet.
Die in den einzelnen Sportstätten ausgewie-
senen Hausordnungen sind einzuhalten.
Technische Anlagen in den Räumlichkeiten 
dürfen nur von den Mitarbeitern des Nutzungs-
gebers oder durch von diesen eingewiesene 
Personen bedient werden. Andere Anlagen 
dürfen nur mit Zustimmung des Nutzungsge-
bers aufgestellt und benutzt werden.
Dekorationen, Veränderungen oder Einbauten 
an Einrichtungen und Anlagen in den Räum-
lichkeiten bedürfen der vorherigen Zustimmung 
des Nutzungsgebers. Damit entstehende Auf-
wendungen gehen zu Lasten des Nutzers, der 
auch die Kosten für die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes trägt.
Das unabgestimmte Anbringen von Schildern, 
sonstigen Hinweisen und Aufklebern an Wän-
den und Türen ist strengstens untersagt. Für 
den Fall dadurch eingetretener Beschädigungen 
erklärt der Nutzer seine volle Haftungsüber-
nahme.
Der Nutzer verpfl ichtet sich, die bestehenden 
Vorschriften über den Brandschutz in den Räu-
men zu beachten und die danach erforderlichen 
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Soweit tech-
nische Anlagen vom Nutzer mitgebracht und 
installiert werden, müssen diese den entspre-
chenden DIN-Normen bzw. VDE-Vorschriften 
entsprechen.
Der Nutzer pfl egt oder verbreitet kein ge-
walttätiges, rassistisches, antisemitisches oder 
anderweitig diskriminierendes Gedankengut. 
Ein Verstoß wird mit Entzug der Nutzungs-
zeiten geahndet.
8 Haftung/Schadenersatzansprüche
(1) Für alle Schäden, die durch den Nutzer, seine 

Mitglieder, Besucher oder Dritte anlässlich 
der vertraglichen Nutzung am Vertragsge-
genstand verursacht werden (aus Anlass der 
Benutzung entstehen), haftet der Nutzer. Er 
haftet in dem genannten Zusammenhang 
insbesondere für Schäden, die am Gebäude 
oder Inventar der Stadt durch Anbringen von 
Dekoration oder Werbung, durch Einbrin-
gen fremder oder Veränderungen eigener 
Einrichtungsgegenstände entstehen.

(2) Der Nutzer hat die Stadt von sämtlichen 
Ansprüchen, insbesondere Schadenersatz-
ansprüchen, freizustellen, die aus dem 
Anlass der Überlassung der Sportstätte an 
den Nutzer, von Mitgliedern des Nutzers, 
anderen Benutzern, Besuchern oder Drit-
ten gegen die Stadt gerichtet werden. Für 
Ansprüche aus der Verletzung der Ver-
kehrssicherungspfl icht haftet die Stadt nur 
insoweit, als dies der Zustand der Mietsache 
vor deren Überlassung an den Nutzer zu be-
gründen vermag. In diesem Zusammenhang 
drohende Gefahren hat der Nutzer der Stadt 
unverzüglich anzuzeigen.

(3) Die Stadt kann von dem Nutzer den vor-
herigen Abschluss einer Versicherung zur 
Deckung o. g. Ansprüche verlangen. Sie ist 
berechtigt, entstandene Schäden auf Kosten 
des Nutzers beseitigen zu lassen.

(4) Die Stadt haftet nicht für abgestellte Fahr-
zeuge, abgelegte Kleidungsstücke und 
andere von den Benutzern mitgebrachte 
oder abgestellte Gegenstände in und auf den 
vertragsgegenständlichen Sportstätten.

Sportstättenvergabeordnung
Anlage 2

Das Amt für Stadtgrün und Gewässer, Abtei-
lung Friedhöfe, gibt bekannt, dass es bei der 
Veröffentlichung der aufgeführten Gruppen 
der II. Abteilung, Friedhof Möckern, zur 
Kündigung ab 31.12.2015 zu fehlerhaften 
Angaben gekommen ist.
Die Veröffentlichung für den Friedhof Mö-
ckern ist somit gegenstandslos. Sie wird durch 
folgenden Angaben ersetzt.
Alle Grabstätten, deren Nutzungsdauer ab-

Einführung Terminsystem in 
der Abteilung Wohngeld

Zum 30.06.2015 erfolgt die Einführung eines 
Terminsystems in der Abteilung Wohngeld 
des Sozialamtes. Antragsteller/-innen mit 
Terminen haben Vorrang. Die Terminvergabe 
erfolgt ab sofort Montag bis Donnerstag von 
8.00 bis 15.30 Uhr und Freitag von 8.00 bis 
12.30 Uhr unter der Telefonnummer 1 23 65 01 
für die Diensttage (Sprechtag). Abweichende 
Termine können nur in Ausnahmefällen ver-
geben werden. 

gelaufen ist, werden ab 01.01.2016 eingeebnet 
und beräumt.

Friedhof Möckern  

I. Abteilung Gruppe 5

II. Abteilung Gruppe 4 und 5 
    (Reihengräber für 
    Erdbestattung) 

Korrektur zur Kündigung von Reihengrabstätten 
auf kommunalen Friedhöfen

Bekanntmachungen10
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Anlage 4

Hallenbelegungskriterien
Sportarten /
Sportbereiche

Mindestteilnehmerzahl1)

pro Übungseinheit (ÜE)
Übungszeiteinheiten (1 ÜZE = 45 Minuten) für eine Sportgruppe pro Woche

Turnhalle
(1 ÜE ≈ 400 m2  
Hallenfl äche, 
z. B. 15 x 27m)

Sporthalle
(3 ÜE,
z. B. 27 x 45m)

Freizeitsport/ 
Jugend der 
untersten Spiel-
klasse

Höherklassige 
Jugend/Aktive der 
drei untersten 
aktiven Spielklassen

Aktive
der mittleren 
Spielklasse

Aktive
der zwei 
höchsten 
Spielklassen

A – Ballsportarten

Basketball  10  302)3)  2 ÜZE  4 ÜZE  6 ÜZE  10 ÜZE

Faustball  8  102)  2 ÜZE  2 ÜZE  4 ÜZE  6 ÜZE

Handball  10  142)  2 ÜZE  4 ÜZE  6 ÜZE  10 ÜZE

Hockey  10  12  2 ÜZE  2 ÜZE  4 ÜZE  6 ÜZE

Volleyball  12  362)3)  3 ÜZE  6 ÜZE  8 ÜZE  12 ÜZE

B – Turn- und Gymnastikdisziplinen

Allgemeines Gerätturnen  12  –  2 ÜZE  4 ÜZE  – –

Allgemeine Gymnastik 144)  –  2 ÜZE  –  – –

Jedermannturnen  14  –  2 ÜZE  –  – –

Kindersport  14  –  2 ÜZE  –  – –

Kinderturnen  14  –  2 ÜZE  –  – –

Kunstturnen  6  18  2 ÜZE  4 ÜZE  6 ÜZE  9 ÜZE

Mutter-Kind-Turnen  14  –  1 ÜZE  –  – –

Rhythmische Sportgymnastik  4  12  2 ÜZE  4 ÜZE  6 ÜZE  9 ÜZE

Seniorenturnen  14  –  1 ÜZE  –  – –

Trampolinturnen  6  185)  2 ÜZE  4 ÜZE  6 ÜZE  9 ÜZE

C – Gesundheitssport

Gesundheitssport  15  –  2 ÜZE  –  – –

D – Kampfsportarten

Boxen  6  –  2 ÜZE  4 ÜZE  6 ÜZE  10 ÜZE

Fechten  10  –  2 ÜZE  4 ÜZE  6 ÜZE  9 ÜZE

andere Kampfsportarten
(z. B. asiatische Kampfsportarten, 
Judo,  Ringen)

 12  –  2 ÜZE  4 ÜZE  6 ÜZE  10 ÜZE

E – Radsportarten

Kunstradfahren  2  –  2 ÜZE  4 ÜZE  6 ÜZE  9 ÜZE

Radball  4  –  2 ÜZE  2 ÜZE  4 ÜZE  6 ÜZE

F – Rückschlagsportarten

Badminton  6  182)3)  2 ÜZE  4 ÜZE  6 ÜZE  9 ÜZE

Tischtennis  10  –5)  2 ÜZE  4 ÜZE  6 ÜZE  10 ÜZE

G – Tanzen

Tanz  20  –  2 ÜZE  –  – –

Turniertanz  10  –  2 ÜZE  4 ÜZE  6 ÜZE  9 ÜZE

H – Freiluftsportarten

Konditionstraining
für Freiluftsportarten u. Ä. (z. B. Fuß-
ball6), Kanusport, Leichtathletik, 
Schwimmen, Skisport, Tennis)

 15  –  2 ÜZE  2 ÜZE  4 ÜZE  4 ÜZE

Im Behindertensport werden 50 % der vorgegebenen Mindestteilnehmerzahlen in den einzelnen Sportarten zur Belegung herangezogen.
1) Die Gruppenstärken beziehen sich auf die genannten Hallengrößen. Bei größeren und kleineren Hallen erhöht oder verringert sich die Mindestteilnehmerzahl entsprechend. Für 

den Hochleistungssport (nicht nur Mannschaften) können die Teilnehmerzahlen bis zu 50 % reduziert werden, wenn es für das wettkampfgerechte Training erforderlich ist.
2) Kann im Übungsbetrieb – je nach Leistungsstärke – mit reduzierter Teilnehmerzahl auch auf 1/3-Halle (analog Turnhalle) gespielt werden.
3) Voraussetzung: entsprechende Spielfelder
4) In begründeten Fällen kann bei Wettkampfgruppen diese Zahl unterschritten werden, es muss jedoch eine Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen erreicht werden.
5) Ist möglichst nur auf 1/3-Halle zu beschränken.
6) Gilt nur für Damenmannschaften und bis zur männlichen C-Jugend. 

Vertrag

zwischen der  
   Stadt Leipzig
   vertreten durch den Oberbürgermeister,
   endvertreten durch das Amt für Sport

im Folgenden Stadt Leipzig genannt

und dem ...................................................

   ...................................................

   ...................................................

im Folgenden Nutzer genannt

wird folgender Vertrag geschlossen.

§ 1
Gegenstand des Vertrages

Die Stadt Leipzig stellt dem Nutzer in den in 
der Anlage „..........“ benannten Sportstätten der 
Stadt Leipzig Nutzungszeiten für *sportliche 
Aktivitäten* zur Verfügung.
Dauer und Zeitpunkt der zugewiesenen Nut-
zungszeiten ergeben sich aus der Anlage „..........“.
Das Amt für Sport der Stadt Leipzig ist berechtigt, 
in besonderen Situationen, wie insbesondere bei 
Havarien, Bau- und Sanierungsmaßnahmen, 
Nutzungseinschränkungen bzw. Umverlage-
rungen des Nutzers in andere geeignete Sport-
stätten zu veranlassen.
Des Weiteren ist das Amt für Sport der Stadt 
Leipzig berechtigt, bei Bedarf entsprechend 
der Prioritätensetzung des jeweils gültigen 
Sportprogramms und der Sportförderung Hal-
lenzeiten entsprechend dem Schuljahreszyklus 
neu zu vergeben.
Ein Anspruch des Nutzers auf eine Zuweisung 
von Nutzungszeiten in einer bestimmten Sport-
stätte besteht ausdrücklich nicht.

§ 2
Vertragsbeginn und Kündigung 

des Vertrages
Das Vertragsverhältnis beginnt am .......... 2015.
Es kann von der Stadt Leipzig sowie vom Nutzer 
unter Einhaltung einer vierteljährlichen Kündi-
gungsfrist zum Ende eines Kalendervierteljahres 
gekündigt werden.
Das Vertragsverhältnis ist aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Frist kündbar. Ein wich-
tiger Grund liegt insbesondere in den Fällen 
vor, in denen 
- der Nutzer mit der Zahlung des Nutzungs-

entgeltes in Verzug gerät,
- ein Vergleichs- oder Insolvenzverfahren über 

das Vermögen des Nutzers eröffnet oder die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels 
Masse abgelehnt worden ist oder eine Auf-
forderung zur Abgabe einer eidesstattlichen 
Versicherung über das Vereinsvermögen des 
Nutzers ergangen ist oder wenn der Nutzer 
seinen Vereinsbetrieb aufl öst bzw. ein Liqui-
dationsverfahren eingeleitet wird. 

Darüber hinaus ist das Vertragsverhältnis aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 
kündbar, wenn
- der Nutzer seinen Verpfl ichtungen aus die-

sem Vertrag trotz schriftlicher Abmahnung 
durch die Stadt Leipzig nicht bzw. nicht in-
nerhalb einer angemessenen Frist nachkommt 
oder

- eine grundlegende behördliche Genehmi-
gung zum Betreiben der Sportstätte   rechts-
wirksam versagt oder entzogen wurde.

Verliert der Nutzer die vom Finanzamt zuer-
kannte Gemeinnützigkeit, steht der Stadt Leipzig 
ein Recht zur Änderungskündigung bezüglich 
der vereinbarten Vertragskonditionen, welche 
der Gemeinnützigkeit Rechnung tragen, zu. 
Die Kündigung bzw. Änderungskündigung ist 
schriftlich zu erklären.

§ 3 
Nutzungsentgelt

Für die unter § 1 genannte Zurverfügungstellung 
der Nutzungszeiten zahlt der Nutzer der Stadt 
Leipzig ein Nutzungsentgelt.
Die Höhe des Nutzungsentgeltes richtet sich 
in Abhängigkeit von der Dauer der Nutzung 
nach der Entgeltordnung für die Nutzung von 
Sportstätten der Stadt Leipzig sowie deren 
Anlage 1 „Nutzergruppen und Entgelttarife“ 
in der jeweils gültigen Fassung.

§ 4
Zahlung des Nutzungsentgeltes

Das Nutzungsentgelt ist vierteljährlich nach 
Rechnungslegung durch die Stadt Leipzig auf 
eines in der Rechnung angegebene Konto zu 
leisten.
Das Fälligkeitsdatum für die Zahlung des 
Nutzungsentgeltes wird auf der vierteljährlich 
erstellten Rechnung gegenüber dem Nutzer 
ausgewiesen.

§ 5 
Ausschluss einer Gewährleistung

Dem Nutzer ist der Zustand der in der Anlage 
.......... benannten Sportstätten bekannt.
Die Nutzung der Sportstätten erfolgt durch 
den Nutzer unter Berücksichtigung der jeweils 
vorzufi ndenden zeitlichen, örtlichen und wit-
terungsbedingten Gegebenheiten auf eigene 
Gefahr.
Der Nutzer stellt die Stadt Leipzig insoweit von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter, insbesondere 
Schadenersatzansprüchen frei.

§ 6
Nutzung der Sportstätten

1. Der Nutzer verpfl ichtet sich, die von ihm 
genutzten Sportstätten sowie das darin be-
fi ndliche Inventar bzw. die zur Verfügung 
gestellten Geräte ausschließlich zu sport-
lichen Zwecken zu nutzen sowie schonend 
und pfl eglich zu behandeln.

 Eine andere Nutzung ist unzulässig.
 Gleiches gilt für einen Sportbetrieb, der nicht 

dem Charakter der jeweiligen Sportanlage 
bzw. der zur Verfügung gestellten Geräte 
entspricht.

 Der Nutzer nimmt dahingehend seine Auf-
sichtspfl icht wahr.

2. Eine Weitervermittlung bzw. eine Übertra-
gung des Nutzungsrechts auf Dritte ist nicht 

gestattet.
3.  Der Nutzer ist verpfl ichtet, vor Beginn der 

Nutzung den ordnungsgemäßen Zustand 
der von ihm zu nutzenden Sportstätten sowie 
der darin befi ndlichen Sportgeräte und des 
Inventars zu prüfen und eventuell bestehende 
Mängel, Schäden und Verunreinigungen an 
den Sportstätten sowie dem in den Sport-
stätten befi ndlichen Zubehör, sobald er sie 
bemerkt, in das in der jeweiligen Sportstätte 
befi ndliche Hallenbuch mit Name des Nut-
zers, Datum, Uhrzeit und Unterschrift des 
Trainingsleiters einzutragen.

 Für Schäden Mängel und Verunreinigungen 
an den Sportstätten sowie dem in den Sport-
stätten befi ndlichen Zubehör, die nicht in 
das in der jeweiligen Sportstätte befi ndliche 
Hallenbuch eingetragen wurden und die 
nicht erweislich außerhalb der Nutzungszeit 
des Nutzers durch Dritte verursacht wurden, 
haftet der Nutzer.

4.  Zuwiderhandlungen des Nutzers gegen die 
Nutzungsbestimmungen werden mit den 
folgenden Sanktionen geahndet:

- Verstoß gegen die Hallenordnung (insbeson-
dere gegen das Alkohol- und Rauchverbot, 
Überziehung der zugewiesenen Nutzungs-
zeit ohne vorherige Beantragung, Nichtbefol-
gen der Anordnungen des Hallenpersonals, 
usw.):

 1.  Verstoß:  Abmahnung 
 1.  Wiederholungsfall:  2. Abmahnung mit 

Mitteilung, dass bei 
einem weiteren Wie-
derholungsfall die 
Hallenzeit entzogen 
wird. 

 2. Wiederholungsfall:  Entzug der Hallenzeit
- Nichtnutzung einer gebuchten terminlichen 

Belegung und Überziehung der Hallenzeit 
bei terminlicher oder periodischer Nutzung:

 Erhebung des Nutzungsentgeltes für die 
gebuchte Hallenzeit zuzüglich der Überzie-
hungszeit und anteilige Kostenübernahme 
für den Personaleinsatz

- Nichtbeachtung des Haft- und Klebemittel-
verbotes:

 1.  Verstoß:  Der verantwortliche Verein 
(Heimmannschaft) wird abge-
mahnt und trägt die Kosten der 
Sonderreinigung. 

 2.  Verstoß:  Der verantwortliche Verein 
(Heimmannschaft) trägt die 
Kosten der Sonderreinigung und 
erhält eine zweite Abmahnung 
mit dem Hinweis, dass bei einem 
weiteren Wiederholungsfall die 
Hallenzeit entzogen wird. 

 3.  Verstoß:  Der verantwortliche Verein 
(Heimmannschaft) trägt die 
Kosten der Sonderreinigung. Die 
Trainingszeiten der Heimmann-
schaft werden entzogen.

5.  Dekorationen, Veränderungen oder Ein-
bauten an Einrichtungen und Anlagen in 
den Sportstätten bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des Sporthallen 
verwaltenden Amtes der Stadt Leipzig. Da-
mit entstehende Aufwendungen gehen zu 
Lasten des Nutzers, der auch die Kosten für 
die Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes trägt.

6.  Soweit technische Anlagen vom Nutzer 
mitgebracht und installiert werden, müssen 
diese den entsprechenden DIN-Normen bzw. 
VDE-Vorschriften entsprechen.

7.  Der Nutzer hat die Sportstätten sowie die 
darin befi ndlichen Gerätschaften und das 
sonstige Inventar in dem ordnungsgemäßen 
Zustand zurückzugeben, in dem er sie über-
nommen hat.

8.  Ist der Nutzer im Besitz eines Schlüssels für 
eine Sportstätte, so ist er nach Beendigung der 
Nutzung verpfl ichtet, die Lichtquellen in der 
Sportstätte auszuschalten, die Wasserzapf-
stellen zu verschließen und die Sportstätte 
ordnungsgemäß abzuschließen.

9.  Der Nutzer hat die Pfl icht, von ihm oder 
Dritten mitgebrachte Gegenstände nach 
Beendigung der Nutzung unverzüglich und 
auf eigene Kosten aus der Sportstätte zu 
entfernen.

10. Abfälle und Verunreinigungen in bzw. auf 
der Sportstätte sind von dem Nutzer nach 
Beendigung der Nutzung unverzüglich auf 
eigene Kosten zu beseitigen und ordnungs-
gemäß zu entsorgen.

11. Sofern der Nutzer den unter den Absätzen 8, 9 
und 10 genannten Verpfl ichtungen nicht oder 
nicht vollständig nachkommt, ist die Stadt 
Leipzig berechtigt, die hierfür notwendigen 
Maßnahmen auf Rechnung und Kosten des 
Nutzers durchführen zu lassen.

12. Die von der Stadt Leipzig beauftragten Mit-
arbeiter üben gegenüber dem Nutzer und 
sämtlichen von ihm beauftragten Dritten das 
Hausrecht aus. Ihren Anordnungen ist Folge 
zu leisten. Sie haben jederzeit Zutritt zu den 
überlassenen Sportstätten.

13. Technische Anlagen in sämtlichen Sportstät-
ten dürfen nur von den Mitarbeitern der Stadt 
Leipzig oder durch von diesen eingewiesene 
Personen bedient werden. Andere Anlagen 
dürfen nur nach vorheriger Absprache und 
mit Zustimmung der Stadt Leipzig aufgestellt 
und benutzt werden.

14. In bzw. auf sämtlichen Sportstätten der Stadt 
Leipzig herrscht absolutes Rauchverbot. Der 
Gebrauch jeder Art von offenem Feuer ist 
nicht gestattet.

15. Das unabgestimmte Anbringen von Schil-
dern, sonstigen Hinweisen und Aufklebern 
an Wänden und Türen ist strengstens un-
tersagt. Für den Fall dadurch eintretender 
Beschädigungen erklärt der Nutzer seine 
volle Haftungsübernahme.

§ 7
Mitteilungspfl ichten des Nutzers

Der Nutzer verpfl ichtet sich, das Amt für Sport 
unverzüglich über folgende Änderungen zu 
informieren: 
- Änderungen der Kontaktdaten (z. B. perso-

nelle Änderungen im Vorstand, Anschriftsän-
derungen, Änderung der Kontoverbindung),

- Wegfall der Gemeinnützigkeit,
- Satzungsänderungen,
- Insolvenz,
- Wegfall des Bedarfs von Nutzungszeiten,
 Nichtnutzung der zugewiesenen Sportstätte 

bei periodischer Nutzung über einen Zeit-
raum von vier Wochen hinaus/regelmäßige 
Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl, 
Änderungen, die Nutzer betreffend (Alters-
klasse, Sportart, Belegungsstärke).

§ 8
Haftung

1. Der Nutzer haftet der Stadt Leipzig entspre-
chend der gesetzlichen Vorschriften für alle 
Schäden, die insbesondere am Nutzungsge-
genstand (Raum, Inventar, Anlagen u. ä.) 
durch den Nutzer, seine Angestellten, Be-
auftragten oder sonstige Hilfspersonen und 
deren Tätigkeiten sowie durch Besucher und 
sonstige Dritte, denen der Nutzer den Zugang 
zu den von ihm genutzten Sportstätten ge-
währt, schuldhaft verursacht werden.

 Ausgenommen hiervon sind Mitarbeiter der 
Stadt Leipzig im Rahmen ihrer Tätigkeit für 
die Stadt Leipzig.

 Dem Nutzer obliegt der Beweis dafür, dass 
ein schuldhaftes Verhalten nicht vorgelegen 
hat.

2.  Die Stadt Leipzig übernimmt keine Haftung 
für Mitwirkende oder Besucher von Veran-
staltungen des Nutzers über den Rahmen 
der üblichen Haftungsverantwortung als 
Gebäudeeigentümer hinaus.

3. Ferner übernimmt die Stadt Leipzig keine 
Haftung für vom Nutzer oder dritten Per-
sonen eingebrachte Gegenstände, einschließ-
lich der Garderobe des Nutzers, Veranstalters, 
Mitwirkender oder Besucher.

 Der Nutzer stellt die Stadt Leipzig insoweit 
von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.

§ 9
Werbung

Die Werberechte in den Sporthallen (Bandenwer-
bung, Aufsteller usw.) innerhalb der Sporthallen 
liegen bei der Stadt Leipzig, Amt für Sport.
Die Anbringung von Werbung im Rahmen 

Anlage 3 zur Entgeltordnung für die Nutzung von Sportstätten der Stadt Leipzig

Muster Vertrag (Vertragsnummer)
der Nutzung der Sporthallen ist immer nur 
temporär und nur innerhalb der genehmigten 
Nutzungszeiten möglich.
Die Genehmigung zur Anbringung von Wer-
bung, die Art der Befestigung oder Aufstellung 
von Werbeanlagen innerhalb der Nutzungs-
zeiten ist mind. 2 Wochen vor der geplanten 
Aufstellung beim Amt für Sport, SG Objektver-
waltung/Objektbewirtschaftung zu beantragen. 
Nur mit erteilter Genehmigung ist die Anbrin-
gung/Aufstellung der Werbeanlagen möglich

§ 10
Rückgabe und Entzug 
von Nutzungszeiten

1. Bei einer periodischen Nutzung kann die 
Rückgabe der zugewiesenen fortlaufenden 
Hallenzeiten bis vier Wochen vor Nutzungs-
beginn durch schriftliche Anzeige gegenüber 
dem Amt für Sport erfolgen.

2.  Bei der terminlichen Zuteilung einer Sport-
stätte kann die Rückgabe des zugewiesenen 
Nutzungstermins bis zu zwei Wochen vor 
Nutzungsbeginn schriftlich gegenüber dem 
Amt für Sport erklärt werden.

3.  Für die Einhaltung der in den Absätzen 1 
bis 3 genannten Fristen ist der Eingang der 
Rückgabeerklärung beim Amt für Sport der 
Stadt Leipzig maßgeblich. Es gilt das Datum 
des Eingangsstempels des Amtes für Sport 
der Stadt Leipzig.

4.  Kommt der Nutzer seinen in § 6 Abs. 8 und 
9 genannten Verpfl ichtungen nicht oder 
teilweise nicht nach oder handelt der Nutzer 
den im § 6 Abs. 4 genannten Bestimmungen 
zuwider oder betreibt der Nutzer in der Sport-
stätte einen Sport, der nicht dem Charakter 
der jeweiligen Sportanlage entspricht, ist die 
Stadt Leipzig berechtigt, dem Nutzer die 
Nutzungszeiten für die jeweilige Sportstätte 
vorübergehend oder auf Dauer zu entziehen.

§ 11 
Beendigung des Vertragsverhältnisses

Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses sind 
sämtliche dem Nutzer durch das Amt für Sport 
der Stadt Leipzig für die von ihm genutzten 
Sportstätten zur Verfügung gestellten Schlüssel 

an das Sporthallen verwaltende Amt der Stadt 
Leipzig zurückzugeben.
Für eventuelle Verluste haftet der Nutzer in 
dem Maße, dass die Stadt Leipzig berechtigt ist, 
auf seine Kosten, sofern dies zur Sicherung der 
jeweiligen Sportstätte und des darin befi ndlichen 
Inventars notwendig sein sollte, die komplette 
Schließanlage der Sportstätte auswechseln zu 
lassen.

§ 12
Änderungen und Ergänzungen 

des Vertrages
Dieser Vertrag gibt die zwischen den Ver-
tragsparteien getroffenen Abreden vollständig 
wieder.
Mündliche Nebenabreden wurden nicht getrof-
fen bzw. werden hiermit aufgehoben.
Eine Abänderung dieser Vereinbarung bedarf 
der Schriftform, auf die rechtswirksam nur 
schriftlich verzichtet werden kann.

§ 13
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen oder Teile 
dieses Vertrages einschließlich seiner Anlagen 
und eventuell abgeschlossener Nachträge 
rechtsunwirksam sein oder werden, wird die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses 
Vertrages hiervon nicht berührt. Unwirksame 
Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, 
die unter Wahrung der gesetzlichen Bestim-
mungen dem Vertragsgedanken am ehesten 
Rechnung tragen.

§ 14 
Erfüllungsort/Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Leipzig. Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Leipzig.

Im Auftrag

................................   ................................
Stadt Leipzig   Nutzer
Amt für Sport
Datum:    Datum:
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Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 20.05.2015 
auf der Grundlage der §§ 4, 14 und 124 Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) vom 03.03.2014 (SächsGVBl. S. 
146) i. d. F. vom 02.04.2014 (SächsGVBl. S. 234) 
und des Sächsischen Kommunalabgabenge-
setzes (SächsKAG) vom 26.08.2004 i. d. F. vom 
28.11.2013 (SächsGVBl. S. 822) in Verbindung 
mit den §§ 54 bis 61 des Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) i. d. F. 
vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154) und den  §§ 48 
bis 54 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) 
vom 12.07.2013 (SächsGVBl. S. 503) i. d. F. vom 
02.03.2014 (SächsGVBl. S. 234) folgende Satzung 
für die öffentliche Abwasserbeseitigung und 
für die Grundstücksentwässerung beschlossen  
(Beschluss Nr. DS-00400/14). 

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt auf dem Gebiet der Stadt 
Leipzig mit Ausnahme nachfolgender Orts-
teile:

 1. Althen, Baalsdorf, Hirschfeld, Holzhausen, 
Kleinpösna (hier gilt die Satzung des Ab-
wasserzweckverbandes zur Reinhaltung 
der Parthe)

 2. Böhlitz-Ehrenberg, Burghausen, Knaut-
naundorf, Liebertwolkwitz, Lindenthal, 
Lützschena, Stahmeln, Miltitz, Mölkau, 
Radefeld-Süd, Rehbach, Rückmarsdorf, 
Wiederitzsch, (hier gilt die Satzung des 
Zweckverbandes für Wasserversorgung   
und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land)

 3. Podelwitz-Süd (hier gilt die Satzung des 
Abwasserzweckverbandes Oberer Lober)

(2) Die in dieser Satzung enthaltenen Rechte und 
Pfl ichten gelten für Überlassungspfl ichtige 
im Sinne des § 50 des SächsWG, das sind 
insbesondere Grundstückseigentümer, Erb-
bauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung 
eines Grundstücks dinglich Berechtigte 
(nachfolgend „Grundstückseigentümer“ ge-
nannt). Von mehreren dinglich Berechtigten 
ist jeder berechtigt und verpfl ichtet; sie haften 
als Gesamtschuldner.

(3) Die in dieser Satzung enthaltenen Pfl ichten 
gelten auch für die sonst zur Nutzung eines 
Grundstückes oder einer Wohnung berech-
tigten Personen (nachfolgend „Nutzer“ 
genannt), soweit sie ausdrücklich benannt 
werden.

(4) Diese Satzung gilt für die Beseitigung des auf 
Grundstücken anfallenden Abwassers, das

 1. über eine Grundstücksentwässerungsan-
lage in die öffentlichen Abwasseranlagen 
gelangt oder

 2. in Abwassersammelgruben oder Klein-
kläranlagen gesammelt wird und für das 
Entsorgungsgut, das zu einer öffentlichen 
Abwasserbehandlungsanlage gebracht 
wird. 

(5) Diese Satzung gilt nicht:
 1. für Niederschlagswasser, das von öffent-

lichen Verkehrsfl ächen abfl ießt
 2. für das in land-, forstwirtschaftlichen Be-

trieben oder Gärtnereibetrieben anfallende 
Abwasser, soweit es nicht als häusliches 
Abwasser anfällt

 3. für das auf Grundstücken anfallende Ab-
wasser, die dem Bundeskleingartengesetz 
unterstehen

 4. für das anfallende Abwasser aus Wärme-
rückgewinnungsanlagen

 5. für Ableitung von Grund-, Quell- und 
Dränagewasser

 6. für das in Baugruben anfallende Wasser
§ 2 

Begriffe
Im Sinne dieser Satzung gelten nachstehende 
Begriffe:
(1) Abwasser ist 
 - das durch häuslichen, gewerblichen, land-

wirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch 
in seinen Eigenschaften veränderte Wasser 
und das bei Trockenwetter damit zusam-
men abfl ießende Wasser (Schmutzwasser) 
sowie

 - das von Niederschlägen aus dem Bereich 
von bebauten oder befestigten Flächen 
gesammelt abfl ießende Wasser (Nieder-
schlagswasser).

 Als Schmutzwasser gelten auch die aus An-
lagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern 
von Abfällen austretenden und gesammelten 
Flüssigkeiten.

(2) Abwasseranlage, öffentliche umfasst das 
öffentliche Abwassernetz und die öffentlichen 
Abwasserbehandlungsanlagen.

(3) Abwassernetz, öffentliches (Kanalnetz) 
leitungsgebundene Anlage zur Aufnahme 
und zum Transport von Abwasser ab Grund-
stücksgrenze bzw. ab Übergabeschacht auf 
dem Grundstück bis zu einer öffentlichen 
Abwasserbehandlungsanlage oder einem 
Vorfl uter (Gewässer). 

 Das öffentliche Abwassernetz umfasst die 
Abwasserkanäle und Anschlusskanäle.

(4) Abwasserbehandlungsanlage, öffentliche 
Anlage zur Behandlung des gesammelten 
Abwassers bzw. Abwasserschlamms ein-
schließlich der Ableitung zum Gewässer.

(5) Abwasserkanal, öffentlicher Teil des öffent-
lichen Abwassernetzes, dient der Ableitung 
von Schmutzwasser, Niederschlagswasser 
oder Mischwasser.

(6) Abwassersammelgrube, stationärer was-
serundurchlässiger Behälter ohne Ablauf zur 
Sammlung von häuslichem Schmutzwasser 
und für Fäkalien aus Trockentoiletten auf dem 
Grundstück. 

(7) Abwasserschlamm (Klärschlamm) in 
Abwasserbehandlungsanlagen aus dem 
Abwasser abgetrennte bzw. abtrennbare und 
eingedickte bzw. eindickbare wasserhaltige 
Stoffe mit organischen und mineralischen 
Komponenten.

(8) Anschlusskanal (Grundstücksanschluss), 
öffentlicher Teil des öffentlichen Abwasser-
netzes, Rohrleitung vom Abwasserkanal bis 
zur Grundstücksgrenze bzw. bis zur straßen-
seitigen Außenkante des Übergabeschachtes, 

wenn dieser nicht mehr als zwei Meter von 
der Grundstücksgrenze entfernt ist. 

(9) Art der Entsorgung Grundstücke, für die 
weder eine leitungsgebundene Anschluss-
möglichkeit noch ein tatsächlicher leitungs-
gebundener Anschluss über öffentliche Ab-
wasserkanäle an eine öffentliche Abwasserbe-
handlungsanlage besteht und deren Abwasser 
in einer privaten Kleinkläranlage behandelt 
oder in einer privaten Abwassersammelgrube 
gesammelt und jeweils abgefahren wird, sind 
dezentral entsorgte Grundstücke. 

 Die nicht unter Satz 1 fallenden Grundstücke 
gelten als zentral entsorgt.

(10) Entsorgungsgut Abwasserschlamm aus 
Kleinkläranlagen, Fäkalien aus Trockentoi-
letten und Gesamtinhalt aus Abwassersam-
melgruben.

(11) Fäkalien vom menschlichen Organismus 
nicht weiter verwertbare, ausgeschiedene 
Stoffe.

(12) Grundstück räumlich zusammenhängendes 
und einem gemeinsamen Zweck dienendes 
Grundeigentum desselben Eigentümers, das 
eine selbstständige wirtschaftliche Einheit 
bildet, auch wenn es sich um mehrere Grund-
stücke oder Teile von Grundstücken im Sinne 
des Grundbuchrechts handelt.

(13) Grundstücksentwässerungsanlage Ge-
samtheit der Anlagen eines Grundstückes 
innerhalb und außerhalb des Gebäudes, 
die der Ableitung (z. B. Abwasserleitungen, 
Schächte, Inspektionsöffnungen, Hebean-
lagen, Einrichtungen zum Rückstauschutz, 
Geruchsverschlüsse) und der Sammlung 
(z. B. Abwassersammelgrube, Anlagen zur 
Regenwasserrückhaltung), der Vorbehand-
lung (z. B. Abscheideranlagen) und der Be-
handlung (z. B. Kleinkläranlagen) des auf dem 
Grundstück anfallenden Abwassers dienen. 

(14) Kleinkläranlage (Grundstückskläranlage) 
Abwasserbehandlungsanlage mit einem 
Zufluss häuslichen Schmutzwassers von 
maximal 8 m3/d bzw. 50 Einwohnerwerten, 
die auf einem Grundstück betrieben wird.

(15) Schmutzwasser, häusliches das durch den 
Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte 
Wasser aus Küchen, Waschküchen, Wasch-
räumen, Baderäumen und Spültoiletten sowie 
Wasser anderer Herkunft, das in seiner Be-
schaffenheit dem häuslichen Schmutzwasser 
vergleichbar ist.

(16) Übergabeschacht (Kontrollschacht) Be-
standteil der Grundstücksentwässerungs-
anlage, der sich in der Regel am Ende der 
Grundstücksentwässerungsanlage in Rich-
tung öffentlicher Abwasserkanal befi ndet. 
Er dient dem Zugang des Anschlusskanals 
und der Grundstücksentwässerungsanlage 
zur Kontrolle und Reinigung vom Grund-
stück aus.

§ 3
Organisation, Umfang und Bedingungen der 

Abwasserbeseitigung
(1) Die Stadt Leipzig (nachfolgend „Stadt“ ge-

nannt) ist Aufgabenträger der Abwasserbe-
seitigung auf ihrem Gebiet. Die Beseitigung 
des Abwassers erfolgt in einer öffentlichen 
Einrichtung. Diese umfasst die Ableitung 
und die Behandlung des Abwassers in einer 
öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage. 
Die öffentliche Einrichtung umfasst auch die 
Entnahme, den Transport des Entsorgungs-
gutes aus Kleinkläranlagen oder Abwasser-
sammelgruben mit Spezialfahrzeugen sowie 
die Behandlung des Entsorgungsgutes in einer 
öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage, 
wenn das Grundstück nicht an eine öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen ist. 

(2) Die Stadt bedient sich der Kommunalen 
Wasserwerke Leipzig GmbH (nachfolgend 
„Gesellschaft“ genannt) zum Betrieb der 
öffentlichen Einrichtung.

(3) Der Anschluss an das öffentliche Abwas-
sernetz und die Entsorgung des auf den 
Grundstücken anfallenden Abwassers 
bestimmen sich nach den Allgemeinen Ent-
sorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-
A), dem Preisblatt und der Regelung der 
Kostenerstattung durch Anschlussnehmer 
für Abwasser der Gesellschaft in den jeweils 
gültigen Fassungen.

(4) Die Entsorgung des Abwasserschlammes aus 
Kleinkläranlagen und des Inhaltes aus Ab-
wassersammelgruben bestimmen sich nach 
den Allgemeinen Entsorgungsbedingungen 
für Kleinkläranlagen und Abwassersammel-
gruben (AEB-K) und dem Preisblatt der Ge-
sellschaft in den jeweils gültigen Fassungen.

(5) Die Stadt entscheidet über den Anschluss- und 
Benutzungszwang (§§ 5 und 6) und über die 
Grundstücksentwässerungsanlage (§§ 8, 9, 
10, 11 und 14). Die Gesellschaft arbeitet der 
Stadt die erforderlichen Grundlagen für die 
Entscheidung zu.

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer ist nach Maß-
gabe dieser Satzung zum Anschluss seines 
Grundstücks an die öffentliche Abwasser-
anlage bzw. an die öffentliche Einrichtung 
zur Entnahme und des Transportes des 
Entsorgungsgutes aus Kleinkläranlagen und 
Abwassersammelgruben und zur Benutzung 
derselben berechtigt. 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht an 
die öffentliche Abwasseranlage erstreckt 
sich nur auf solche Grundstücke, die durch 
einen öffentlichen Abwasserkanal erschlossen 
worden sind.

 Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Er-
weiterung oder Änderung der öffentlichen 
Abwasseranlagen besteht nicht.

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht 
nicht,

 1. wenn das Abwasser wegen seiner Art 
oder Menge nicht ohne Weiteres von der 
öffentlichen Abwasseranlage übernom-
men werden kann und von demjenigen 
behandelt und beseitigt werden kann, bei 
dem es anfällt;

 2. solange eine Übernahme des Abwassers in 
die öffentliche Abwasseranlage wegen der 
Lage des Grundstücks, wegen technischer 
Gründe oder wegen unverhältnismäßig 
hohen Aufwands nicht möglich ist.

(4) Das Anschluss- und Benutzungsrecht besteht 
auch in den Fällen der Absätze 2 und 3 Nr. 2, 
sofern der Grundstückseigentümer sich 
verpfl ichtet, die mit dem Bau und Betrieb 
zusammenhängenden Mehrkosten zu über-
nehmen und auf Verlangen Sicherheiten zu 
leisten.

(5) Niederschlagswasser ist vom Anschluss- und 
Benutzungsrecht ausgenommen, soweit es 
ohne Beeinträchtigung des Wohles der All-
gemeinheit auf dem Grundstück versickert 
oder unmittelbar in ein Gewässer schadlos 
eingeleitet werden kann. Die Stadt kann 
hiervon Ausnahmen bestimmen. 

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die zum Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage Berechtigten (§ 4) sind verpfl ichtet, 
bebaute und auch unbebaute Grundstücke, 
wenn dort Abwasser anfällt, an die für 
das Grundstück betriebsfertig hergestellte 
öffentliche Abwasseranlage anzuschließen 
(Anschlusszwang). Ein Grundstück gilt als 
bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei 
deren Benutzung Abwasser anfallen kann, 
dauernd oder vorübergehend vorhanden sind. 

 Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der 
Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmög-
lich ist.

(2) Die zum Anschluss an die öffentliche Ein-
richtung zur Entnahme und zum Transport 
des Entsorgungsgutes aus Kleinkläranlagen 
und Abwassersammelgruben Berechtigten 
(§ 4) sind verpfl ichtet, das Entsorgungsgut 
der Gesellschaft zu überlassen. (Benutzungs-
zwang). 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht 
nicht, wenn kein Schmutzwasser anfällt und 
eine ordnungsgemäße Beseitigung von Nie-
derschlagswasser erfolgt.

(4) Von Grundstücken, die an die öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen sind, ist im 
Umfang des Benutzungsrechtes alles Ab-
wasser in die öffentliche Abwasseranlage 
einzuleiten. Auf Grundstücken mit Klein-
kläranlagen oder Abwassersammelgruben ist 
das gesamte häusliche Schmutzwasser in die 
Kleinkläranlage oder Abwassersammelgrube 
einzuleiten (Benutzungszwang). Fäkalien aus 
Trockentoiletten sind einer Abwassersammel-
grube zuzuführen. 

(5) Ist ein öffentlicher Abwasserkanal geplant, 
kann die Stadt verlangen, dass bei der Herstel-
lung oder der Erneuerung der Grundstücks-
entwässerungsanlage ein späterer Anschluss 
an diesen möglich ist.

§ 6
Befreiung vom Anschluss- und 

Benutzungszwang
(1) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benut-

zungszwang kann auf Antrag oder von Amts 
wegen ausgesprochen werden, soweit die 
Stadt von der Pfl icht zur Abwasserbeseitigung 
freigestellt ist.

(2) Von der Verpfl ichtung zum Anschluss oder 
zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder 
zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 
die Benutzung aus besonderen Gründen auch 
unter Berücksichtigung der Erfordernisse des 
Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag 
auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe 
schriftlich bei der Stadt einzureichen.

(3) Die Befreiung kann befristet, unter Bedin-
gungen, Aufl agen und mit Widerrufsvorbe-
halt erteilt werden.

§ 7
Einleitungsbeschränkungen

(1) Die Stadt kann die Vorbehandlung, die 
Drosselung und Rückhaltung des Abwassers 
auf dem Grundstück verlangen, wenn die 
Einleitgrenzwerte nach den Allgemeinen 
Entsorgungsbedingungen für Abwasser 
(AEB-A) der Gesellschaft oder Menge dies 
insbesondere im Hinblick auf den Betrieb 
der öffentlichen Abwasseranlage oder auf 
sonstige Belange erfordert. 

(2) Abwasser darf nur dann in das öffentliche Ab-
wassernetz, welches nicht an eine öffentliche 
Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen 
ist, eingeleitet werden, wenn dieses zuvor dem 
Stand der Technik entsprechend behandelt 
worden ist. Die Stadt kann in diesem Fall 
Einleitwerte für das eingeleitete Abwasser 
festsetzen und den Überlassungspfl ichtigen/ 
Eigentümer zu deren Einhaltung verpfl ichten, 
um sicherzustellen, dass die Grenzwerte, 
die der Gesellschaft für die Einleitung des 
Abwassers aus der öffentlichen Abwasseran-
lage in das Gewässer vorgegeben sind, nicht 
überschritten werden.

(3) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseiti-
gungspfl icht nicht unterliegt und von sonsti-
gem Wasser in die öffentliche Abwasseranlage 
bedarf einer gesonderten Vereinbarung mit 
der Gesellschaft.

§ 8
Genehmigungsverfahren für 

Grundstücksentwässerungsanlagen
(1) Der Bau (die Herstellung, Änderung, Sanie-

rung und Erneuerung) der Grundstücksent-
wässerungsanlage ist genehmigungspfl ichtig 
und bei der Stadt zu beantragen.

(2) Der Antrag ist schriftlich mit prüffähigen 
Unterlagen in einfacher Ausfertigung bei 
der Stadt zu stellen. Dazu gehören ein La-
geplan mit der zeichnerischen Darstellung 
der Grundstücksentwässerungsanlage 
innerhalb und außerhalb des Gebäudes, 
ein Strangschema sowie eine Beschreibung 
der Entwässerung. Die Stadt hat das Recht, 
weitere Unterlagen nachzufordern.

(3) Die Stadt entscheidet, in welcher Weise das 
Grundstück an die öffentliche Abwasseran-
lage anzuschließen ist.

(4) Mit dem Bau der Grundstücksentwässerungs-
anlage darf erst begonnen werden, wenn die 

Stadt zuvor ihre Genehmigung erteilt hat.
 Die Genehmigung kann befristet, unter 

Bedingungen, Aufl agen und mit Widerrufs-
vorbehalt erteilt werden. 

(5) Die Genehmigung wird ungeachtet privater 
Rechte erteilt und lässt diese unberührt. Sie 
gilt auch für und gegen die Rechtsnachfol-
ger des Grundstückseigentümers bzw. des 
Inhabers der Genehmigung. Sie ersetzt nicht 
Erlaubnisse und Genehmigungen, die für den 
Bau oder Betrieb der Grundstücksentwässe-
rungsanlage nach anderen Rechtsvorschriften 
erforderlich sind.

(6) Die Stadt kann die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen vor Inbetriebnahme überprü-
fen.

(7) Die Genehmigung und Überprüfung der 
Grundstücksentwässerungsanlage befreit 
den Grundstückseigentümer sowie die am 
Bau Beteiligten (Bauherr, Planfertiger, aus-
führendes Unternehmen) nicht von ihrer 
Verantwortung für die vorschriftsmäßige und 
fehlerfreie Planung, Ausführung und Betrieb 
der Anlage.

§ 9
Abscheideranlagen, Hebeanlagen, 
Pumpanlagen, Zerkleinerungsgeräte; 

Toiletten mit Wasserspülung
(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Öle, 

Stärke oder Leichtfl üssigkeiten in das Ab-
wasser gelangen können, sind Anlagen zum 
Abscheiden dieser Stoffe aus dem Abwasser 
einzubauen. 

(2) Die Stadt soll gegenüber dem Grundstücks-
eigentümer oder Nutzer den nachträglichen 
Einbau einer Abscheideranlage auf dem 
Grundstück verlangen, wenn  die Einleitbe-
dingungen in die öffentliche Abwasseranlage 
nicht eingehalten werden.

(3) Die Fettabscheideranlagen und Stärkeab-
scheideranlagen sind vom Grundstücksei-
gentümer oder Nutzer mindestens einmal im 
Monat durch ein fachkundiges Unternehmen 
entleeren und reinigen zu lassen. 

 Bei hoher Belastung der Abscheideranlage ist 
die Entsorgung zu einem kürzeren Zeitinter-
vall zu veranlassen.

 Die Stadt kann auf schriftlichen Antrag einen 
abweichenden Entsorgungszeitpunkt festle-
gen. 

(4) Der Grundstückseigentümer oder Nutzer hat 
die Abscheideranlage jährlich entsprechend 
der Vorgaben des Herstellers durch einen 
Sachkundigen warten und in regelmäßigen 
Abständen von nicht länger als 5 Jahren 
durch einen Fachkundigen prüfen zu lassen 
(Generalinspektion).

(5) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, 
Müll, Papier und dergleichen sowie Hand-
tuchspender mit Einrichtungen zum Einleiten 
in die öffentliche Abwasseranlage dürfen 
nicht an die Grundstücksentwässerungsan-
lage angeschlossen werden. Die Stadt kann 
vom Grundstückseigentümer oder Nutzer 
verlangen, den Anschluss zurückzubauen.

(6) Auf Grundstücken, die an eine öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen sind, sind in 
Gebäuden mit Aufenthaltsräumen nur Toi-
letten mit Wasserspülung zulässig. Die Stadt 
soll gegenüber dem Grundstückseigentümer 
oder Nutzer den Einbau von Toiletten mit 
Wasserspülung verlangen.

(7) Die Stadt verlangt vom Grundstückseigentü-
mer oder Nutzer den Einbau und den Betrieb 
einer Abwasserhebeanlage, wenn diese für 
die Ableitung des Abwassers notwendig ist, 
dasselbe gilt für Pumpanlagen bei Grund-
stücken, die an Abwasserdruckleitungen 
angeschlossen werden.

§ 10
Kleinkläranlagen und 
Abwassersammelgruben

(1) Kann das häusliche Schmutzwasser keiner öf-
fentlichen Abwasseranlage zugeführt werden, 
ist eine Kleinkläranlage zu errichten, die das 
Abwasser so behandelt, dass die Einleitwerte 
dem Stand der Technik entsprechen. 

(2) Die Stadt kann im Ausnahmefall oder als 
Übergangslösung die Errichtung einer Ab-
wassersammelgrube genehmigen, wenn

 - keine Möglichkeit zur Ableitung oder 
Versickerung des Abwassers gegeben ist, 

 - das Grundstück in einer Trinkwasser-
schutzzone liegt, 

 - eine abwasserseitige Erschließung in den 
nächsten 5 Jahren erfolgt,

 - der ordnungsgemäße Betrieb einer Klein-
kläranlage technisch nicht möglich ist.

(3) Die Abwassersammelgrube für ein Wohn-
grundstück soll ein ausreichendes Speicher-
volumen, mindestens aber eines von 6 m3, 
haben.

(4) Der Grundstückseigentümer oder Nutzer 
muss die Entnahme des Entsorgungsgutes 
aus der Abwassersammelgrube zu dem von 
der Gesellschaft festgelegten Zeitpunkt vor-
nehmen lassen.

(5) Der Grundstückseigentümer oder Nutzer 
muss die Entnahme des Entsorgungsgutes 
aus der Kleinkläranlage zu dem von der 
Gesellschaft unter Berücksichtigung der 
anerkannten Regeln der Technik, der Her-
stellerhinweise und der Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
festgelegten Zeitpunkt vornehmen lassen.

(6) Der Grundstückseigentümer und Nutzer ist 
für den störungsfreien Betrieb und die War-
tung der auf dem Grundstück befi ndlichen 
Kleinkläranlage verpfl ichtet. Dazu hat er:

 - die Wartung der Anlage durch ein zerti-
fi ziertes Unternehmen entsprechend der 
Bauartzulassung zu gewährleisten,

 - in regelmäßigen Abständen die Kleinklär-
anlage zu kontrollieren (Eigenkontrolle),

 - die Beseitigung von Betriebsstörungen und 
Schäden zu veranlassen,

 - ein Betriebsbuch zu führen,
 - die Entsorgungsnachweise, das Betriebs-

buch und die Wartungsprotokolle 5 Jahre 
aufzubewahren und auf Verlangen der 
Stadt vorzulegen.

(7) Zur Wahrnehmung der gesetzlichen Überwa-
chungsaufgaben sind der Stadt die Wartungs-
protokolle vom Grundstückseigentümer 
oder einem von ihm vertraglich gebundenen 
Wartungsunternehmen zu übermitteln. Sie 
können schriftlich oder digital übergeben 
werden. Die digitale Übermittlung soll vor-
zugsweise im Format der DiWa-Schnittstelle 
erfolgen.

(8) Die Zufahrt und der Zugang zur Kleinklär-
anlage und Abwassersammelgrube sind vom 
Grundstückseigentümer zu gewährleisten 
und instand zu halten.

§ 11
Pfl ichten des Grundstückseigentümers

(1) Jeder Grundstückseigentümer hat seine 
Grundstücksentwässerungsanlage nach den 
gesetzlichen Vorschriften und den aner-
kannten Regeln der Technik herzustellen, zu 
betreiben, instand zu halten, zu reinigen und 
ggf. zu ändern. Er hat dafür zu sorgen, dass 
von seiner Grundstücksentwässerungsanlage 
keine Gefährdung der Gewässer sowie keine 
Beeinträchtigung der angrenzenden Grund-
stücke, der öffentlichen Abwasseranlage und 
der Wasserversorgung ausgehen.

(2) Befi nden sich Teile der Grundstücksentwäs-
serungsanlage außerhalb des Grundstückes 
in öffentlichen Flächen, ist der Grundstücks-
eigentümer für deren Unterhalt, Betrieb und 
Instandhaltung nach den anerkannten Regeln 
der Technik verantwortlich.

(3) Ist für ein Grundstück, auf dem Abwasser 
anfällt, die öffentliche Abwasseranlage 
hergestellt, so ist der Grundstückseigentü-
mer verpfl ichtet, innerhalb von 6 Monaten 
seine Grundstücksentwässerungsanlage zu 
ändern, an die öffentliche Abwasseranlage 
anzuschließen und diese zu benutzen. Ab-
wassersammelgruben oder Kleinkläranlagen 
sind außer Betrieb zu nehmen und durch einen 
Fachbetrieb zu reinigen.

(4) Der Bau der Grundstücksentwässerungs-
anlage muss entsprechend der nach § 8 
erteilten Genehmigung unter Einhaltung der 
anerkannten Regeln der Technik durch einen 
Fachbetrieb erfolgen. 

(5) Der Grundstückseigentümer und Nutzer hat 
die Dichtheit der Grundstücksentwässerungs-
anlage zu gewährleisten. Die Erstprüfung 
und die Wiederholungsprüfung vorhan-
dener Grundleitungen und Schächte sind 
nach den anerkannten Regeln der Technik 
durchzuführen. Auf Verlangen der Stadt ist 
das Protokoll der Dichtheitsprüfung oder der 
Zustandserfassung zu übergeben.

(6) Auf Forderung der Stadt hat der Grund-
stückseigentümer festgestellte Mängel an der 
Grundstücksentwässerungsanlage in einer 
festgesetzten Frist zu beheben.

§ 12
Rückstauschutz

(1) Die Rückstauebene ist die Straßenoberkante 
an der Einbindestelle des Anschlusskanals in 
den öffentlichen Abwasserkanal.

(2) Der Grundstückseigentümer hat für den 
rückstaufreien Abfl uss des Abwassers auf 
seinem Grundstück zu sorgen.

(3) Entwässerungsgegenstände, die unterhalb 
der Rückstauebene liegen, sind wirkungsvoll 
und dauerhaft durch den Grundstückseigen-
tümer gegen schädliche Folgen von Rückstau 
aus der öffentlichen Abwasseranlage zu 
sichern.

§ 13
Eigentum am Abwasser und 

am Entsorgungsgut
Das Abwasser wird mit der Einleitung in die 
öffentliche Abwasseranlage und das Entsor-
gungsgut mit seiner Entnahme Eigentum der 
Gesellschaft. Darin vorgefundene Wertgegen-
stände werden als Fundsache behandelt.

§ 14
Überwachung

(1) Die Stadt und die Gesellschaft bzw. von Ihnen 
beauftragte Dritte sind zur Überwachung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen und der 
Abwasserbeschaffenheit und -menge befugt. 
Die Überwachung umfasst das Einholen 
von Auskünften und Unterlagen sowie die 
Kontrolle der Grundstücksentwässerungs-
anlagen vor Ort einschließlich der Entnahme 
von Abwasserproben und der Messung der 
Abwassermenge.

(2) Die Stadt und die Gesellschaft können über 
die Art und Menge des in die öffentliche 
Abwasseranlage, Kleinkläranlage und 
Abwassersammelgrube eingeleiteten oder 
einzuleitenden Abwassers Aufschluss ver-
langen. Bevor erstmalig Abwasser eingeleitet 
oder wenn Art oder Menge des eingeleiteten 
Abwassers geändert werden, ist auf Verlangen 
nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe 
enthält, die gemäß der Einschränkungen des 
Benutzungsrechtes der Gesellschaft von der 
Einleitung ausgeschlossen sind.

(3) Die Stadt und die Gesellschaft sind berech-
tigt, jederzeit, auch periodisch, Abwasser zu 
untersuchen. Die eingebauten Kontrollein-
richtungen sind vom Grundstückseigentümer 
und Nutzer ordnungsgemäß zu betreiben. Die 
Messergebnisse sind auf Verlangen vorzule-
gen.

(4) Die Stadt bzw. beauftragte Dritte sind zur Über-
wachung der Eigenkontrolle und der Wartung 
der Kleinkläranlagen durch den Grundstücks-
eigentümer und Nutzer berechtigt.

(5) Zum Zweck der Überwachung hat der 
Grundstückseigentümer oder Nutzer den Mit-
arbeitern der Stadt, der Gesellschaft oder des 
beauftragten Dritten ungehinderten Zugang 
zu allen Teilen der Grundstücksentwässe-
rungsanlage zu gewähren, die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen und erforderliche 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die 
Mitarbeiter haben sich auszuweisen.

(6) Von einer Kontrolle vor Ort sind die Grund-
stückseigentümer und Nutzer im Voraus 
schriftlich durch die Stadt oder die Gesell-
schaft zu informieren. Diese Regelung gilt 
jedoch nicht für Probeentnahmen und Mes-

Satzung für die öffentliche Abwasserbeseitigung und 
für die Grundstücksentwässerung (Abwassersatzung – AbwS) 
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Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117

■ Telefonanschlüsse der Polizei:
Führungs- und Lagezentrum ✆ 96 64 22 24
Kriminalpolizei ✆ 96 64 22 34
Diese Rufnummern sind rund um die Uhr besetzt. 
Verkehrspolizei ✆ 4 48 38 35 
Diese Rufnummer ist 6 bis 22 Uhr besetzt.
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Vermittlung dringender ärztlicher Hausbesuche über ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00-07:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag  14:00-07:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-07:00 Uhr
■ Allgemeinärztlicher Innendienst
Samstag, Sonn- und Feiertag  09:00:12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr
Information zur diensthabenden Praxis über ✆ 116 117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Vermittlung dringender ärztlicher Hausbesuche über ✆ 116 117
Montag bis Freitag  19:00-24:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-24:00 Uhr
Kinderärztliches Notfallzentrum, Riebeckstraße 65 
(Telefon 2132202) täglich  19:00-07:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Innendienst
Samstag, Sonn- und Feiertag 09:00-12:00 Uhr u. 15:00-17:00 Uhr
Mittwoch und Freitag  14:00-19:00 Uhr
Information zur diensthabenden Praxis über ✆ 116 117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ Chirurgischer Bereitschaftsdienst Tag und Nacht 
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstraße 65 (Telefon 963670) 
Montag bis Freitag  19:00-07:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag  14:00-07:00 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-07:00 Uhr
-  Interdisziplinäre Notfallversorgung am Klinikum St. Georg, 
 Delitzscher Straße 141
-  Parkkrankenhaus Leipzig-Südost, Strümpellstraße 41
-  St. Elisabeth-Krankenhaus, Biedermannstraße 84
-  Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig gGmbH, 
 Georg-Schwarz-Straße 49
■ Augenärztlicher und Hautärztlicher Bereitschaftsdienst
Montag bis Freitag  19:00-07:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag  14:00-07:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-07:00 Uhr
Information zur diensthabenden Praxis über Einsatzzentrale ✆ 116 117 
oder über das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschafts-
dienste/Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO - Bereitschaftsdienst
Montag bis Freitag  19:00-24:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag  14:00-24:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag  07:00-22:00 Uhr
Information zur diensthabenden Praxis über Einsatzzentrale ✆ 116 117
■ Vertragsärztliche Dialyse-Bereitschaft Leipzig
GP Dres. Anders/Bast, Plantagenweg 2, Leipzig-Burghausen 
Tel. 0341/4512236 oder Funktelefon 0171/4255561
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Auskunft zur Erreichbarkeit geöffneter Praxen niedergelassener Ärzte 
in der Stadt Leipzig und im angrenzenden Landbereich erhalten Sie 
an Werktagen in der Zeit von 07:00-19:00 Uhr über die Rufnummer 
1 92 92. Weitere Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten 

erhalten Sie über das Internet unter www.kvsachsen.de (Suche nach 
Ärzten und Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 19292
■ Notdienst an den Uni-Kliniken:
Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstraße 20 
(Anfahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 
97 17 800
- Notfallaufnahme  für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404 
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

- Standort Grünau: Notfallaufnahme, 04207 Leipzig, Nikolai-
Rumjanzew-Straße 100, Haus 8, ✆ 0341/4 2316 14 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341 / 865 - 14 80
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags 18–8 Uhr des Folgetages, 
samstags, sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92; 
Dienstbereite Apotheken:
30.05.2015
• Vitalis-Apotheke, Fichtestraße 25, 04275 Leipzig
• Einhorn-Apotheke, Jahnallee 8, 04109 Leipzig
• Paulus-Apotheke, Lützner Straße 195, 04209 Leipzig
31.05.2015
• Linden-Apotheke am Westplatz, Friedrich-Ebert-Str. 33, 04109 Leipzig
• Arkana-Apotheke OHG, Bautzmannstraße 6, 04315 Leipzig
06.06.2015
• Urs-Apotheke, Goldschmidtstraße 30, 04103 Leipzig
Andreas-Apotheke, Karl-Liebknecht-Straße 103, 04275 Leipzig
Apotheke am Diakonissenhaus, Georg-Schwarz-Str. 53, 04179 Leipzig
Spitzweg-Apotheke, Riesaer Straße 162, 04319 Leipzig
07.06.2015
• Schwanen-Apotheke, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig
• Lipsia-Apotheke, Kochstraße 60, 04275 Leipzig
• Händel-Apotheke, Wurzner Straße 151, 04318 Leipzig
• Flora-Apotheke, Merseburger Straße 92, 04177 Leipzig
■  Kinder- und Jugendnotdienst Leipzig
-  Tag und Nacht Aufnahme und Betreuung für Kinder 
 von 0 bis 12 Jahren, Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 12 09 20
- Verständnis-Beratung-Notbleibe (ab 12 J.); 
 Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 11 21 30
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:  Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, 
✆ 23 23 126, info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig: 
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familien-
beratung, ✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, 
Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, Freitag 8–13 Uhr
■ Mädchenwohngruppe: 
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21

■ Kinder- u. Jugendtelefon (kostenlos / anonym): 
✆ 08 00 11 10  333 Montag-Samstag 14–20 Uhr, 
europaweite Rufnummer ✆ 116 111
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): 
✆  08 00 11 10  550, Montag–Freitag 9–11 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Jeden Samstag 18.15–19.45 Uhr, Suchtberatungsstelle „Impuls“, 
Möckernsche Straße 3, 04155 Leipzig sowie jeden Mittwoch von 
19.00 bis 20.30 Uhr in der Ökomenischen Bahnhofsmission Leipzig 
(Hauptbahnhof Westseite), Willy-Brand-Platz 2A, 04109 Leipzig
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: 
Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, Beratung für Drogen- und 
Medikamentenabhängige, Montag–Donnerstag 8–20, Freitag 13–20 
Uhr; Notschlafstelle täglich 20.15–9.30 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o. ✆ 0345/1 92 95
Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission 
HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, 
Breisgaustr. 53; Do. 18–20 Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller 
Nordkirche; Sa.,18–20 Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, 
Möckernsche Str. 3. Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di.,19–20 
Uhr, Hedwigstraße 20; Sa., 11–12 Uhr, Möckernsche Str. 3.
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 1 23 - 45 04, 
Fax: 0341 / 1 23 - 45 05
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.:  ✆ 01 72 / 3 64 10 41, 
Montag–Freitag 18–8 Uhr und Freitag 12–Montag 8 Uhr 
■ Krisentelefon: 
Montag bis Freitag: Von abends 19:00 Uhr bis morgens 07:00 Uhr 
des  Folgetages, samstags/sonntags und feiertags rund um die Uhr. 
Telefon-Nr. 0341 99990000 (Tel.-Kosten zum Ortstarif)
■ Krisenkontaktstelle: 
samstags, sonntags und feiertags jeweils von 09:00 bis 19:00 Uhr, 
Telefon-Nr. 0341 9999 0001 (Tel.-Kosten zum Ortstarif)
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer),✆ 6 88 85 93
■ Obdachlosen-Notquartier:  Heilsarmee „Die Brücke“, 
✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, Anmeldung durchgehend möglich.
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 16:00 – 17:00 Uhr, ✆ 0341 9724472
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen 
öffentlich-rechtlichen Tierfahrdienst ist über Rettungsleitstelle der 
Feuerwehr: 496170 zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!

Standorte Schadstoffmobil
zur Schadstoffannahme aus Haushalten

Montag, 01.06. Knautkleeberg-Knauthain, 
 Hartmannsdorf-Knautnaundorf, Rebach

11.45-12.30 Uhr Hubmaierweg / Knautnaundorfer Straße
12.45-13.30 Uhr Rehbacher Anger (Feuerwehr)
14.30-15.15 Uhr Rundkapellenweg / Eythraer Weg
15.30-16.15 Uhr Erikenstraße (Nähe Nr. 20, Feuerwehr)
16.30-17.15 Uhr Ritter-Pfl ugk-Straße / Knuthstraße

Dienstag, 02.06. Großzschocher, Knautkleeberg-Knauthain

11.45-12.30 Uhr Kloßstraße / Barbussestraße
12.45-13.30 Uhr Brauereistraße / Buttergasse
14.30-15.15 Uhr Zur alten Bäckerei (Nähe Nr. 13) / Brückenstraße
15.30-16.15 Uhr Göhrenzer Straße / Seumestraße
16.30-17.15 Uhr Nimrodstraße / Fasanenpfad

Mittwoch, 03.06. Lausen-Grünau, Grünau-Siedlung, 
 Kleinzschocher

11.45-12.30 Uhr Lausener Dorfplatz
12.45-13.30 Uhr Krakauer Straße (Wertstoffhof)
14.30-15.15 Uhr Schweinfurter Straße / Würzburger Straße
15.30-16.15 Uhr Schönauer Str. / gegenüber Goldrutenweg 
 (Zufahrt Berufsakademie)
16.30-17.15 Uhr Eyhtraer Straße / Kötzschauer Straße

Donnerstag, 04.06. Lausen-Grünau, Grünau-Mitte, Grünau-Ost

11.45-12.30 Uhr Straße am See / Zingster Straße
12.45-13.30 Uhr Miltitzer Allee (Nähe Nr. 42)
14.30-15.15 Uhr Breisgaustraße (hinter Seniorenwohnpark, 
 Höhe Garagenhof)
15.30-16.15 Uhr Ringstraße (Nähe Nr. 123)
16.30-17.15 Uhr Gärtnerstraße (Nähe Nr. 97)

Montag, 08.06. Grünau-Ost, Grünau-Mitte, Schönau, 
 Grünau-Nord

08.45-09.30 Uhr Dahlienstraße (Nähe Nr. 30)
09.45-10.30 Uhr Asternweg / Nelkenweg
11.30-12.15 Uhr Schönauer Straße / Garskestraße (Feuerwehr)
12.30-13.15 Uhr Schönauer Ring / Am Schwalbennest 
 (Nähe Nr. 33)
13.30-14.15 Uhr Uranusstraße (Nähe Nr. 2-14, Parkplatz)

Dienstag, 09.06. Altlindenau, Neulindenau, Burghausen-
 Rückmarsdorf, Miltitz

08.45-09.30 Uhr Demmeringstraße / Röntgenstraße
09.45-10.30 Uhr Dr.-Hermann-Duncker-Straße / Beckerstraße
11.30-12.15 Uhr Zum Bahnhof / Vorplatz Bhf. Rückmarsdorf
12.30-13.15 Uhr Sandberg / Weinberg
13.30-14.15 Uhr Auenweg (Nähe Nr. 28, Glascontainer)

Mittwoch, 10.06. Leutzsch, Böhlitz-Ehrenberg, Burghausen-
 Rückmarsdorf

08.45-09.30 Uhr Sattelhofstraße / Wohlgemuthstraße
09.45-10.30 Uhr Philipp-Reis-Straße / Hellerstraße
11.30-12.15 Uhr Südstraße / Waldmeisterstraße
12.30-13.15 Uhr Feldlerchenweg / Obere Mühlenstraße
13.30-14.15 Uhr Am Dorfplatz

Donnerstag, 11.06. Neulindenau, Lindenau, Altlindenau, Leutzsch

08.45-09.30 Uhr Demmeringstraße / Lützner Plan
09.45-10.30 Uhr Endersstraße / Henriettenstraße
11.30-12.15 Uhr Rietschelstraße / Mühligstraße
12.30-13.15 Uhr Rietschelstraße / Hempelstraße
13.30-14.15 Uhr Pfi ngstweide / Heimteichstraße

Stationäre Schadstoffsammelstelle

Sammelstelle Lößniger Str. 7. Mo.-Fr. 10.00-18.00 Uhr, Sa. 8.00-15.00 Uhr

Bürgertelefon „Abfall“

Für alle Fragen rund um das Thema Abfallentsorgung unterhält die Leip-
ziger Stadtreinigung das Bürgertelefon „Abfall“.  Unter 6 57 11 11 erhalten 
die Leipziger Bürger zu folgenden Sprechzeiten fachkundige und kompe-
tente Beratung. Mo., Mi. 8.00-12.00 und 12.30-15.00 Uhr, Di. 8.00-12.00 und 
12.30-17.00 Uhr, Do. 8.00-12.00 und 12.30-16.00 Uhr, Fr. 8.00-13.00 Uhr. 

 Bekanntmachung der Stadtreinigung

Sie haben 
das LEIPZIGER Amtsblatt
nicht bekommen?

Telefon: 0800 / 21 81 040
Der Anruf ist kostenfrei!

sungen bei einem hinreichenden Verdacht 
auf eine nach Art oder Menge unzulässige 
Einleitung von Abwasser in die öffentliche 
Abwasseranlage, Kleinkläranlage und Ab-
wassersammelgrube.

§15
Haftung

(1) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die 
durch Betriebsstörungen der öffentlichen 
Abwasseranlage, durch Rückstau oder in-
folge von unabwendbaren Naturereignissen, 
insbesondere Hochwasser, sowie von ihr 
nicht vorhersehbaren Ereignissen, deren 
Eintritt sie nicht zu vertreten hat, hervorge-
rufen werden. Kann die Entsorgung infolge 
behördlicher Verfügung vorübergehend 
nicht oder nur eingeschränkt oder verspätet 
durchgeführt werden, besteht kein Anspruch 
auf Schadenersatz gegenüber der Stadt.

(2) Der Grundstückseigentümer haftet für 
schuldhaft verursachte Schäden, infolge 
unzureichenden Zustandes oder unsach-
gemäßen bzw. satzungswidrigen Betriebes 
seiner Grundstücksentwässerungsanlage. 
Er hat die Stadt und die Gesellschaft von 
Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die 
wegen solcher Schäden geltend gemacht 
werden. Mehrere Ersatzpfl ichtige haften 
als Gesamtschuldner.

§ 16
Kosten

(1) Die Stadt erhebt für Tätigkeiten zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben entsprechend dieser Sat-
zung Verwaltungsgebühren und Auslagen 
(Kosten).

(2) Kosten, die der Stadt oder der Gesellschaft bei 
der Überwachung und Kontrolle nach § 14 
(1) und (3) entstehen, hat der Grundstücks-
eigentümer oder Nutzer zu tragen, sofern 
sich der hinreichende Verdacht auf Störung 
anderer Einleiter oder der Beeinträchtigung 
der öffentlichen Abwasseranlage oder der 
Gewässer bestätigt.

§ 17
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt nach § 124 (1) 
SächsGemO, wer vorsätzlich oder fahrlässig

 1. entgegen § 5 (1) sein Grundstück nicht an 
die öffentliche Abwasseranlage anschließt,

 2. entgegen § 5 (2) das Entsorgungsgut der 
Gesellschaft nicht überlässt,

 3. entgegen § 5 (4) nicht alles Abwasser 
in die öffentliche Abwasseranlage ein-
leitet oder nicht das gesamte häusliche 
Schmutzwasser in die Kleinkläranlage 
bzw. Abwassersammelgrube einleitet, 
oder nicht die Fäkalien aus Trockentoilet-
ten der Abwassersammelgrube zuführt,

 4. entgegen § 7 (1) keine Vorbehandlung, 
Drosselung oder Rückhaltung des Ab-
wassers auf dem Grundstück vorsieht,

 5. entgegen § 7 (2) keine Behandlung des Ab-
wassers auf dem Grundstück nach dem 
Stand der Technik vornimmt oder diese 
nicht in der gesetzten Frist vornimmt,

 6. entgegen § 8 (4) mit dem Bau der Grund-
stücksentwässerungsanlage vor der 
Erteilung der Genehmigung beginnt 
oder einer Aufl age der Genehmigung 
nicht nachkommt,

 7. entgegen § 9 (1) keine Anlagen zum Ab-
scheiden von Stoffen aus dem Abwasser 
einbaut,

 8. entgegen § 9 (2) dem nachträglichen 
Einbau einer Abscheideranlage nicht 
nachkommt, 

 9. entgegen § 9 (3) die Abscheideranlage 
nicht zum festgelegten Zeitpunkt entleert 
und reinigt,

 10. entgegen § 9 (4) die Abscheideranlage 
nicht einmal in Jahr wartet oder die 

Überprüfung durch einen Fachkundigen 
nicht durchführen lässt,

 11. entgegen § 9 (5) Zerkleinerungsgeräte sowie 
Handtuchspender angeschlossen hat oder 
nach Aufforderung nicht zurückbaut,

 12. entgegen § 9 (6) in Gebäuden mit Auf-
enthaltsräumen nicht ausschließlich 
Toiletten mit Wasserspülung betreibt,

 13. entgegen § 10 (1) keine Kleinkläranlage 
errichtet, die das Abwasser so behandelt, 
dass die Einleitwerte dem Stand der 
Technik entsprechen, 

 14. entgegen § 10 (3) kein ausreichendes 
Speichervolumen der Abwassersammel-
grube garantiert,

 15. entgegen § 10 (4) die Entnahme des 
Entsorgungsgutes aus der Abwasser-
sammelgrube nicht zum festgelegten 
Zeitpunkt vornehmen lässt,

 16. entgegen § 10 (5) die Entnahme des 
Entsorgungsgutes aus der Kleinkläran-
lage nicht zum festgelegten Zeitpunkt 
vornehmen lässt,

 17. entgegen § 10 (6) seinen Pfl ichten für den 
störungsfreien Betrieb und die Wartung 
der auf dem Grundstück befi ndlichen 
Kleinkläranlage nicht nachkommt,

 18. entgegen § 10 (7) die Wartungsprotokolle 
nicht übermittelt,

 19. entgegen § 10 (8) die Zufahrt und den 
Zugang zur Kleinkläranlage oder Ab-
wassersammelgrube nicht gewährleistet 
und nicht instand hält,

 20. entgegen § 11 (1) seine Grundstücksent-
wässerung nicht nach den gesetzlichen 
Vorschriften oder den anerkannten Re-
geln der Technik herstellt, betreibt und 
instand hält, reinigt und ggf. ändert,

 21. entgegen § 11 (2) Teile der Grundstück-
sentwässerungsanlage außerhalb des 
Grundstückes nicht nach den aner-
kannten Regeln der Technik unterhält, 
betreibt, instand hält,

 22. entgegen § 11 (3) Satz 1 innerhalb von 6 
Monaten seiner Anschlusspfl icht nicht 
nachkommt,

 23. entgegen § 11 (3) Satz 2 die Abwasser-
sammelgrube oder Kleinkläranlage nicht 
außer Betrieb nimmt, 

 24. entgegen §11 (5) keine Prüfung der 
Grundleitungen und Schächte durch-
führen lässt,

 25. entgegen § 11 (6) festgestellte Mängel 
nicht in der festgesetzten Frist behebt.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach § 17 (1) können 
nach § 124 (2) SächsGemO i.V. mit § 17 (1), (2) 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) mit einer Geldbuße bis zu 1 000 
Euro geahndet werden.

§ 18
Anordnungen für den Einzelfall und 

Zwangsmittel
(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach die-

ser Satzung bestehenden Verpfl ichtungen 
Anordnungen für den Einzelfall erlassen.

(2) Für die Erzwingung einer nach dieser Sat-
zung vorgeschriebenen Handlung, Duldung 
oder Unterlassung gelten die Vorschriften 
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für 
den Freistaat Sachsen (SächsVwVG).

§ 19
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft. Mit Inkraft-
treten dieser Satzung tritt die Satzung für die 
öffentliche Abwasserbeseitigung und für die 
Grundstücksentwässerung der Stadt Leipzig 
(RBV-427/10) vom 17.06.2010 außer Kraft. �
Leipzig, 21.05.2015 

Stadt  Leipzig
Der Oberbürgermeister

Der Freistaat Sachsen, handelnd in Bundesauftragsverwaltung und ver-
treten durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung 
Leipzig, hat für das Vorhaben „Bundesstraße 181, Ausbau westlich Leipzig“ 
aufgrund von Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und von 
Einwendungen eine Planänderung (Tektur) beantragt.
Die Änderungen umfassen im Wesentlichen folgende Sachverhalte:
- Verkürzung des Ausbaubereiches am Bauende um ca. 250 m, Ausbildung 

des 4-spurigen Ausbaubereichs nur bis zum Knotenpunkt B 181/K 7961 
und anschließende Verziehung auf den Bestand; damit einhergehende 
geänderte Ausbildung des BW 4 mit nur einem Überbau für die B 181 
statt bisher geplanten zwei Überbauten;

-  geänderte Spuraufteilung (Verringerung) in allen Knotenpunkten;
- Ausbildung des Wirtschaftsweges Nordost am bisherigen Bauende ab 

der Straße „Zur Rodelbahn“ nur noch als gemeinsamer Geh-/Radweg;
-  Anordnung der Querungshilfen am Ortseingang Leipzig im westlichen 

Knotenpunktarm;
- Anordnung von Bushaltebuchten an allen vier Knotenpunktarmen 

des Knotens B 181/B 186 statt wie bisher geplant nur an zwei Knoten-
punktarmen;

- Vergrößerung der Länge der Ausweichstellen an den Wirtschaftswegen 
von bisher 15 m auf 20 m;

- Anbindung des Wirtschaftsweges „Südwest“ an die Radwegeverbin-
dung im Knoten B 181/B 186;

- Vergrößerung der Wendeanlage im Zuge des geplanten Wirtschafts-
weges „Südost“;

- keine Verknüpfung des Wirtschaftsweges „Südwest“ mit dem vorhan-
denen Wegenetz in Sachsen-Anhalt und Errichtung einer Wendeanlage 
für den landwirtschaftlichen Verkehr;

-  Änderung der vorgesehenen Bepfl anzung entlang der B 181 und Anpas-
sung der LBP-Maßnahmen an die veränderte Flächeninanspruchnahme;

- Verringerung der Flächen westlich und Einbeziehung von Flächen 
östlich des Zschampert für die landschaftspfl egerische Maßnahme 
E 1 (Renaturierung landwirtschaftlich genutzter Flächen am unteren 
Zschampert).

Da die Auslegung der ursprünglich eingereichten Antragsunterlagen be-
reits in der Zeit vom 5. Januar 2009 bis 4. Februar 2009 erfolgt ist, werden 
aus Gründen der Verfahrenstransparenz und des Umfangs der Tektur die 
geänderten Unterlagen öffentlich neu ausgelegt.
Die geänderten Planunterlagen liegen in der Zeit vom 08.06.2015 bis 
07.07.2015 in der Stadt Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 
Stadtplanungsamt, Zi. 498 zu den Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr, 
Di. 8.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr zur allgemeinen 
Einsichtnahme aus.
Die geänderten Unterlagen können im gleichen Zeitraum auch in der 
Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, 
Raum 356 eingesehen werden. Ergänzend wird auf die Möglichkeit zur 
Einsichtnahme in die Planunterlagen (nur auszugsweise) während des 
vorgenannten Zeitraums im Internet unter http://www.lds.sachsen.de/
bekanntmachung in der Rubrik „Infrastruktur/Bundesstraßen“ verwiesen. 
Nach § 27a Abs. 1 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes – VwVfG – ist 
der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen maßgeblich.
Jeder, dessen Belange durch die geänderten Unterlagen erstmalig, anders 
oder stärker als bisher berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen 
nach Ablauf der Auslegungsfrist – bis einschließlich 21.07.2015 – bei der 
Landesdirektion Sachsen, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz oder 
der Dienststelle der Landesdirektion Sachsen in Leipzig, Braustraße 2, 
04107 Leipzig bzw. bei der Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, 
Einwendungen gegen die geänderte Planung schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift erheben. Die Einwendung muss den geltend gemachten 
Belang und das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. Nach Ablauf 
der Frist sind Einwendungen gegen die Änderungen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 8 Satz 
1 i. V. m. Abs. 4 Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes -–VwVfG).
Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvor-
schriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung 
gegen einen etwaigen Planfeststellungsbeschluss einzulegen, können bis 
einschließlich 21. Juli 2015 Stellungnahmen zu dem Plan abgeben. Mit 
Ablauf der Frist sind diese Vereinigungen mit ihren Stellungnahmen 
ausgeschlossen (§ 73 Abs. 8 Satz 1 i. V. m. Abs. 4 Satz 5 und 6 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes – VwVfG). �

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

Planfeststellungsverfahren für das 
Vorhaben Bundesstraße 181, 

Ausbau westlich Leipzig, Tekturplanung
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Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH beabsichtigt, je 
nach Vollständigkeit der Teilnahmeanträge, mindestens 8 Unterneh-
men zur Abgabe von Angeboten aufzufordern.

Maßnahme: Fassadeninstandsetzung unter bewohnten Bedingungen

Leistungsort: Wohnhaus Siegfriedstr. 6 und 8: Errichtung ca. 1963, 
7-geschossiger Wohnblock in Montagebauweise aus Betonfertigtei-
len, Flachdach mit Innenentwässerung, komplexe Modernisierung 
1997 einschl. Aufbringen eines 6 cm starken mineralischen Wärme-
dämmverbundsystemes, hofseitige Fassade komplett

Leistungsumfang: Hofseitige Oberputzerneuerung mit Mineral-Leicht-
putz einschl. abschließender malermäßigen Behandlung der Fassa-
denfläche, einschl. der für die Ausführung der Arbeiten notwendigen 
Gerüstarbeiten, einschl. Vernetzen/Abplanen der betreffenden Fassa-
denflächen: ca. 1.300 m² Fassadengerüst, ca. 1.300 m² Gerüstbekleidung 
mit Gerüstnetz und/oder Gerüstplanen, ca. 1.000 m² Oberputz des 
WDVS-Systemes an der Fassade komplett einschl. Oberputz von ca. 600 
lfm. Fensterlaibungen entfernen, ca. 300 m² Erneuerung der Armierungs-
schicht, ca. 1.000 m² mineralischen Putz neu auftragen einschl. ca. 600 
lfm Neuputz der Fensterlaibungen, teilweise Erneuerung von strang-
gepreßten Aluminiumaußenfensterbänken teilweise Erneuerung von 
Lüftungsgittern im Dachdrempelbereich, ca. 1.000 m² 2-facher Fassaden-
anstrich einschl. ca. 600 lfm. Fassadenanstrich in den Fensterlaibungen

Aufteilung in Bauabschnitte: nein, Bewerbungen sind nur für die 
Gesamtleistung möglich

Voraussichtl. Ausführungsfrist: 17.08.2015 bis 24.10.2015

Bewerbungen bis: 19.06.2015

zu richten an: Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, 
 Vergabestelle, Prager Str. 21 in 04103 Leipzig, Tel. 0341 - 992 4310

Ausgabe/Versand: 30.06.2015

Angebotseinreichung: 15.07.2015 bis 10:00 Uhr 
Ein Anspruch oder Erklärungen seitens des Bauherrn auf Berücksichti-
gung bestehen nicht.

Nachweise: Die nachfolgend genannten Nachweise sind mit der 
Bewerbung vorzulegen!
- Nachweis der Fachkunde mit Eintragung Handwerksrolle/IHK als 

Maurer/Putzer/Maler
- gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft
- vergleichbare Ausführungen in den letzten 3 GJ unter bewohnten 

Bedingungen
- Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
- Anzahl gewerblicher Arbeitnehmer nach Berufsgruppen, 

mindestens 8 AK für die ausgeschriebene Leistung
- Handelsregisterauszug aus 2014/2015, bei GbR Vertretungsvollmacht
Bietergemeinschaften haben die Mitglieder, den bevollmächtigten 
Vertreter und die Absicht im Auftragsfall eine ARGE zu bilden, zu 
nennen. Die Nachweise gelten für die Mitglieder ebenso.

www.lwb.de

Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH beabsichtigt, je 
nach Vollständigkeit der Teilnahmeanträge, ca. 6 Unternehmen zur 
Abgabe von Angeboten aufzufordern.

Maßnahme: Instandhaltungs- und Wartungsleistungen an Aufzugs-
anlagen

Leistungsort: im gesamten Stadtgebiet Leipzig

Leistungsumfang: Instandhaltungs- und Wartungsleistungen (ohne 
Notrufservice) an Aufzugsanlagen in verschiedenen Gebäudetypen 
mit folgender Anlagenspezifikationen: 
- Baujahre: 1960 – 2008 
- verschiedene Fabrikate: 
 Los 1: 108 Anlagen vorwiegend Kone sowie Lödige, Vestner, 
 Schindler, Otis und Tepper 
 Los 2: 94 Anlagen vorwiegend Thyssen sowie Vestner, SBS und  
 Aufzugsbau Dresden 
- Antriebsart: Seilantrieb, Hydraulikantrieb, Sonderanlagen 
 (Behindertenaufzüge) 
- Förderhöhen: von 1 m bis 87 m 
- Haltestellen: von 2 – 16 
- Geschwindigkeit von 0,1 – 2,5 m/s

Aufteilung in Lose: ja, 2 Lose, Bewerbung nur für ein Los möglich

Voraussichtl. Ausführungsfrist: 01.01.2016 bis 31.12.2018, 
einmalige Verlängerungsoption bis 31.12.2020

Bewerbungen bis: 19.06.2015

zu richten an: Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, 
Vergabestelle, Prager Str. 21 in 04103 Leipzig, Tel. 0341 - 992 4310

Ausgabe/Versand: 08.07.2015

Angebotseinreichung: 05.08.2015 bis 10: 00 Uhr 
Ein Anspruch oder Erklärungen seitens des Bauherrn auf Berücksichti-
gung bestehen nicht.

Nachweise: Die nachfolgend genannten Nachweise sind mit der 
Bewerbung vorzulegen!
- Nachweis der Fachkunde mit Eintragung Handwerksrolle/IHK als 

Aufzugsbauer, Metallbauer
- gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft 
- vergleichbare Ausführungen in den letzten 3 GJ unter bewohnten 

Bedingungen
- Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
- Anzahl gewerblicher Arbeitnehmer nach Berufsgruppen
- Handelsregisterauszug aus 2014/2015, bei GbR Vertretungsvollmacht
Bietergemeinschaften haben die Mitglieder, den bevollmächtigten 
Vertreter und die Absicht im Auftragsfall eine ARGE zu bilden, zu 
nennen. Die Nachweise gelten für die Mitglieder ebenso.

www.lwb.de

Wie Kinder spielerisch lernen  

Das Sammeln von Stickern oder 
Karten liegt vor allem bei Kindern 
seit jeher hoch im Kurs. So wird 
der Schulhof schnell zur Tausch-
börse für die bunten Aufkleber 
der liebsten Zeichentrick-Helden, 
exotischsten Tiere und tollsten 
Bundesliga-Spieler. Dabei ken-
nen die kleinen Sammler-Profis 
jedes ihrer Fundstücke genau und 
können die mit den Karten beige-
brachten Informationen aus dem 
Effeff nennen – da staunen Eltern 
oft nicht schlecht. 
Ob Sport-, Tier- oder Comic-Hel-
den – gerade bei diesen Sam-
mel-Hobbys eignen sich Kinder 
schnell und spielerisch Wissen 
über vielfältige Themenbereiche 
an. Wer seinem sammelbegeister-
ten Sprössling nachhaltige The-
men über die Natur näher bringen 
möchte, trifft mit dem neuen Sti-
ckeralbum „Mein Mitmach-Buch“ 
von REWE genau die richtige 
Wahl.

Die 180 verschiedenen REWE 
Puzzle-, Glitzer- und Formsticker 
von den Disney Stars vermitteln 
neben kreativen Basteltipps, kin-
derleichten Kochrezepten und 
lustigen Spielideen wissenswer-
te Inhalte über den nachhaltigen 

Umgang mit der Umwelt auf spie-
lerische Weise. So erklärt zum 
Beispiel der Disney Held Winnie 
Puuh, warum der Erhalt der Bie-
nenvölker für uns so wichtig ist 
und Minnie Mouse verrät ihr le-
ckeres Pfannenkuchenrezept für 
kleine Köche. Beim Sammelheft 
„Mein Mitmach-Buch“ ist der 
Name Programm: Denn dem Al-
bum liegen drei Samentütchen 
bei – Gartenkresse, Kirschtomaten 
und Bienenblumen – die von den 
Kindern selbst angepflanzt wer-
den können. Außerdem können 
alle 96 Seiten des Mitmach-Buchs 
bemalt oder beschrieben werden.

Bis zum 13. Juni erhalten Kun-
den in allen teilnehmenden 
REWE- und nahkauf-Märkten 
pro 10,00 Euro Einkaufswert ein 
Päckchen mit vier Sammelauf-
klebern gratis an der Kasse. Das 
Sammelalbum ist für 2,50 Euro 
erhältlich.

Schnelle Salatideen mit KNORR Salatkrönung 
Rezepttipp: Mangosalat mit Pfefferschoten und Croutinos
Appetitanregende Vor-
speise, frische Beilage oder 
sättigende Hauptspeise – 
Salate schmecken zu fast 
allen Gelegenheiten. Wie 
aus wenigen Zuta-
ten ganz einfach 
ein leckerer Salat 
entsteht, beweist 
Knorr mit vielen 
neuen Rezepten. Die 
Kreationen gelingen 
mit einer bis fünf 
frischen Zutaten im 
Handumdrehen. Ganz 
gleich, ob Blattsalate, Tomaten, 
Möhren, Gurke oder Radieschen 
in der Schüssel landen – KNORR 
Salatkrönung verleiht mit ihrer 
Variantenvielfalt jedem Gericht 
das gewisse Etwas. Alle Salat-
ideen hat Knorr in einem Rezept-
buch zusammengestellt. Das Buch 
ist derzeit exklusiv für alle treu-
en Salatkrönung-Kunden erhält-
lich. Wer schon jetzt eine von fast 

40 frischen Salatkreationen aus 
dem Buch genießen möchte, fi n-

det hier das Rezept für Mangosalat 
mit Pfefferschoten und Croutinos:
Zutaten: 1 Mango, 2 rote Pfeffer-
schoten, 150 g Eisbergsalat, 50 g 
Rucola, 1 Beutel KNORR Salat-
krönung Paprika-Kräuter, 3 EL 
Öl (z. B. Keimöl), 1 Beutel KNORR 
Salatkrönung Croutinos mit Pap-
rika und Pinienkernen
Zubereitung: Mango schälen und 
in Stücke oder Spalten schnei-
den. Pfefferschoten halbieren, 

entkernen und fein schneiden. 
Eisbergsalat putzen und mund-
gerecht zerteilen. Zusammen mit 
dem Rucola waschen und trocken 
schleudern oder gut abtropfen las-
sen. KNORR Salatkrönung Papri-
ka-Kräuter mit 3 EL Wasser und 
3 EL Öl verrühren. Mit Eisberg-
salat, Rucola, Pfefferschoten und 
Mango mischen. Kurz vor dem 
Servieren Croutinos über den 
Mangosalat streuen.

In den Genuss des Rezeptbuches 
kommen Salat-Liebhaber ganz 
einfach: Sechs KNORR Salatkrö-
nung-Produkte kaufen, die Bar-
codes ausschneiden und bis zum 
30. September 2015 einschicken. 
Alle Teilnehmer haben darüber 
hinaus die Chance auf eine von 
333 Leifheit Salatschleudern 
(www.leifheit.de). Weitere Infor-
mationen und Rezeptideen unter 
www.knorr.de/salat

Milchprodukte unbeschwert genießen: Landliebe jetzt auch laktosefrei
Ob frische Milch oder 
Milchgetränke, lecke-
re Joghurts oder Pud-
dings – Milchprodukte 
gehören zu den kleinen, 
selbstverständlichen 
Genüssen des Alltags. 

Doch rund 12 Millionen 
Menschen in Deutsch-
land wird dieser Genuss 
erschwert, weil ihr Kör-
per das Enzym Laktase 
entweder gar nicht oder 
nur unzureichend pro-
duziert. Dadurch kön-
nen sie die in Milchprodukten ent-
haltene Laktose, den Milchzucker, 
nicht verdauen. 

Sie reichert sich im Darm an und 
kann eine Reihe gesundheitlicher 
Beschwerden verursachen: von 
Blähungen und Bauchkrämpfen 
bis hin zu Übelkeit und Erbre-
chen. Solche Beschwerden lassen 
sich durch den Verzehr laktose-
freier Milchprodukte vermeiden. 

Die Marke Landliebe bietet jetzt 
viele ihrer beliebten Produkte 
auch ohne Laktose an. Neben cre-
migem Naturjoghurt gibt es Vanil-
le- und Erdbeerfruchtjoghurt oder 
Joghurt auf Frucht in den Sorten 
Erdbeere, Kirsche, Himbeere und 
Pfirsich-Maracuja. Sahnepudding 
Schokolade und Vanille und le-
ckere Milchgetränke mit Schoko-, 
Vanille- und Kaffeegeschmack 
runden das Sortiment ab. Gemäß 

der Landliebe Quali-
tätsgarantie werden 
die Produkte sorgfältig 
hergestellt und bieten 
neben höchster Qualität 
vor allem unvergleichli-
chen Genuss und besten 
Geschmack. 

Auch bei den laktose-
freien Produkten wird 
gute Milch von Kühen 
verwendet, die mit tra-
ditionellen Futterpflan-
zen wie Gras oder Raps 
gefüttert werden. Da-

durch ist die Milch von Landliebe 
garantiert ohne Gentechnik. Es 
gelten bei der Herstellung strengs-
te Qualitätskriterien und schonen-
de Herstellungsverfahren. So wird 
für die laktosefreie Milch ein pa-
tentiertes Verfahren angewandt, 
das den unverfälschten, vollmun-
digen Milchgeschmack erhält, den 
man von klassischer Frischmilch 
kennt. Landliebe bietet somit vol-
len Genuss auch laktosefrei.

PKW-Ankauf, Tel. 4 41 06 61
Schaller Automobile, Plautstr. 17

PKW-Ankauf

Rajasthan – Land der Maharajas
Indien – geheimnisvoll und magisch. Atemberaubend schöne Landschaften, farbenprächtige Paläste, einfaches Leben und tiefe 
Religiosität im Gegensatz zu modernen Riesenmetropolen – erleben Sie Kontraste, wie sie deutlicher kaum vorstellbar sind! 
Unsere Rundreise durch Rajasthan ist eine der schönsten Reisen, die man in Indien machen kann. Facettenreiche Natur und 
vielfältige Kultur erwarten Sie – vom märchenhaften Glanz der Maharajas bis hin zu 
den prächtigen Monumenten der Mogul-Zeit, darunter das weltberühmte Taj Mahal. 
Die Tiger von Ranthambore, geschmückte Elefanten und leuchtend bunte Farben prä-
gen das Bild Rajasthans ebenso wie die Weite der Wüste. Ein Besuch des „modernen“ 
Indien in Bombay mit seinen scharfen Kontrasten zwischen Tradition und Gegenwart 
rundet diese Erlebnisreise bestmöglich ab.

Im Reisepreis enthalten: Haustürabholung bis 50 km vom Zustiegsort Leipzig und Halle 
(ab 51 km: gg. Aufpreis auf Anfrage, alternativ zentraler Buszustieg) + Nonstop-Linienfl ug 
mit Lufthansa nach Delhi und zurück von Mumbai inklusive innerdeutscher Anschlussfl üge 
+ 12 Übernachtungen in guten Mittelklassehotels (Landeskategorie 4 Sterne) + Halbpen-
sion + Mittagessen am 13.Tag + Rundreise und Transfers im klimatisierten Reisebus mit 
qualifi zierter, deutschsprachiger Reiseleitung + Stadtrundfahrten, Besichtigungen und Ein-
trittsgelder lt. Detailprogramm + Ausreisesteuer in Höhe von ca. 20 Euro + Reiseliteratur

Reisepreis pro Person: 
Im Doppelzimmer 1899,00 €
Aufpreis Einzelbelegung 299,00 €

Termin: 
23.10. – 06.11.2015
(15 Tage)

Franken

Bei Bamberg, 5 T. HP ab 159,- €, eig. Metz-
gerei, Menüwahl,  09535-241, Prosp. anf.

Spreewald

Nordsee

Fränkische Schweiz

REWE geht mit Weinfreunde.de online

Mit Weinfreunde.de von REWE 
finden Kunden ab sofort einfach 
und schnell den passenden Wein 
in Fachhandelsqualität für jeden 
Anlass und Geschmack. Der neue 
Online-Shop bietet ein Angebot von 
rund 450 besonderen und exklusi-
ven Weinen zu einem ausgezeich-
neten Preis-Genuss-Verhältnis. Der 
Weinversand ergänzt die Online- 
Aktivitäten, mit denen der Lebens-
mitteleinzelhändler REWE bereits 
sehr erfahren und erfolgreich ist. 

Das Sortiment 
r e i cht  von 
spr i tz ig- fr i -
schen Weiß-
weinen aus 
Deutschland 
über fruchti-
ge Rosé-Weine 
aus Frankreich 
bis hin zu wür-
zig-beer igen 
Rotweinen aus 
Spanien, Italien 
oder Übersee. 

Edle Schaumweine wie Champa-
gner, Prosecco und Co. runden das 
weiter wachsende Sortiment ab. 

Weinfreunde.de steht für eine 
optimale Rundum-Beratung für 
Weinliebhaber. Im Online-Shop 
erhalten sowohl Einsteiger als 
auch Weinkenner durch ausführ-
liche Informationen zum Produkt, 
Geschmack, Anlass oder Essen 
eine hilfreiche Orientierung beim 
Einkauf. Daneben regen Empfeh-

lungen, Sonderangebote und Ein-
steigerpakete dazu an, neue Weine 
zu entdecken. Kompetente Wein-
fachberater helfen bei Fragen über 
eine spezielle Hotline weiter.

Die Bestellung geht – auch auf 
allen mobilen Endgeräten – un-
kompliziert und schnell: Beim 
gewünschten Wein einfach auf 
„Bestellen“ klicken. Ist der indi-
viduelle Warenkorb zusammenge-
stellt, Lieferadresse wählen und 
zurücklehnen. Sicher bezahlt wer-
den kann online per PayPal, Kre-
ditkarte oder Lastschrift. Es gibt 
keinen Mindestbestellwert oder 
eine Mindestbestellmenge. Nach 
Eingang der Bestellung liefert der 
Paketdienst DHL das Weinpaket 
innerhalb von drei Tagen zuver-
lässig und bequem nach Hause. 

Zum Start des Online-Shops lie-
fert Weinfreunde.de ab einem 
Rechnungsbetrag von 25 Euro 
versandkostenfrei.

URLAUBSTIPPS

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Wohnmobile

Rufen Sie uns an!

Tel.: 0341 / 21 81 - 27 25

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

Transparent und 
verständlich

(djd). Verständlichkeit statt 
Fachchinesisch: Auf Trans-
parenz setzt das neue Online-
Versicherungsangebot von 
Community Life. Die Faust-
regel lautet dabei: Kein Satz 
soll länger sein als 15 Wörter, 
sonst wird es unnötig kompli-
ziert. Transparenz ist zudem 
oberstes Gebot: Die Kunden 
können jederzeit alle Informa-
tionen einsehen, die zu ihrem 
Vertrag gespeichert sind. Ein 
weiterer wichtiger Vorteil ist 
der Festpreis. Üblicherweise 
werben Versicherer mit einem 
sogenannten Nettobeitrag. 
Später wird daraus ein weit-
aus höherer Bruttowert. Bei 
den Produkten auf www.
communitylife.de steht die 
regelmäßige Rate von Beginn 
an fest - ohne böse Überra-
schung.
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Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser,
das Sozialgesetzbuch II ist die 
gesetzliche Grundlage für die 
Arbeit des Jobcenters Leipzig 
und wahrlich keine leichte 
Kost. Die Behördensprache 
ist für die leistungsberechtig-
ten Bürgerinnen und Bürger 
nicht immer leicht zu verste-
hen. Meine Kolleginnen und 
Kollegen  haben wichtige und 
häufi g auftretende Anliegen 
zusammengetragen und für 
Sie fernab der Amtssprache 
beantwortet.   
freundliche Grüße
Ronny Schleicher, Pressesprecher

Fragen zum Bescheid? 
Unklarheiten persönlich 

besprechen.
Bewilligungsbescheide, gera-
de bei größeren Familien kön-
nen sehr umfassend. Ein Kind 
geht in die Schule, das andere 
absolviert eine Ausbildung, die 
Ehefrau geht in Teilzeit arbei-
ten und ein Teil der vorausge-
zahlten Betriebskosten wurde 
vom Vermieter zurückgezahlt. 
All das fl ießt in die Berechnung 
des sogenannten Regelsatzes 
mit ein. Der Bewilligungsbe-
scheid umfasst schnell viele 
Seiten und ist für Kunden nicht 
immer auf den ersten Blick zu 
verstehen. Unverständlichkeit 
schafft Misstrauen. Das Jobcen-
ter arbeitet an einer klaren und 
verständlichen Sprache und 
bietet an, eventuelle Unklar-
heiten direkt im zuständigen 
Leistungsteam persönliche zu 
besprechen. 
Zur Terminvereinbarung gibt 
es mehrere Möglichkeiten. 
Entweder eine E-Mail an das 
zuständige Team senden, die 
E-Mailadresse ist in jedem 
Briefkopf der Schreiben hin-
terlegt, oder einen Termin 
über das telefonische Service-
Center, 0341 -913 10 705, ver-
einbaren. 
Die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass sich im persönlichen 
Gespräch vieles klären lässt 
und oft auch Widerspruchs-
verfahren vermieden werden 
können. 
Eine weitere Möglichkeit 
ist der Bescheiderklärer im 
Internet. An einem Musterbe-
scheid und einem Musterbe-
rechnungsbogen wird Schritt 
für Schritt erklärt, was sich 
hinter der Verwaltungssprache 
verbirgt. Fachbegriffe werden 
einfach und nachvollziehbar 
erläutert. Wenn man mit der 
PC-Maus über die farblich mar-

kierten Begriffe der Musterdo-
kumente fährt, werden kurze 
Erläuterungstexte angezeigt. 
Die gesammelten Erklärungs-
texte sind außerdem nochmals 
aufgelistet.
Die Muster des Bewilligungs-
bescheides und des Berech-
nungsbogens im Internet 
fi nden Sie unter www.arbeits-
agentur.de > Bürgerinnen 
& Bürger > Arbeitslosigkeit 
> Grundsicherung > Der 
Bescheid.

Offenes Klima 
in der Vermittlung

Für eine möglichst gute 
Zusammenarbeit ist ein offe-
nes Klima in den Gesprächen 
bei der Arbeitsvermittlerin 
bzw. dem Arbeitsvermittler 
oft entscheidend. Nur wenn 
die Jobcenter-Mitarbeiter 
die individuelle Situation 
kennen, kann der nächste 
Schritt sinnvoll geplant und 
die richtige Unterstützung 
angeboten werden. „Manch-
mal haben die Menschen das 
Gefühl, sich in der Arbeits-
vermittlung rechtfertigen zu 
müssen oder fühlen sich von 
der Fülle der Informationen 
erschlagen. Wenn das so ist, 
bitten wir darum das zu sagen. 
Es gibt ein breites Spektrum an 
Unterstützungs- und Förder-
möglichkeiten, von der Hilfe 
beim Anfertigen von Bewer-
bungsunterlagen im JobClub, 
dem Bewerberzentrum des 
Jobcenters, über umfassende 
Qualifi zierungen bis hin zur 
Beratung bei der Anerken-
nung ausländischer Berufsab-
schlüsse über unseren Partner 
IBAS oder auch die Jugend-
beratungsstelle jUKON hier 
im Haus. Nur wenn die Ver-
mittlungsfachkräfte erfahren 
was die Menschen gerade 
beschäftigt und was sie benö-
tigen, können wir den Weg in 
Arbeit unterstützen“, wirbt 
Jobcenter-Sprecher Schleicher 
für den Dialog. 

Bis Ende Juli ist mittwochs 
noch geschlossen

Noch bis Ende Juli bleibt das 
Leipziger Jobcenter mittwochs 
für den Besucherverkehr 
geschlossen. Hintergrund ist 
die Umsetzung eines neuen 
IT-Verfahrens zur Leistungs-
gewährung. Die Schließtage 
betreffen alle Liegenschaf-
ten. Wer an den Schließta-
gen jedoch einen Termin im 
Jobcenter hat, kann diesen 
aber ohne Einschränkun-

gen wahrnehmen. Von den 
Schließtagen ausgenommen 
sind außerdem die Agentur 
für Arbeit Leipzig und der 
JobClub Leipzig ¬– das Bewer-
berzentrum des Jobcenters in 
der Axis-Passage. Über das 
telefonische Servicecenter 
bleibt das Jobcenter auch an 
den Schließtagen unverändert 
von 08:00 bis 18:00 Uhr unter 

Coaching müssen gut orga-
nisiert sein. 
Beispielsweise der Erstan-
tragsservice, das sind zwei 
Teams die ausschließlich 
neue Anträge auf Arbeitslo-
sengeld II bearbeiten, ist auf 
das Wahrnehmen der Termine 
angewiesen und auch für die 
Antragsteller und Antrag-
stellerinnen sind diese sehr 

kostenfreie 
SMS-Terminerinnerung

Jobcenter und Arbeitsagentur 
Leipzig bieten allen Arbeit-
suchenden die kostenfreie 
SMS-Terminerinnerung an. 
24 Stunden vor jedem Termin 
erhalten sie dann ergänzend 
zu den Einladungsschreiben 
eine SMS mit Datum, Uhrzeit 
und Ort des nächsten Termins.

mens aus eben diesen vorran-
gigen Leistungen geringer ist 
als der einer Person zustehende 
Grundbetrag, erstellt das Job-
center Leipzig einen Bewilli-
gungsbescheid und zahlt die 
Leistungen aus. 
Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Leis-
tungsteams des Jobcenters 
müssen daher die vorran-
gigen Leistungen bei der 
Antragsbearbeitung berück-
sichtigen und deshalb bei-
spielsweise Kindergeldbe-
scheide, Auskünfte zu Unter-
haltszahlungen, Elterngeld, 
Kontoauszüge, eventuell den 
Wohngeldbescheid, mögli-
cherweise Einkommensbe-
scheinigungen, Policen der 
Lebensversicherung oder den 
BAföG-Bescheid einzusehen.
1 vorrangige Sozialleistungen sind beispiels-
weise: Kinderzuschlag, Kindergeld, Wohngeld,  
Mutterschaftsgeld, Elterngeld/Betreuungsgeld, 
Renten, Arbeitslosengeld I, BAföG, Berufsaus-
bildungsbeihilfe 

Veranstaltungsreihe „Gesund-
heit und Wohlbefi nden“

Regelmäßig lädt das Jobcen-
ter Leipzig Interessierte zu 
Veranstaltungen rund um das 
Thema Gesundheit, Wohl-
befi nden und Förderung der 
persönlichen Fürsorge ein. 
Die Veranstaltungsreihe ist 
nach dem großen Zuspruch 
des Gesundheitstags im ver-
gangenen Jahr entstanden. Das 
Feedback der Besucherinnen 
und Besucher zeigte ein großes 
Informationsinteresse rund 
um das Thema Gesundheit und 
Gesunderhaltung. Deshalb 
wurde für 2015 eine abwechs-
lungsreiche Veranstaltungsrei-
he kreiert. Im März begeisterte 
der Vortrag zur aktiven Bewäl-
tigung von Arbeitslosigkeit 
die Besucher. Im April stellte 
man sich gemeinsam mit dem 
Zahnfee e.V. und Leipziger 
Zahnärzten in mehreren klei-
nen Veranstaltungen der Angst 
vorm Zahnarzt und im Mai 
lautete das Thema „Raus aus 
der Schuldenfalle“.
Auch die nächsten Veran-
staltungen stehen schon fest. 
Am 18. Juni heißt es gemein-
sam mit und bei der Ver-
braucherzentrale „Gesund 
essen – besser leben“, am 08. 
September geht es um Hilfe 
und Entlastung bei pfl egebe-
dürftigen Angehörigen. Das 
Thema Impfschutz wird am 
14. Oktober besprochen und 
Unterstützungsmöglichkeiten 
für Angehörige von sucht-
kranken Menschen bilden 

den Abschluss der Veranstal-
tungsreihe 2015 im November. 
Die aktuellen Themen und 
Veranstaltungsorte können an 
mehreren Stellen nachgeschaut 
werden. Zu fi nden sind sie im 
Internet, und dort im Veran-
staltungskalender des Job-
centers oder dem Archiv der 
Pressemitteilungen auf www.
leipzig.de/jobcenter, über 
Aushänge und Flyer in allen 
Liegenschaften des Jobcenters 
und in den Büros der Vermitt-
lerinnen und Vermittler.  Der 
Besuch aller Veranstaltungen 
ist kostenfrei.

Zahlungslücken vermeiden: 
Rechtzeitig Anträge stellen
Um Zahlungslücken zu ver-
meiden, sollten Weiterbewilli-
gungsanträge frühzeitig, dass 
bedeutet etwa 4 Wochen vor 
Ablauf des aktuellen Zeitrau-
mes, abgegeben werden. 
Leistungen nach dem SGB II 
werden für einen bestimmten 
Zeitraum gewährt, bisher für 
sechs, seit diesem Jahr in der 
Regel für zwölf Monate. Nach 
Ablauf dieses Zeitraums ist 
für eine weitere Zahlung von 
Grundsicherungsleistungen 
ein Weiterbewilligungsantrag 
notwendig. 
Den Weiterbewilligungsan-
trag versendet das Jobcenter 
etwa vier Wochen vor Ende 
des laufenden Bewilligungs-
abschnitts per Post an die 
Bürgerinnen und Bürger. 
Dieser Service entbindet aber 
nicht von der Notwendigkeit, 
das Ende des Bewilligungs-
zeitraums selbst im Blick zu 
behalten und rechtzeitig einen 
Weiterbewilligungsantrag 
zu stellen. Nur so lassen sich 
Zahlungslücken vermeiden. 
Sollte das Beendigungsschrei-
ben mit dem Weiterbewilli-
gungsantrag nicht rechtzeitig 
zugestellt werden, dann bieten 
sich folgende Möglichkei-
ten an. Im Internet unter 
www.leipzig.de/jobcenter 
(► Downloads) können sich 
die Bürgerinnen und Bürger 
eigenständig einen Weiterbe-
willigungsantrag ausdrucken. 
Alternativ kann telefonisch 
über das Service-Center des 
Jobcenters unter 0341 - 913 
10705 ein Weiterbewilligungs-
antrag anfordert werden. 
Bei verspäteter Antragsabga-
be, nach Ablauf des letzten 
Bewilligungszeitraums, wird 
individuell geprüft ab wann 
Leistungen weiter gewährt 
werden können. 

Informa  onen aus dem Jobcenter

Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VOB/A und VOL/A

Bau einer Fahrzeugwaage
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6534-01-0433
e) Ort der Ausführung:
 Bau einer Fahrzeugwaage, Außenstelle VTA, 

Zweinaundorfer Straße 81, 04318 Leipzig, Fahr-
zeugwaage und Zubehör �

Edelstahlelemente
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6533-01-0436
e) Ort der Ausführung:
 Völkerschlachtdenkmal, 5. BS-Außenanlagen, 

2. BA, Kopfbauten, Straße des 18. Oktober 100, 
Leipzig, Edelstahlelemente �

1. Ausschreibungen nach VOL werden auf der städtischen Homepage unter www.ausschreibungen.
leipzig.de veröffentlicht. Der Download der Vergabeunterlagen ist kostenfrei. Sollte der Download 
nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an support_vergabe@leipzig.de. 

2. Angebotsabgabe: Das Angebot ist ausschließlich schriftlich bis zum geforderten Termin in einem 
geschlossenen Umschlag einzureichen.  Das Ende der Angebotsfrist ist in jedem Fall der späteste 
Eingangstermin.

  Postanschrift:  Stadt Leipzig, Zentrale Ausschreibungsstelle VOL, 04092 Leipzig
 persönliche Abgabe: Stadt Leipzig, Zentrale Ausschreibungsstelle VOL,
     Martin-Luther-Ring 4-6, Zimmer U 40, 04109 Leipzig
3. Zahlungsbedingungen: nach VOL/B § 17; weiterhin gelten die Allgemeinen Auftrags- und Zah-

lungsbedingungen der Stadt Leipzig für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen (sind den 
Vergabeunterlagen zu entnehmen)

4.  Sprechzeit der Zentralen Ausschreibungsstelle VOL
 nur nach tel. Voranmeldung unter (0341) 1 23 23 86 oder 1 23 23 76
 Neues Rathaus, Zimmer U 40, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VOL/A

Trockenbauarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6537-01-0437
e) Ort der Ausführung:
 Werner- Heisenberg-Gymnasium, Sanierung der 

Sanitäranlagen Teil 1 WC Mädchen, 04159 Leip-
zig, Renftstraße 3, Los 4 Trockenbauarbeiten �

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6538-01-0445
e) Ort der Ausführung:
 Carl-von-Linne-Grundschule/Förderschule 

Lindenhof,Bestandserhaltende Maßnahmen 
Brandschutz, Delitzscher Straße 110, 04129 Leip-
zig, Trockenbau �

Werkraumausstattung/
Hauswirtschaftsraum Schule

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6535-01-0438
e) Ort der Ausführung:
 Förderschule Käthe- Kollwitz, Karl-Vogel- Stra-

ße 17/19, 04318 Leipzig, Werkraumausstat-
tung/Hauswirtschaftsraum Schule �

Tischler Denkmal Schule
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6537-01-0443
e) Ort der Ausführung: Förderschule Käthe Kol-

lwitz, 04318 Leipzig, Karl-Vogel- Straße 17/19, 
Denkmalgerechte Tischlerarbeiten Schule �

Dachdecker-, Dachklempner,
Hausschwammsanierung Dach

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6532-01-0454
e) Ort der Ausführung:
 Werner-Heisenberg-Schule, Sanierung der Äu-

ßeren Hülle-Dach, Renftstr. 3, 04159 Leipzig, 
Los 14: Dachdecker-, Dachklempnerarbeiten, 
Hausschwammsanierung-Dach �

Bodenbelags- und 
Parkettarbeiten

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Offenes Verfahren
 Vergabenummer: B15-6537-06-0458
e) Ort der Ausführung:
 Förderschule Käthe Kollwitz, Karl-Vogel-Str. 

17/19, 04318 Leipzig, Bodenbelags- und Par-
kettarbeiten Schule und Turnhalle �

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VOB/A
Ausschreibungen nach VOB/A werden auf den Webseiten der Stadt Leipzig unter 
- www.leipzig.de -> Wirtschaft und Wissenschaft -> Unternehmensservice -> Vergaben VOB/VOL 
oder direkt unter 
- www.leipzig.de/pervergabe/ausschreibungen_VOB.aspx veröffentlicht.

Den vollständigen Wortlaut der Bekanntmachungen gem. §§ 12 und 12 EG Abs. 2 VOB/A 
fi nden Sie auf der o. g. Webseite.

Die Vergabeunterlagen können Sie kostenlos in digitaler Form ebenfalls unter der o. g. Web-Adres-
se erhalten. 
Dazu müssen Sie sich einmalig unter www.leipzig.de/pervergabe/registrieren.aspx registrieren.
Das Datum, ab dem die Vergabeunterlagen zum Download bereit stehen, entnehmen Sie bitte bei Öf-
fentlicher Ausschreibung oder Offenem Verfahren der Bekanntmachung. 
Bei Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb erhalten Sie eine gesonderte Aufforderung zur Teil-
nahme am Wettbewerb, sofern Sie sich um die Teilnahme vorher schriftlich beworben haben und Ihre 
Bewerbung berücksichtigt wurde.
Bei Beschränkter Ausschreibung, Freihändiger Vergabe sowie Verhandlungsverfahren erhalten Sie 
eine gesonderte Aufforderung zur Teilnahme am Wettbewerb, sofern Sie dafür ausgewählt wurden.
Bei technischen Fragen zur Anmeldung oder zum Download wenden Sie sich bitte per 
E- Mail an support_vergabe@leipzig.de oder Tel. (0341) 123-7659 bzw. -7730.
Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte an folgende Mitarbeiterinnen der Zen-
tralen Vergabestelle der Stadt Leipzig:

Frau Classen, Tel. (0341) 123-7776
Frau Schwarze, Tel. (0341) 123-7778
Frau Hanisch, Tel. (0341) 123-7788

Bei fachlichen Fragen zum Verfahren wenden Sie sich bitte an den/die in der Bekanntmachung oder 
den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

Folgende Ausschreibung ist neu eingestellt unter: www.leipzig.de/pervergabe

Küchenkleinbedarf und Geschirr
Vergabe-Nr.: L15-5111-01-0028
Art und Umfang der Leistung: Lieferung von Küchenkleinbedarf und Geschirr für derzeit 48 Kin-

dertageseinrichtungen der Stadt Leipzig (Gesamtjahresauftragswert 
ca. 45.000 EURO) �

Rohbau Abstellhalle Teil 2
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6533-01-0465
e) Ort der Ausführung: Feuerwehrzentrum Leipzig, 

2. BA, Abstellhalle Teil 2, Gerhard-Ellrodt-Str. 29 
c,d, 04249 Leipzig, Abstellhalle - 2.BA - Rohbau �

WC-Trennwände Schule
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement, 

04092 Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6537-01-0444
e) Ort der Ausführung: 
 Förderschule Käthe Kollwitz, Leipzig, Karl-Vo-

gel-Straße 17/19, 04318 Leipzig, WC-Trennwän-
de Schule �

Straßenbauarbeiten
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Verkehrs- und Tiefbauamt, 04092 

Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6630-01-0414
e) Ort der Ausführung:
 Deckenbaumaßnahme „An der Hauptstraße“ in 

04356 Leipzig, OT Hohenheida, Straßenbau �

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Leipzig - Verkehrs- und Tiefbauamt, 04092 

Leipzig
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
 Vergabenummer: B15-6630-01-0415
e) Ort der Ausführung:
 Ausbau landwärtige Bushaltestelle „Alte Salz-

straße“ in der Kiewer Straße (Richtung Schö-
nau) in 04209 Leipzig, OT Grünau, Straßen-
bau �

Anzeige

der Telefonnummer 0341 913 
10705 erreichbar. 
Die Agentur für Arbeit Leipzig 
ist hiervon nicht betroffen.

Achtung neue BG-Nummern
Durch das neue IT-Verfah-
ren zur Leistungsgewährung 
haben sich auch die Bedarfs-
gemeinschaftsnummern geän-
dert. Damit der Übergang zum 
neuen System reibungslos 
funktioniert, bittet das Job-
center Leipzig darum, einfach 
immer die im letzten Schreiben 
des Jobcenters hinterlegte 
Nummer zu verwenden.  

Zum Termin kommen oder 
rechtzeitig absagen 

Sowohl die Leistungs- als 
auch die Vermittlerteams im 
Jobcenter Leipzig organisieren 
ihre Gespräche überwiegend 
fest terminiert. Die pünktliche 
und zuverlässige Zahlung des 
Geldes an die etwa  70.000 
leistungsberechtigen Perso-
nen in der Stadt Leipzig und 
auch die Gespräche zu Beruf, 
Ausbildung, Qualifi zierung, 

sinnvoll.  In weit mehr als 
der Hälfte der Fälle fehlen 
zur Bearbeitung notwendige 
Unterlagen. Das wird in den 
Terminen sofort erkannt und 
besprochen. Werden die Ter-
mine nicht eingehalten, kön-
nen eventuelle Unklarheiten 
nicht besprochen werden, es 
entstehen längere Postlaufzei-
ten und die Auszahlung des 
Geldes verzögert sich. 
„Wir bitten darum die Ter-
mine im Jobcenter, egal ob in 
der Arbeitsvermittlung oder 
Leistung, pünktlich wahrzu-
nehmen und wenn das nicht 
möglich ist über das telefoni-
sche Servicecenter, Telefon: 
0341 – 913 10 705 abzusagen“, 
appelliert der Jobcenter-Spre-
cher. Das Service-Center ist 
erreichbar montags bis freitags 
von 08:00 bis 18:00 Uhr. „Die 
Kolleginnen und Kollegen ver-
suchen so fl exibel wie möglich 
zu sein, können jedoch auf 
Grund von Anschlusstermi-
nen nicht immer auf verspätet 
erscheinende Personen sofort 
eingehen“, erklärt er weiter.

Anmelden dafür kann man sich 
beim persönlichen Ansprech-
partner sowie telefonisch über 
das Service-Center. 
Service-Center 
Jobcenter Leipzig: 0341 -  913 10 705
Service-Center 
Arbeitsagentur: 0800 - 4 5555 0

Warum so viel Papier?
Wer Leistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch II bean-
tragt, muss oftmals eine 
Menge an Dokumenten bei-
bringen. Warum ist das so? 
Die Grundsicherungsleis-
tungen des SGB II (Hartz IV) 
sind sogenannte nachrangige 
Leistungen. Geregelt ist das im 
Paragraf 11 und 12 des SGB II. 
Das heißt, zur Prüfung eines 
Anspruchs und der korrekten 
Berechnung werden zunächst 
sogenannte vorrangige Ein-
nahmen und Einkommen, 
eventuelle Vermögen, Freibe-
träge und auch der Anspruch 
auf möglicherweise andere 
Sozialleistungen1 geprüft. 
Wenn diese Ansprüche nicht 
bestehen bzw. das Einkom-
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HILFE IM TRAUERFALL WIR SIND FÜR SIE DA

Der Evangelisch-Lutherische Friedhofsverband 

Leipzig verwaltet sechs kirchliche Friedhöfe im 

Stadtgebiet. Darunter auch den Friedhof Leutzsch.

Der ursprüngliche Friedhof von Leutzsch lag an 

der Laurentius-Kirche im Zentrum des Dorfes. Als 

er nicht mehr ausreichte, wurde im Jahr 1853 ein 

weiterer Friedhof an der heutigen Rückmarsdor-

fer Straße angelegt.

Der Friedhof Leipzig - Leutzsch

KIRCHLICHE FRIEDHÖFE LEIPZIG

(Teil 2) Friedhof Leutzsch

 ab 10:00 Uhr: Andacht in der Friedhofskapelle

 danach: verschiedene musikalische Klangvorfüh-

rungen durch den Klangkünstler Erwin Stache 

 ab 11:00 Uhr: Führung über den Friedhof mit 

Geschichte und Geschichten über Leutzsch

 danach: Mittagspause mit Möglichkeiten für 

alle Fragen rund um das Thema Friedhof, sowie 

der Gelegenheit mittels einer Hebebühne einen 

Blick von  oben auf den Friedhof und über den 

Stadtteil zu werfen

 ab 14:00 Uhr: Vorstellung von Mustergräbern. 

Dazu Erläuterungen von Steinmetzen und Fried-

hofsgärtnereien bezüglich Grabbepfl anzung, 

Grabmalgestaltung und Trauersymbolik

 gegen 15:00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Kontakt: Friedhof Leutzsch

Rückmarsdorfer Straße 13

04179 Leipzig · Telefon: 45 12 307

Telefax: 44 29 691 · E-Mail: leutzsch@

friedhofsverband-leipzig.de

die nach der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhe-

zeit verlängerbar sind

Diese Bestattungsarten bieten, auch in Zusammen-

arbeit mit einer qualifi zierten Friedhofsgärtnerei, 

ein vielfältiges und durchaus preisgünstiges Ange-

bot für eigene Grabgestaltung. 

Darüber hinaus werden auf dem Friedhof Leutzsch 

auch Gemeinschaftsanlagen für Erd – oder Ur-

nenbestattung angeboten. Diese Grabstellen wer-

den durch die Mitarbeiter der Friedhofsverwal-

tung gepfl egt. 

- Erdgemeinschaftsanlage/Erdrasengrab: In die-

ser Grabart wird 1 Sarg bestattet und es wird ein 

Liegestein mit dem Namen und dem Geburts- 

und Sterbejahr gelegt.

- Urnengemeinschaftsanlage: In dieser Grabart 

werden sechszehn Verstorbene beigesetzt. Nach 

der letzten erfolgten Beisetzung, wird die Grab-

stelle von Mitarbeitern der Friedhofsverwaltung 

schlicht bepfl anzt. Weiterhin wird ein Grabstein 

mit den Namen aller beigesetzten Verstorbenen 

aufgestellt.

Am 6.6.2015 von 10:00 - ca.: 15:00 Uhr möchten die 

Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung den Leutz-

scher Friedhof und ihre Arbeit mit einem breiten 

Programm der Öffentlichkeit vorstellen:

 ab 9:30 Uhr: Einlass und Empfang mit musika-

lischer Untermalung durch den Posaunenchor 

Böhlitz-Ehrenberg

Mit der Eingemeindung der Dorfgemeinde Leutzsch 

in die Stadt Leipzig im Jahr 1922 wurde der Leutz-

scher Friedhof zum Stadt-teilfriedhof, der eng mit 

der Ortsgeschichte des Stadtviertels verbunden ist. 

Es  befi nden sich dort zum Beispiel die Gräber von 

Franz Flemming, dem ein-stigen Gründer der gleich-

namigen Piano-forte-Fabrik, von Otto Schmiedt, 

der im vorigen Jahrhundert in Leutzsch als Frie-

densrichter tätig war und vom Lehrer Andreas 

Hermann Grabau, der dem Land-waisenhaus zu 

Leutzsch vorstand.

Die Friedhofskapelle wurde 1992/93 um-fangreich 

saniert. Besonders eindrucksvoll ist die vom Leip-

ziger Künstler Matthias Klemm geschaffene Grafi k 

mit dem Text des Psalms 23 „Der Herr ist mein Hirt“.

Über den öffentlichen Nahverkehr ist der Friedhof 

mit der Straßenbahnlinie sieben Haltestelle: „Rat-

haus Leutzsch“ erreichbar. Weiterhin stehen auf 

dem Friedhof Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Die folgenden Grabstellen können durch Angehö-

rige selbst bepfl anzt werden und bieten die Mög-

lichkeit für einen individuellen Grabstein. 

- Reihengräber für Erd- oder Urnenbestattung

- Wahlgräber für Erd- oder Urnenbestattungen, 

www.sbwleipzig.de

STÄDTISCHES
BESTATTUNGSWESEN
LEIPZIG GMBH

Kompetente Dienstleistungen 
aus einer Hand-von der Bestattung 
bis zur Grabpfl ege

Bestattung: 0341 8610770
Grabpfl ege: 0341 8611589
Blumeneck: 0341 4240181

PESCHEL NATURSTEIN
Inh. Florian Peschel - Steinmetz- und Bildhauermeister

Hauptstraße 46 • 04420 Quesitz
Termine: Tel. 01 74 / 3 23 59 02 • 03 42 05 / 5 87 91

Grabmale • Treppenanlagen • Bodenbeläge
Fensterbänke • Arbeitsplatten aus Naturstein

Sanierung • Bildhauerarbeiten und vieles mehr
NL 04435 Dölzig NL 04179 Leipzig NL 04420 Markranstädt
Frankenheimer Str. 33 H.-Driesch-Str.40 Lützner Str. 63
Tel. 03 42 05 / 41 81 75 Tel. 03 41 / 4 42 49 51 Tel. 03 42 05 / 8 77 10
Mi.+Fr. 10–18 Uhr Di. 12–18 Uhr Mo.+Do. 10–18 Uhr

E-Mail: Peschel-Naturstein@t-online.de

Fachgeprüfter Bestatter . Bestattungsvorsorge

Am Südfriedhof
Prager Straße 210
04299 Leipzig

Tag und Nacht 0341 / 2305822
www.bestattungshaus-franzkowiak.de

Partner Ihres Vertrauens

 Tag und Nacht
Lützner Straße 129  

Lindenau
03 41 4 79 35 14

Linkelstraße 2  
Wahren

03 41 4 61 22 66
Leipziger Straße 40

Schkeuditz
03 42 04 1 33 44

Bestattungshaus

  GmbH

Bestattungshaus

Schönefeld GmbH

Tag & Nacht:
Büroöffnungszeiten:  8.00 bis 20.00 Uhr

03 41/2 41 13 02
www.bestattungshaus-ewig.de

„EWIG“
Inhaber: 

H. Seewald

BESTATTUNGS-
HAUS 

04347 Leipzig
Bautzner Straße 18

Veröffentlichungen 
Friedhöfe in Leipzig

22. August 2015
Kirchliche Friedhöfe Leipzig - 
Friedhof Plagwitz

05. September 2015
Friedhöfe in Leipzig - 
Südfriedhof/Kolumbarium

Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gern.

 0341 / 21 81 - 27 25
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LEIPZIG IM WANDEL

Foto: Drum Cafe Physikanten; Foto: Wolfgang Herzberg

Wir freuen uns auf Sie – 

Für Leipziger da sein – ein Konzern – drei Unternehmen

31. Mai 2015 von 13 bis 21 Uhr, Markt 
   spannendes Bühnenprogramm mit Musik, Tanz, 
Quizrunden und Artistik
   großes Kinderprogramm mit Maskott chen treffen, 
Energie- und Wasserbaustelle, Karton-Straßenbahn, 

   Live-Musik mit Aeroplane, Jazzomatics und LOT
   Energie- und Wassershow mit den Physikanten
    freie Fahrt auf den Linien der LVB für Festbesucher
    gratis Trinkflaschen und Powerbanks* 

*   Nähere Informationen zur Ausgabe der Trinkflaschen und Powerbanks 
sowie zum Programm erhalten Sie in unseren Service-Centern 
in der Katharinenstraße 17 und der Markgrafenstraße 2.

Fotos: Ellie Nator, Syda Productions, steschum, ArTo
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Die Deutsche Bank,
Goldsponsor Leipzig 2015,
wünscht der Stadt Leipzig
viel Erfolg für das Festjahr 2015.

Es geht los: Leipzig feiert längstes Bürgerfest
1 000-Jährige lässt sich hochleben mit Festakt, Stadt-Fest-Spiel und Stadt-Fest-Tagen

In der kommenden Woche kommt 
das Festjahr richtig auf Touren, gleich 
mehrere Veranstaltungshöhepunkte 
reihen sich aneinander. 

Stadt-Fest-Spiel
Am 30. Mai bringt das StadtFest-Spiel 
„Lipsias Löwen“ von Theater Titanick 
und der Fairnet GmbH die Geschich-
te, Gegenwart und Zukunft Leipzigs 
auf die Straße. Sechs Skulpturen mit 
Löwentatzen verkörpern die sechs 
großen Themen der Stadt: Wirtschaft & 

Punkt 12 Uhr werden die „Löwen“ 
zum Leben erweckt. Schauspieler 
zeigen an und auf den Skulpturen 
themenbezogene Darbietungen. 
Um 14 Uhr brechen die Löwen in 
Begleitung der Schauspieler, Tänzer 
und Akrobaten Richtung Innenstadt 
auf, Passanten und Schaulustige 
dürfen sich gern anschließen. Auf 
dem Augustusplatz treffen sie um 
ca. 21.30 Uhr auf Lipsia. Als sechste 
Figur verkörpert sie das Thema 
„Bürgerschaft & Werte“. Mit einem 

fulminanten Finale, begleitet von 
Musik und Feuerwerk, klingt der 
Abend aus. 

Stadt-Fest-Tage
Vom 31. Mai bis 7. Juni machen ver-
schiedene Thementage auf dem Markt 
vor dem Alten Rathaus Programm. 
Der 31. Mai, der in Kooperation mit 
der LVV realisiert wird, ist der kom-
munalen Versorgung gewidmet. Der 
1. Juni, der internationale Kindertag, 

steht im Zeichen der kleinen Leipziger 
und bietet zahlreiche Mitmach-Aktio-
nen. Dienstags füllen die Sportler der 
Stadt den Markt mit Leben, bevor am 
Mittwoch ehrenamtlich tätige Bürger 
im Mittelpunkt stehen. Am 4. Juni ver-
wandeln Leipzigs Hochschulen den 
Platz in einen öffentlichen Hörsaal. Am 
5. Juni zeigen die Handwerksinnungen 
ihr Können. Das traditionelle Leipziger 
Stadtfest bildet den Abschluss der 
Festwoche. 
Weitere Infos: www.leipzig2015.de

Handel, Kunst & Kultur, Wissenschaft 
& Bildung, Buch & Medien, Sport 
& Umwelt, Bürgerschaft & Werte. 
Gedanklicher Ausgangspunkt ist 
eine Begebenheit des Jahres 1913: Zur 
Einweihung des Völkerschlachtdenk-
mals gastierte ein Zirkus in Leipzig. 
Die Löwen entkamen und hielten die 
Stadt in Atem. Das ganztägig angelegte 
Straßentheater erzählt die Geschichte 
Lipsias, der symbolischen Stadtgöttin 
und Schutzpatronin Leipzigs, und die 
ihrer entfl ohenen Löwen. 
Geheimnisvoll verhüllt warten die 
fünf „Löwen“, überlebensgroße 
Skulpturen, am Morgen des 30. Mai 
an fünf Plätzen auf ihren Weckruf: in 
der Stuttgarter Allee, im Bretschnei-
derpark, im Mariannenpark, auf dem 
Heinrich-Schütz-Platz und im Clara-
Zetkin-Park.

Simulation: FAIRNET/Jörg Preißinger
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LEIPZIGER BALLETT 
SOLISTEN, GÄSTE UND CHOR 
DER OPER LEIPZIG
GEWANDHAUSORCHESTER

Im Opernhaus 

AB 20. JUN. 2015

Musikalische Leitung 

ULF SCHIRMER
Inszenierung / Choreografie 

MARIO SCHRÖDER

Deutsche Fassung der Dialoge von
Frank Thannhäuser
und Nico Rabenald    

  
Die Uraufführung wurde inszeniert und choreografiert von 

JEROME ROBBINS  
Original Broadway Produktion

von Robert E. Griffith und Harold S. Prince
nach Übereinkunft mit Roger L. Stevens

WEST SIDE STORY 
Nach einer Idee von Jerome Robbins

Buch von ARTHUR LAURENTS      Musik von LEONARD BERNSTEIN      Gesangstexte von STEPHEN SONDHEIM 

W W W.OPER-LEIPZIG.DE

Attraktive
Zinsen

DenizBank auch in Leipzig – 
die sichere Adresse für Sparer!

www.denizbank.de
Service Center 0800 488 66 00

Besuchen Sie unsere Filiale in Leipzig, Markt 4 / Katharinenstraße 1-3 und 
profitieren Sie von den attraktiven Sparprodukten der DenizBank!

DenizBank ist ein Unternehmen der Sberbank Gruppe.

Der Leipziger Stadtbrief
Wohl nach 929, im Zuge der Festigung 
der ostfränkisch-deutschen Herr-
schaft in der Sorbenmark, wurde in 
Leipzig eine Burg errichtet, die auf 
einem erhöhten Geländesporn über 
der Parthe lag, und zwar im Bereich 
des späteren Franziskanerklosters 
(Matthäikirchhof), wie archäologische
Ausgrabungen nachgewiesen haben. 
Auf der Burg („in urbe Libzi“) starb 
1015 Bischof Eid von Merseburg, zu 
dessen Herrschaftsgebiet der Leipziger 
Raum gehörte. Im Umfeld der Burg sie-
delten sich nachfolgend Handwerker 
an, ebenso im Bereich um die spätere 
Peterskirche (heute Petersbogen). 
Dieweitere Entwicklung Leipzigs pro-
fi tierte von der geographischen Lage 
im Kreuzungsbereich zweier überregi-
onal wichtiger Fernhandelswege (Via 
regia und Via imperii). Im Zuge der 
sog. Ostsiedlung entstanden dabei seit 
der Mitte des 12. Jahrhunderts auch in 
Sachsen Städte.
Leipzig ist dabei die früheste Stadt-
gründung der Wettiner – noch vor 
Freiberg und Dresden. Markgraf Otto 
der Reiche „gründete“ im Bereich süd-
lich der Nikolaikirche zwischen 1156 
(Regierungsantritt des Wettiners) und 
1170 (Tod des als Zeugen genannten 
Bischofs Johann von Merseburg) eine 

„civitas“ (Stadt), indem er das Areal 
„zur Bebauung austeilte“ und den 
Bewohnern das Stadtrecht von Halle 
und Magdeburg verlieh. Gründung im 
konkreten Fall bedeutete, dass mehrere 
bereits bestehende Siedlungskerne 
zusammengefasst wurden, darunter 
eine anzunehmende Kaufl eutesied-
lung im Bereich der Nikolaikirche 
sowie weitere Siedlungen entlang 
des Brühls und um die heutige Tho-
maskirche. Die Schriftquellen geben 
allerdings keinen Aufschluss über das 
genaue Erscheinungsbild, so dass die 
Forschung in dieser Frage in erster 
Linie auf die Ergebnisse der Archäo-
logie angewiesen ist. Ein wesentliches 
Motiv für die Stadtgründung lag, 
neben der Festigung und Verdichtung 
der eigenen Herrschaft, vor allem in 
der Aussicht aufwirtschaftliche Erträ-
ge aus der Stadt begründet, zumal die-
se ihrem Herrn gegenüber zur Zahlung 
von Abgaben verpfl ichtet war.
Der Leipziger Stadtbrief weist einige 
Besonderheiten auf. Das etwa post-
kartengroße Pergament ist sowohl auf 
der Vorder- als auch auf der Rückseite 
beschrieben. Der 33-zeilige lateinische 
Text ist undatiert und nennt keinen 
Aussteller. Der Stadtbrief beginnt 
mit einer allgemeinen Begründung, 

warum die nachfolgenden Nachrich-
ten schriftlich aufgezeichnet wurden. 
Das angehängte Reitersiegel Ottos 
des Reichen steht zudem auf dem 
Kopf und wurde möglicherweise erst 
nachträglich angebracht.
Auch handelt es sich nicht, wie sonst 
üblich, um eine von der markgräfl ichen 
Kanzlei ausgefertigte Urkunde. Dies 
hat in der Forschung immer wieder zu 
Diskussionen geführt, die auch um die 
Frage der Echtheit des Stadtbriefs kreis-
ten, eine Kontroverse, die bislang zu 
keinem endgültigen Ergebnis geführt 
hat. In einem Schiedsspruch, der den 
Leipziger Bürgeraufstand 1215/16 
beendete, wurden den Bürgern durch 
Markgraf Dietrich allerdings neuerlich 
ihre Rechte bestätigt, wie sie bereits im 
Stadtbrief festgehalten sind.
Inhaltlich wurden grundlegende Fragen 
des Zusammenlebens der Bürger gere-
gelt. Hierzu zählten u. a. die Festlegung 
des städtischen Rechtsbereiches, das 
Marktrecht, Besitzrechte der Bürger, die 
Abgaben für die Nutzung der Mühle 
sowie die Stellung des landesherrlichen 
Richters, so dass hier insgesamt grund-
legende Elemente städtischer Freiheit 
schriftlich fi xiert wurden. 

Quelle: Thomas Krzenck/
www.leipzig2015.de
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Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossenschaft eG
Hartzstraße 2 · 04129 Leipzig | Telefon 0341 91 84 - 0 | E-Mail info@vlw-eg.de | www.vlw-eg.de

VLW eG seit 1922 eine Gute Adresse 
mit Tradition

e Gute Adresse 

1.000 Jahre Leipzig - 

wir sind ein Teil von Dir

Leipzig feiert „StadtFestTage“ – Programmtipps
Für Leipziger da sein – ein 

Konzern, drei Unternehmen
Leipzig steht heute für Wachstum, 
Aufschwung und Lebensqualität. Einen 
wichtigen Beitrag leistet der LVV-Kon-

zern dazu. Tagtäglich 
stehen die insgesamt 
4 800 Mitarbeiter der 
Kommunalen Wasser-
werke, der Leipziger 
Verkehrsbetriebe und 

der Stadtwerke Leipzig den Menschen 
vor Ort mit ihren Dienstleistungen als 
zuverlässiger Partner zur Seite. Der 
Stadtkonzern richtet für die Leipziger 
am 31. Mai ein großes Familienfest aus. 
Dafür verwandelt sich der Markt in 
eine Erlebniswelt rund um die Themen 
Wasser, Mobilität und Energie. Zu 
erleben sind u. a. eine Ausstellung zur 
Historie der kommunalen Versorgung, 
Kanaleinstiege, Testfahrten im E-Auto, 
Segway-Parcours, eine Kinderwelt 
mit Kartonstadt, Energiespielplatz, 
Mitmachaktionen und Wasserexperi-
menten sowie ein Bühnenprogramm. 
Alle Besucher des Festes haben am 31. 
Mai freie Fahrt auf den Linien der LVB. 
Für alle Abonnenten gibt es ein kleines 
Willkommenspräsent.

Kinder – unsere Zukunft
Der Marktplatz wird zum Kindertag am 
1. Juni als Paradies Leipzigs Nachwuchs 
nebst Eltern überraschen. Unterhaltsame 

Shows und allerlei 
Spiel und Spaß für 
die Jüngsten stehen 
auf dem Programm, 
zu dem 1 000 Kinder 
aus Kindertagesstät-

ten, Vorschulen, Grundschulen und 
Horten eingeladen wurden. Aber auch 
Familien sind herzlich willkommen. 
In einem großen Aktivcenter können 
die kleinen Besucher nach Herzenslust 
hüpfen, klettern, rutschen und toben. 
Auch die Großspielmobile „Peter Pan“ 
und „KAOS“ werden für leuchtende 
Kinderaugen sorgen. Bekannte Leipziger 
Maskottchen unterhalten ihre jungen 
Fans mit einer Parade und probieren mit 
ihnen verschiedene Spiele aus. Bei einem 
interaktiven Wissensquiz, kniffligen 
Knobelspielen, kreativen Bastel- und 
fantasievollen Malaktionen können die 

Kinder unter dem Skydach aktiv werden 
und ihr Können unter Beweis stellen. 
Höhepunkte des Tages sind die Konzerte 
der Kinderliedermacher Gerhard Schöne 
und Jürgen Denkewitz. Zum Abschluss 
lassen die Kinder 1 000 Luftballons mit 
ihren Wünschen in den Himmel steigen. 
Nach Anmeldung fahren alle Kinder-
gruppen auf den Linien der LVB frei.

Sportler –  unsere Sieger
Den Tag des Sports gestalten Leipziger 
Sportvereine und -organisationen. Zwi-
schen 14 und 22 Uhr präsentieren sie auf 

dem Marktplatz die 
große Vielfalt des Leis-
tungs-, Breiten- und 
Behindertensports der 
Stadt. Besucher kön-
nen sich beispielsweise 

im Slacklining ausprobieren oder am 
Zumba-Flashmob teilnehmen. Auf einem 
Fußball-Parcours ist ebenso Geschicklich-
keit gefragt wie beim Tischsoccerturnier. 
Der legendäre Sportlehrer Gerhard „Adi“ 
Richter, bekannt aus der Fernsehshow 
„Mach mit, mach’s nach, mach’s besser“, 
lädt Jung und Alt dazu ein, ihre Kräfte in 
einer Kinderolympiade zu messen. Auf 
der Bühne führen verschiedene Vereine 
ihren Sport vor: Fechten, Akrobatik, Judo, 
Taekwondo, Schautanz, Modern-Dance, 
Hip-Hop, Jazz-Dance und Breakdance 
gehören dazu. Heiß geht es auch am 
Abend auf der Showbühne mit Live-
Musik der Bands „Salivex“ und „Jolly 
Jumper“ zu. Schlussendlich übergeben  
Sportler einem Repräsentanten der 
Stadt 1 000 Wünsche. Formuliert werden 
können sie schon heute unter www.
tausendwuensche.de.

Ehrenamt – unsere Helden
Ein Ehrenamt ausüben, das heißt: die 
eigene Freizeit opfern, um anderen zu 
helfen, sich für die Gemeinschaft zu 

engagieren. Am 3. Juni 
ist es an der Zeit, Danke 
zu sagen. Aus diesem 
Grund lädt die Stadt 
1 000 ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer 

aus den Bereichen Interkulturelle Arbeit, 
Umweltschutz, Freiwillige Feuerwehr, 
Behinderten-/Senioren- und Kranken-
betreuung sowie Kindergärten, Schulen 

und Jugendarbeit auf den Leipziger 
Markt ein. Interessierte Leipziger erfahren 
mehr über die jeweiligen Aufgaben und 
Tätigkeiten sowie über die Motivation 
der Ehrenamtlichen. Viele Unternehmen 
der Region unterstützen diesen Tag: Die 
Ur-Krostitzer Brauerei, Leipziger Caterer, 
Lichtenauer Mineralquellen GmbH, die 
Wolf Wurst GmbH, die ESG Getränkever-
triebs GmbH und die Bäckerei Wentzlaff 
sponsern die gastronomische Versorgung 
der 1 000 Ehrenamtlichen in Form von 
Wertgutscheinen. Er berechtigt auch zur 
Teilnahme an einer Tombola, für die zahl-
reiche Betriebe und Innungen attraktive 
Preise zur Verfügung stellen. Ab 17.30 
Uhr werden die Leipziger Rock ’n’ Roller 
„The Firebirds“ den Tag abrunden.

Studenten – unser Wissen
Leipzig ist mit rund 40 000 Studie-
renden unterschiedlicher Fachrich-
tungen ein lebendiger Ort für junge 

Menschen. So wird 
der Marktplatz am 4. 
Juni zu einem großen 
öffentlichen Hörsaal. 
Nach dem offi ziellen 
Auftakt durch Ober-

bürgermeister Burkhard Jung und die 
Rektoren der Leipziger Hochschulen 
stehen zahlreiche spannende Vorträ-
ge auf der Agenda. Zudem wird ein 
Bühnenprogramm geboten, das von 
afrikanischem Tanz und Hip-Hop über 
Kampfsport und Slow-Motion-Judo bis 
a cappella und zum Medifasching mehr 
als Vielfalt anbietet. Ab 18.30 Uhr startet 
die große Open-Air-Studentenparty. Die 
Studierenden der Hochschulen werden 
mit Tanzeinlagen und akrobatischen 
Pointen dem Abend Emotionen und 
Schwung verleihen. Die Band „Heis-
sKalt“, die DJs von „Gestört aber Geil“ 
und die Künstler von „Das VIELE“ und 
„C.U.B.E.“, die sich in der Leipziger Regi-
on bereits einen Namen gemacht haben, 
sorgen für die entsprechende Stimmung.

Handwerk – unser Können
Auch das Handwerk 
hat im Verlauf von 
1 000 Jahren Leipzig 
nachhaltig geprägt. 
Folgerichtig präsen-
tieren sich auch die 

Leipziger Innungen und regionale Hand-
werksbetriebe, zeigen, wie vielseitig das 
Handwerk mit seinen mehr als 6 000 
Betrieben und 45 000 Beschäftigten in 
Leipzig ist. Sie gestalten am 5. Juni von 10 
bis 16 Uhr einen „Tag des Handwerks“. 
Über die Schulter schauen können die 
Leipziger u. a. Dachdeckern, Fotografen 
und Werbetechnikern, Kraftfahrzeugme-
chanikern, Schlossern, Schmieden und 
Nutzfahrzeugbauern, Schornsteinfegern 
und Schuhmachern. Außerdem stehen 
das Bildungs- und Technologiezentrum 
der Handwerkskammer zu Leipzig und 
Innungsmeister der einzelnen Gewerke 
für Fragen rings um die Berufsausbildung 
und Weiterbildung im Handwerk bereit. 
Auch kulturell wird einiges aufgeboten. 
So u. a. der Auftritt des Bäcker- und 
Fleischer-Chors und ein Showprogramm 
des Tanzstudios Show Dance Kids + 
Teens des Tanzstudios T.A.B.U. Post e.V. 

Stadtfest – unsere Party
An die „StadtFestTage“ schließt sich im 
Jubiläumsjahr vom 5. bis 7. Juni das 24. 
Leipziger Stadtfest an. „Es wird größer, 

intensiver, imposanter 
und vielleicht auch 
um einiges besser,“ 
verspricht Veranstalter  
Bernd Hochmuth, der 
das Fest in gewohnter 

Kooperation mit der Leipzig Tourismus 
und Marketing GmbH organisiert.  Über 
200 Stunden Kultur live auf erstmals 
sechs verschiedenen Bühnen – eine 
zusätzliche Bühne wird auf dem Richard-
Wagner-Platz aufgebaut – lassen das 
Festprogramm besonders werden.  
„Elaiza“, das Berliner Musikerinnen-
Trio vom Eurovision-Song-Contest 
2014, oder DSDS-Siegerin „Aneta“ 
werden als Live-Acts am 5. Juni auf der 
Marktbühne stehen.  Als Höhepunkt der 
Festtage wird eine Illumination am Alten 
Rathaus gehandelt – eine Show, die mit 
Lichtbildern, Musik und Pyrotechnik 
den großen Abschluss der jeweiligen 
Stadtfestabende bildet.  Künftig wird 
dieses nach Aussagen von Hochmuth 
„einmalige Spektakel, das es auf keinem 
vergleichbaren Stadtfest in Deutschland 
gibt“,  fester Bestandteil der Leipziger 
Stadtfestparty werden. 
Weitere Infos unter 
www .leipzig.de/stadtfesttage

V h l

1
JUNI

d S d k

31
MAI

Sl kl

2
JUNI

d B i h

3
JUNI

5
JUNI

b i B

4
JUNI

5-7
JUNI



30. MAI 2015 SEITE 5

Beide Motive sind sowohl als MasterCard als auch als VisaCard erhältlich.
*  Teilnahme ab 18 Jahre, Mitarbeiter der Sparkasse sind von der Teilnahme ausgeschlossen, keine Barauszahlung 

möglich, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Leipzig
Sparkasse
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Mein Leipzig zum Mitnehmen.
Die Kreditkarte zum Jubiläum.
Sichern Sie sich jetzt Ihr Jubiläumsmotiv.

Leipzig feiert dieses Jahr sein 1.000-jähriges Jubiläum. Wir feiern mit und verlosen 50 Spiele 
„StadtPunkt 1000 Jahre Leipzig“. Schreiben Sie uns einfach bis 30. Juni 2015 eine E-Mail an 
info@sparkasse-leipzig.de mit dem Stichwort „Jubiläumskreditkarten“*. Alle Vorteile unserer 

 www.sparkasse-leipzig.de

Wir sind Platin-Sponsor
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Marktamt
Stadt Leipzigwww.leipzig.de/maerkte
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Das Marktamt der Stadt Leipzig 
führt diese Tradition weiter.
Als Veranstalter von großen 
Marktveranstaltungen wie dem 
Leipziger Weihnachtsmarkt, 
den Leipziger Markttagen aber 
auch von 15 Wochenmärkten in 
den Stadtteilen sowie als eine 
der genehmigenden Behörden 
von fast allen größeren inner-
städtischen Veranstaltungen 
stehen wir Ihnen dafür zur 
Verfügung.
Besuchen Sie z. B.:
-  unser Leipziger Weinfest vom 

02. bis 05. Juli,
-  die Leipziger Markttage vom 

26. September bis 04. Oktober
Stadt Leipzig – Marktamt
Telefon: 0341 / 123 - 5929
E-Mail: marktamt@leipzig.de

Was oder wo wäre Leipzig 
ohne seine Märkte?

Die Musikschule Leipzig „Johann 
Sebastian Bach“ bringt im „Haus 
Leipzig“ am 14. November,  
16.30 Uhr und 19.30 Uhr eine 
Gala anlässlich des 1000jähri-
gen Bestehens der Stadt Leipzig 
zur Aufführung. 
Fast 200 Teilnehmer werden die 
Leipziger Musikgeschichte von 
den Anfängen bis zur heutigen 
Zeit dem Publikum näher brin-
gen. Zeitzeugen und bekannte 
Dichter werden in szenischen 
Aktionen zu sehen und zu hö-
ren sein. Auch die Kostüme im 
Wandel der Zeiten sowie die 
Architektur sollen dem Publi-
kum präsentiert werden. Kar-
ten zu 20 EUR /12 EUR erm. im 
VVK ab 01.09.2015 an allen be-
kannten VVK-Stellen 

Gala  – 1000 Jahre 
Leipzig 

Tel. +49 (0) 341 - 1 41 42 0

info@musikschule-leipzig.de
www.musikschule-leipzig.de

www.facebook.com/MusikschuleLeipzig
JohannSebastianBach

twitter.com/MusikschuleBach

blog.musikschule-leipzig.de

Bach. So nah.

CDs vom Thomanerchor, 
Konzerttickets, Präsente, 

Bücher und vieles mehr 
gleich neben der 

Thomaskirche

MO-SA 10-18 UHR / 
SO 11-18 UHR www.thomaskirche.org

LEIPZIG-RING / 925er Silber / 99,00 EUR

Die Thomaskirche ist eine der 
markantesten Sehenswürdig-
keiten auf dem Leipziger Innen-
stadtring. Diese enge Verbun-
denheit spiegelt sich auch im 
Leipzig-Ring wider. Das beson-
dere Schmuckstück, auf dem die 
bedeutendsten Gebäude Leip-
zigs dargestellt sind, können sich 
Leipzig-Fans im Thomasshop 
kaufen. Alle, die Souvenirs an ei-
nen Besuch der Musikstadt oder 
Geschenke für Musikliebhaber 
suchen, fi nden hier eine große 
Auswahl. Neben CDs, Büchern 
und Leipzig-T-Shirts bietet der 
Thomasshop auch originelle Be-
sonderheiten rund um Bach, Mu-
sik und die Thomaskirche. Ein 
Besuch vor Ort oder online lohnt 
sich auf alle Fälle.

Leipzig-Ring 
aus dem Thomasshop 

Anlässlich des Jubiläumsjahres 
hat das Gasthaus Barthels Hof 
ein „1.000 Jahre Leipzig Menü“ 
kreiert, das seine Gäste mit auf 
eine kulinarische Reise durch 
die letzten Jahrhunderte nimmt. 
Seit über 500 Jahren wird hier 
sächsisch gekocht, mit frischen 
Zutaten aus der Region und mit 
Liebe zum Detail. Das exklusi-
ve 5-Gang-Menü besteht aus 
vielen Leipziger Spezialitäten, 
wie der Gose, Leipziger Lerche 
und zur Spargelzeit dem Origi-
nal Leipziger Allerlei. Das Gast-
haus zählt zu den ältesten Re-
staurants in Leipzig und ist im 
letzten erhaltenen Durchgangs-
messehof mitten im Herzen der 
Stadt gelegen.

Kulinarische Zeitreise im 
Gasthaus Barthels Hof

Gasthaus Barthels Hof
Hainstraße 1
04109 Leipzig
Tel. 0341 / 14 13 10
www.barthels-hof.de

regional frische Küche

Die VNG – Verbundnetz Gas Ak-
tiengesellschaft (VNG AG) ist ein 
Erdgasgroßhändler und Ener-
giedienstleister mit Sitz in Leip-
zig. Die VNG AG ist ein Unter-
nehmen der VNG-Gruppe, die in 
der gesamten Wertschöpfungs-
kette der deutschen und europä-
ischen Erdgaswirtschaft aktiv ist 
und sich auf die vier Geschäftsbe-
reiche Exploration & Produktion, 
Handel & Dienstleistung, Trans-
port sowie Speicherung konzent-
riert. Mit über 50 jähriger Erfah-
rung leistet die VNG-Gruppe ei-
nen entscheidenden Beitrag zur 
Sicherung der Versorgung von 
Erdgas. Sie beschäftigt rund 1.400 
Mitarbeiter und erzielte 2014 ei-
nen Umsatz von rund 10 Mrd. 
Euro. Mehr unter www.vng.de

VNG – Verbundnetz 
Gas Aktiengesellschaft 

Kaum ein anderer Ort Leipzigs 
zeigt den erfolgreichen, wirt-
schaftlichen Wandel in unse-
rer Stadt besser als die Alte Mes-
se. Auf dem Alten Messegelän-
de entstanden nach der Wende 
neue Nutzungen und viele neue 
Ansiedlungen. Über die letzten 
Jahre sind diese beachtlich ge-
wachsen und haben sich zu ei-
nem eigenen Motor für Leipzigs 
Wirtschaft entwickelt - allen vo-
ran im Life-Science-Bereich. Da-
mit hat die Alte Messe wieder 
eine Strahlkraft, die weit über die 
Grenzen unserer Stadt reicht. Die 
LEVG als Eigentümer freut sich, 
einen kleinen Mosaikstein zur 
1000-jährigen Erfolgsgeschichte 
Leipzigs beitragen zu können.

- Alte Messe Leipzig -
Historie trifft Moderne

Ihr 5-Sterne-Standort in Leipzig 
www.alte-messe-leipzig.de
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Faire Preise und intelligente Lösungen.
Metallrecycling mit RHR
Rohstoffhandel Rackwitz GmbH · Am Wasserwerk 7 · 04519 Rackwitz
Telefon 034294 8597-10 · Telefax 034294 8597-20 · E-Mail info@rh-rackwitz.de · Internet www.rh-rackwitz.de

Ein Unternehmen der TSR Group

Goldsponsor 1000 Jahre Leipzig

TAUSEND 
DANK FÜR 
EURE 
ENERGIE!

Adam Friedrich Oeser Adolf Bleichert Albin Ackermann Teubner

Anton Graff  Arthur Nikisch Bernhard Heisig Carl Erdmann HeineTAUSENDCarl Friedrich Goerdeler Carl Seff ner Chaim Eitingon ChristianTAUSENDFührer Christian Gottlob Frege Christian Thomasius ChristophTAUSEND
Wonneberger Clara Schumann Edvard Grieg Erich Loest Ernst

ÜPinkert Ernst Rohwolt Felix Mendelssohn Bartholdy Frank SchöbelDANK FÜRFriedrich Arnold Brockhaus Friedrich Gustav Esche Friedrich RatzelDANK FÜRFriedrich Schiller Fritz Baedeker Fritz Zalisz Georg ChristophDANK FÜRBiller Georg Joachim Göschen Gerulf Pannach Gottfried WilhelmDANK FÜR
Leibniz Günther Ramin Gustav Albert Lortzing Gustav Harkort

Gustav Mahler Henriette Goldschmidt Hermann Julius MeyerEUREHieronymus Lotter Hugo Gaudig Hugo Licht Jesco von PutkamerEUREJohann Adam Hiller Johann Christoph Gottsched Johann GottlobEURE
Immanuel Breitkopf Johann Sebastian Bach Johann Wolfgang

Goethe Johannes Kirmse Julius Blüthner Karl Eberhard Karl HeineENERGIE!Karl Lamprecht Karl Tauchnitz Katrin Dörre-Heinig Kunz Krell KurtENERGIE!Masur Lene Voigt Louise Otto-Peters Max Beckmann Max RegerENERGIE!Neo Rauch Nikolaus Pevsner Paul Flechsig Peter Degner PeterENERGIE!
Gläser Richard Wagner Rudolf Kötzschke Samuel Hahnemann

Sebastian Krumbiegel Stefan Kretzs

Scholz Uwe Schwabe Walter Markov W

Tübke Wilhelm Furtwängler Wilhelm

William Zipperer Wolfgang Mattheuerllia

chchchchchchchhhhhkekekekekekekekekekekeke SSSSSSSSSSSamamamamamamamamamaa ueueueueueu ll 

ssssccccccccchchchchhhhhhhhhmmmmamamamamarrrrr StStStStStStStSt ffiffiffiffieffieffieffieffieffieffieffi KKKKKKKKKKKKK ääärääräräräräräräräräkkkkkekekekekekekekekekerrrrrrrrrrr UUUUUwUwUwUwUwUwUwUwUwwUwUwUweeeeeeeeeeeeee

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWeeeeeerrrner Heisenberg Werner 

mmmmmmmm OOOOOOOstwald Wilhelm Wundt

r r r 

Gemeinsam machen wir weiter!
Beginnt mit uns am 30. Mai, ab 10 Uhr mit einem Bürger-Brunch im Mariannen-park das StadtFestSpiel „Lipsias Löwen“.

www.vng.de

VNG_Anzeige_Amtsblatt_L_114x150.indd   1 07.05.2015   15:33:20

Matthias Kahlo
Installationsbetrieb

Bad - Küche - HeizungBad - Küche - Heizung

25

Hauptsitz: 
Am Kellerberg 12 
04349 Leipzig/Plaussig
Telefon:  03 42 98 / 626 77
Funk:  01 72 / 340 16 81 
www.shk-kahlo.de

Bad-Ausstellung:
Waldzieststraße 9
04329 Leipzig
Telefon:  03 41 / 271 18 33
Öffnungszeiten:
Di. + Do. 9.00 - 18.00 Uhr

Erfahrung vom behindert gerechten Bad bis zur Wohlfühloase
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Freizeitpark, Wildgehege und 
Indoor-Spielplatz auf einmal? 
Das gibt’s nur im SONNEN-
LANDPARK Lichtenau. Riesige 
Hüpfkissen, Kletterparadies, auf 
Flößen, Bagger, Tretautos oder im 
Schlauchrutschparadies hat jedes 
Kind Spaß. Für richtige Action sor-
gen Wellenfl ieger, Bumper-Boats, 
Nautic-Jet, Butterfl y + Komet. Auf 
entdeckungslustige Besucher war-
ten Fuchsbau, Waldirrgarten sowie 
ein Wasserspielplatz. Ruhe fi ndet 
man im Wald mit freilaufenden 
Sikahirschen und Streichelzoo. 
Oder man fährt mit der Traktorbahn 
bis zum Riesenrad. Außerdem gibt 
es mehrere Grillstellen und Imbis-
se. TIPP: IN-Sola - der parkeigene 
Indoorspielplatz ist inklusive. NEU: 
Fitness-Parcours uvm.

Das Freizeitparadies 
für jedes Wetter 

WILLKOMMEN 
AN BORD

Starten Sie mit der SANTA BAR-
BARA zu einem einmaligen Erleb-
nis auf dem Zwenkauer See – egal 
ob bei einer unserer Rundfahrten, 
einer Charterfahrt oder während 
Ihrer Trauung! Wo sonst können 
Sie die Entstehung eines rund 10 
km2 großen Sees hautnah miter-
leben? Unser Kapitän und seine 
Crew freuen sich schon darauf, Ih-
nen einen Einblick in die atembe-
raubende Entwicklung des Zwen-
kauer Sees, die Geschichte des 
ehemaligen Tagebaus und die er-
staunliche Artenvielfalt rund um 
den See geben zu können! Gerne 
verwöhnen wir Sie während der 
Rundfahrten mit unserem gastro-
nomischen Angebot.
Wir freuen uns, Sie an Bord begrü-
ßen zu können! Ihr Team der San-
ta Barbara

Wurzen:

bei einem Einkauf ab 10 € Wa ren wert. 
Bitte VOR der Bezahlung vorlegen. 
Nur ein Gutschein pro Person. Für den 
Einkauf in unseren FACTORY OUTLETS, 
nur in haus halts üblichen Mengen. 

Gültig bis: 31.12.2015 W
U

-0
5.

15

Feines Gebäck 2. Wahl 
zu besonders 

günstigen Preisen! 
In der Innenstadt von Wurzen finden 

Sie das größte FACTORY OUTLET des 
Unternehmens. Auf einer Fläche 

von 600 qm er halten Sie das 
gesamte Markensortiment.

FACTORY OUTLET Wurzen · Albert-Kuntz-Str. 13 · 04808 Wurzen · Tel. (0 34 25) 81 97 299
Öffnungszeiten:
Jan. - Aug.: Mo.-Fr. 9 - 19 Uhr · Sa. 9 - 14 Uhr · Sep. - Dez.: Mo.-Fr. 9 - 19 Uhr · Sa. 9 - 16 Uhr
www.debeukelaer.com/outlet

grassi

die weltmarke
goldscheider

exotik
verführung
glamour

Ohne Grenzen geht es an einem Tag 
auf „kleine Weltreise“. Hier fährt 
man nicht mit dem Taxi nach Paris 
sondern geht zu Fuß. Von weitem 
sichtbar begrüßt der 12 Meter hohe 
Eiffelturm die Besucher. Er ist eines 
der über 100 bedeutenden Bauwer-
ke der Erde, welche im Maßstab 
1:25 erbaut wurden. Eingebettet in 
fünf Hektar Parklandschaft haben 
die Monumente unterschiedliche 
Größen, genau wie ihre Originale in 
der Welt. Per Tastendruck kommt 
Bewegung ins Spiel. Funkfernge-
steuerte Boote fahren auf der Nord- 
und Ostsee, der Airbus A310 „startet 
und landet“ in München. Westlich 
vom Eiffelturm lässt die Spielfl äche 
mit XXL „Mensch ärgere dich nicht“ 
- Spiel und Wasserspielanlage die 
Kinderherzen höher schlagen.

An einem Tag einmal 
um die Welt 

mit Kind & Kegel 
um die Welt bis ins All

Juni-Highlights: 1.6. Kindertag | 28.6. Masko  chentreff en
6./7.6. - NEUE Veranstaltung - Modell-Ak  ons-Tage
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• kostenloser Hörtest und 
 individuelle Beratung
• kundenorientierte Nachbetreuung 
 Ihrer Hörgeräte alle 3 Monate
• Hörgerätefi nanzierung
• Tipps zur Pfl ege und Wartung
• Hörgeräte kostenlos testen 
 und Probe tragen

Eutritzscher Stadtakustiker
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 9–13 Uhr 

u. 14–18 Uhr, Mi. 9–13 Uhr
Wittenberger Straße 87

im Eutritzsch-Zentrum · Tel. 90 22 700
www.stadtakustiker.de

Fragen Sie uns ...
   ... wir sind 
ganz Ohr für Sie!

Technik für die Ohren
Hörgeräte der neusten Generation

sind verschwindend klein

In kaum einem anderen Be-
reich hat sich die Technik so ra-
sant entwickelt wie in der Hör-
geräteakustik. Heute trägt Schät-
zungen zufolge nur jeder Fünf-
te, den ein Hörgerät unterstüt-
zen könnte, tatsächlich eines. In 
Deutschland heißt das in Zahlen: 
Circa drei Millionen Menschen 
sind mit einem Hörgerät ver-
sorgt, geschätzte elf bis 14 Millio-
nen würden von einem Hörgerät 
profi tieren. Grundsätzlich gibt 
es zwei Formen von Hörsyste-
men: Im-Ohr-Modelle (kurz: IO) 
und Hinter-dem-Ohr-Model-
le (HdO). Die kleinen Im-Ohr-
Modelle werden speziell für die 
Form des jeweiligen Gehörgangs 
hergestellt. RGZ-P

Gibt es eine Krankenkasse, die mir
 bei der Lehrstellensuche hilft?

Weitere Informationen unter unserer kostenlosen IKK-Service-
hotline: 0800 455 1111. Oder auf www.ikk-classic.de

Jetzt
wechseln!

Finde deinen perfekten Berufsstart mit 
Azubibörse, Bewerbertraining und Berufs-
starterpaket der IKK classic.

DER UNVERSCHÄMT GÜNSTIGE OPTIKER.

ANZEIGE VORLEGEN UND
SONDERPREIS ERHALTEN!
ALL INCLUSIVE – GLEITSICHTBRILLE

 Fassung Ihrer Wahl
 Superentspiegelung
 Oberflächenhärtung
 Clean-Coat Beschichtung
 Premium  1 Qualität

GÜLTIG BIS 30. Juni 2015

ROBIN LOOK IN LEIPZIG:
Allee-Center 
Ludwigsburger Str. 9 | 04209 Leipzig 
Telefon: 0341 - 351 293 00

GLEITSICHTBRILLE 
VORTEILSCOUPON

Verwaltung: Robin Look GmbH, Gardeschützenweg 98, 12203 Berlin, www.robinlook.de Nur gegen Vorlage dieser Anzeige.

90,–€ 
GLEITSICHT-

BRILLE

Das „24. Leipziger Stadtfest“ schließt sich 
unmittelbar an die Thementage an und 
wird auf sechs verschiedenen Bühnen auf 
dem Markt, dem Burgplatz, dem Niko-
laikirchhof und auf dem Augustusplatz 
sowie auf dem Richard-Wagner-Platz 
gefeiert. Diesjähriger Live-Höhepunkt auf 
dem Markt werden Elaiza, die deutschen 
Teilnehmer des Eurovision Song Contest 
2014, sein. Doch noch nicht genug mit der 
Frauenpower am Freitagabend. Aneta, die 
DSDS-Gewinnerin 2014, wird ebenfalls 
dem Publikum einheizen. Die Urgesteine 
der Band The Butlers treten am 5. Juni auf 
dem Nikolaikirchhof zum letzten Mal auf. 
Beliebte Stadtfest-Traditionen werden in 
diesem Jahr fortgeführt. So wird es am 

5. bis 7. Juni 2015 Leipziger Stadtfest
6. Juni wieder die Tribute Night geben. 
Diesmal mit der Musik von Joe Cocker, 
Tina Turner und Queen. Das Jugendsin-
fonieorchester der Musikschule Johann 
Sebastian Bach lädt zur FilmKlassik 
Night, das Kindermusical „Max & Moritz“ 
wird die Gäste verzaubern und der neue 
Partner des Stadtfestes, die Musikalische 
Komödie, bringt ein musikalisches Feu-
erwerk von Cards, Boogie und Känguru 
auf die Bühne. Auf dem Augustusplatz 
treten Künstler wie Captain Jack und 
Loona auf. Die Kinder werden von Phil 
Coenen und Feuerherz unterhalten. Auf 
dem Burgplatz heizen die Band Karusell 
& Gäste, Achim Mentzel, Frank Schöbel 
und Band, Ute Freudenberg und The 

Firebirds dem Publikum ein. Die Fans 
der irischen Lebensweise werden von 
John Barden und Tus Nua bestens unter-
halten. Am Sonntag, 7. Juni, zeigen fünf 
Leipziger Kabaretts einen Ausschnitt 
ihrer Programme. Den abschließenden 
Stadtfest-Höhepunkt bildet die BILD 
Schlager Party mit Olaf Berger, Michelle 
und Nino de Angelo. Einzigartig wird 

am 5., 6. und 7. Juni eine Illumination am 
Alten Rathaus, die nach dem jeweiligen 
Programmende auf dem Markt stattfi ndet. 
Mit einer fulminanten Show klingen im 
Einklang von Lichtbildern, Musik und 
pyrotechnischen Effekten die Stadtfest-
Abende aus.
Weitere Informationen zum Programm 
unter: www.leipzigerstadtfest.de
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www.helios-kliniken.de

Spitzenmedizin für eine Spitzenstadt
Die HELIOS-Kliniken in und um Leipzig gratulieren der 
Stadt Leipzig zum 1000-jährigen Jubiläum.
Auch wir sind die Stadt: zuverlässig, innovativ, international und langfristig ausgerichtet. 

Das garantiert all unseren Patienten, ob ambulant, stationär oder in Rehabilitation und 

Prävention, die bestmögliche Behandlung in nachweisbar höchster medizinischer Qualität.

… bietet mit 440 Betten und 

zehn tagesklinischen Behand-

lungsplätzen Hochleistungsmedi-

zin rund um das Herz. Unter der 

Leitung international erfahrener 

Ärzte und renommierter Wissen-

schaftler setzt sich hier ein Team 

von rund 1.450 Mitarbeitern für 

die Genesung der Patienten ein. 

Das Herzzentrum Leipzig mit 

Status einer Universitätsklinik 

zählt weltweit zu den größten 

und renommiertesten Kliniken 

im Bereich der Herzmedizin. 

Jährlich werden hier rund 19.000 

stationäre und über 25.000 

ambulante Behandlungen nach 

neuesten medizinischen Stan-

dards und mit hohem pflegeri-

schen Engagement durchgeführt.

… ist mit über 900 Betten das 

größte Krankenhaus der Grund- 

und Regelversorgung im Freistaat 

Sachsen. Mehr als 1.000 Mitarbei-

ter setzen sich engagiert für die 

körperliche und seelische Ge-

sundheit der Patienten ein. 

Pro Jahr werden hier rund 

19.000 stationäre und 17.000 

ambulante Behandlungen auf 

höchstem medizinischen und 

pflegerischen Niveau durch-

geführt – in den Schwerpunk-

ten Orthopädie/Traumatologie, 

Gefäßmedizin, im Bauch- und 

Thoraxzentrum, der seelischen 

Behandlung von Kindern und 

Erwachsenenen sowie der

Rehabilitation abhängigkeits-

erkrankter Patienten.

… ist eine Akutklinik der Grund- 

und Regelversorgung am Stadt-

rand von Leipzig in unmittelbarer 

Nähe von Halle/Saale.

Der 2004 eröffnete attraktive 

Klinikkomplex verfügt über 150 

Betten in einem architektonisch 

anspruchsvollen sowie mensch-

lich einfühlsamen Umfeld. Die 

Klinik konzentriert sich auf die 

Gebiete Chirurgie und Orthopädie, 

Innere Medizin, Frauenheilkun-

de/Geburtshilfe, Anästhesie und 

Intensivmedizin sowie Diagnos-

tische Radiologie. Auf höchstem 

medizinischem und pflegerischem 

Niveau kümmern sich etwa 250 

Mitarbeiter fürsorglich um mehr 

als 8.350 stationäre und 14.500 

ambulante Patienten im Jahr. 
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